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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. KRASA über die Beschwerden von 

1. XXXX , geb. XXXX , 2. XXXX , geb. XXXX , 3. mj. XXXX , geb. XXXX , 4 XXXX , geb XXXX , 5. mj. 

XXXX , geb. XXXX , und 6. XXXX , geb. XXXX , alle Staatsangehörigkeit Afghanistan, alle 

vertreten durch die BBU GmbH, gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen 

und Asyl vom 23.08.2018, Zahlen 1.  XXXX 2. XXXX , 3. XXXX , 4. XXXX  5.  XXXX und vom 

03.02.2021, Zahl  XXXX  nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am zu Recht 

erkannt: 

A)  

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen. 

B)  

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG (jeweils) nicht zulässig. 

 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  
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I. Verfahrensgang:  

Der Erstbeschwerdeführer (BF1) und die Zweitbeschwerdeführerin (BF2) sind verheiratet 

und Eltern von vier minderjährigen Kindern. Sie sind Angehörige der islamischen Republik 

Afghanistan und stellten für sich und die Dritt- und Viertbeschwerdeführer (BF3, BF4) nach 

Umgehung der Einreisebestimmungen am 09.05.2016 Anträge auf internationalen Schutz. 

Für die in Österreich geborenen Kinder (BF5 und BF6) wurde der Asylantrag am 21.02.2018 

bzw. 17.12.2020 im Familienverfahren gestellt. 

Am Tag der Antragstellung gab der BF1 bei seiner Erstbefragung vor Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes zum Fluchtgrund Folgendes an: „Ich war selbständig und die 

Taliban wollten Geld von mir. Ich wurde von diesen bedroht und verließ aus Angst mit meiner 

Familie das Land. Das sind alle meine Fluchtgründe.“ Bei einer Rückkehr in das Heimatland 

befürchtet er: „dass die Taliban mir [ihm] und seiner Familie etwas antun werden“. 

Die BF2 führte aus: „In unserer Ortschaft befinden sich Taliban. Dort gibt es Krieg, wir 

konnten nicht einmal das Haus verlassen, weshalb ich Afghanistan verlassen habe. Dies ist 

der einzige Fluchtgrund“. Bei einer Rückkehr fürchtet sie die Herrschaft der Taliban. 

Die minderjährigen Beschwerdeführer wurden aufgrund ihrer kindlichen Alters nicht 

einvernommen. 

Im Rahmen der am 29.03.2018 durchgeführten Einvernahmen durch das Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl (belangte Behörde) wiederholten die Beschwerdeführer ihre 

Angaben zu Staatsangehörigkeit, Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit, Herkunft und 

Lebens- und Familienverhältnissen. Zum Fluchtgrund gab der BF1 zusammengefasst an, dass 

seine Frau mit den Taliban wegen ihres Geschäftes (Schneiderei) Probleme bekommen habe. 

Sie sei von den Taliban gesehen worden, als sie mit einer Kundin im Geschäft gewesen sei. 

Die Taliban hätten sie entführen wollen. Sie hätten Sie geschlagen, sodass sie bewusstlos 

geworden und von einem Arzt behandelt worden sei. In der Moschee hätte die Taliban 

gedroht, seine Frau nach der Geburt des Kindes zu steinigen. Sie hätten eine Strafzahlung für 

die Öffnung des Geschäftes verlangt, entweder eine Waffenlieferung, eine Geldsumme oder 

das Mitmachen beim Jihad innerhalb einer Frist von 4 Tagen. Danach hätten sie beschlossen, 

Afghanistan zu verlassen.  

Die BF2 gab im Wesentlichen zusammengefasst an, dass sie die Aufforderung der Taliban, 

keine Geschäfte zu führen wegen einer Kundin habe nicht einhalten können und sei 

deswegen geschlagen worden und mit dem Steinigen nach der Geburt ihres Kindes bedroht 
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worden. Drei oder vier Tage später hätten sie das Dorf verlassen. Ihre Kinder hätten keine 

eigenen Fluchtgründe. 

Folgende Unterlagen wurden vorgelegt: 

 Teilnahmebestätigung VHS Deutsch A1/1 (Deutsch als Fremdsprache) betreffend BF1 

v. 13.09.2016 

 Teilnahmebestätigung VHS Deutsch A1/2 (Deutsch als Fremdsprache) betreffend BF1 

v. 24.04.2017 

 Kursbestätigung Alpha Teil 2 für AsylwerberInnen VHS v. 05.12.2017 betr. BF1 

 Teilnahmebestätigung VHS OÖ Deutsch A1/1 v. 16.01.2018 betr. BF1  

 Kursbestätigung Deutsch A1 für AsylwerberInnen v. 08.03.2018 betr. BF1He 

 2 Empfehlungsschreiben betr. BF1 

 Urkunde Marillenturnier 2017 Sektion Fußball betr. BF1 

 Teilnahmebestätigung Werte- und Orientierungskurs v. 24.03.2017 betr. BF1 

 Bestätigung über die Ausübung gemeinnütziger Tätigkeiten in einer Marktgemeinde v. 

18.01.2018 u. 22.03.2018 betr. BF1 

 (übersetzte) Heiratsurkunde 

 (übersetzte) Geburtsurkunde der BF2 

Mit den angefochtenen Bescheiden vom 23.08.2018 bzw. 03.02.2021 wies die belangte 

Behörde die Anträge der Beschwerdeführer auf internationalen Schutz hinsichtlich der 

Zuerkennung des Status von Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie hinsichtlich der 

Zuerkennung des Status von subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 

Afghanistan (Spruchpunkt II.) ab. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 

Gründen wurde den Beschwerdeführern nicht erteilt (Spruchpunkt III.) und gegen sie eine 

Rückkehrentscheidungen erlassen (IV). Es wurde festgestellt, dass die Abschiebung der 

Beschwerdeführer nach Afghanistan zulässig ist (Spruchpunkt V.). Schließlich wurde 

ausgesprochen, dass die Frist für die freiwillige Ausreise der Beschwerdeführer 14 Tage ab 

Rechtskraft der Rückkehrentscheidungen beträgt (Spruchpunkt VI.). 

Die belangte Behörde traf Feststellungen zu den Beschwerdeführern, zu den Gründen für das 

Verlassen ihres Herkunftsstaates, zur Situation im Falle ihrer Rückkehr sowie zur Lage in 

Afghanistan und führte in der Begründung an, dass die vorgebrachten Fluchtgründe nicht 

glaubhaft seien und nicht zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und zur Gewährung des 

Asylstatus führen könnten. Unter Zugrundelegung des Fluchtvorbringens sei nicht 

feststellbar, dass den Beschwerdeführern in Afghanistan Verfolgung aus Gründen ihrer Rasse, 

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen 
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Überzeugung drohe. Aufgrund der Feststellungen zur gewährleisteten Grundversorgung in 

Afghanistan sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan nicht in eine die Existenz bedrohende Notlage geraten würden.  

Gegen diese Bescheide richten sich die vorliegenden Beschwerden vom 10.09.2018 (BF1 bis 

BF5) bzw. 22.02.2021 (BF6), in welchen unzureichende Länderfeststellungen, ein 

mangelhaftes Ermittlungsverfahren, eine mangelhafte Beweiswürdigung sowie eine 

unrichtige rechtliche Beurteilung geltend gemacht werden. Den Beschwerdeführern hätte 

zumindest subsidiärer Schutz gewährt werden müssen. Zudem werde auf die westliche 

Orientierung der BF2 hingewiesen. Die Beschwerdeführer seien bestens integriert, werden 

geschätzt und haben viele Freunde und Bekannte. Ihnen drohe wegen einer unterstellten 

oppositionellen Gesinnung gegen die Taliban asylrelevante Verfolgung in Afghanistan. Der 

BF2 und der minderjährigen BF3 drohe aufgrund ihrer Eigenschaft als Mädchen/Frau eine 

asylrelevante Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Es 

liege keine zumutbare innerstaatliche Fluchtalternative vor und sei der Herkunftsstaat nicht 

in der Lage bzw. willens, die Beschwerdeführer vor Verfolgungshandlungen zu schützen. Die 

Beschwerdeführer seien sehr bemüht, sich in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. 

Der BF1 habe schon mehrmals den Deutschkurs A1 gemacht, tue sich jedoch schwer, da er 

Analphabet sei. Die BF2 habe den Alphabetisierungskurs gemacht und beginne im Oktober 

mit dem A2 Kurs. Die BF3 besuche die Volksschule und spreche gut Deutsch. 

Vorgelegt wurden in weitere Unterlagen: 

 Konvolut an Empfehlungsschreiben betreffend den BF1 und die BF2 

 Fotos in Kopie  

 ÖIF Zertifikat Deutsch A1 betr. BF2 

 Teilnahmebestätigung Deutschtraining A1 betr. BF2 v. 28.05.2020 

 private Bestätigung betreffend die Durchführung von Reinigungsarbeiten durch die 

BF2 per Dienstleistungscheck v. 24.05.2020 

 Bestätigung betr. Mithilfe des BF1 beim „fünften Straßenspektakel“ v.  XXXX  

 Teilnahmebestätigung Werte- und Orientierungskurs betr. BF2 v. 27.09.2018 

 Bestätigung betr. Mitgliedschaft des BF1 bei einem Fitnessclub  

 Bestätigung Ausbildung „Erste Hilfe Basiskurs“ betr. BF1 v. 26.07.2018 

 Bestätigung Beschäftigung BF1 bei einer Gemeinde v.09.06.2020 

 ÖSD Zertifikat Deutsch A1 betr. BF1 v. 10.04.2019 

 Kopie Mutter-Kind-Pass 

 Stellungnahme der VS zum Schulbesuch der BF3 v. 27.05.2020 
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 Stellungnahme zum Kindergartenbesuch v. BF4 v. 19.0.2020 

 Bestätigung einer Marktgemeinde v. 20.05.2020 betr. Verrichtung gemeinnütziger 

Tätigkeiten durch den BF1 und die BF2 

 Anzeige bei der Polizei („Bittschrift“) vom 21.12.2015 

Die gegenständliche Beschwerde und die bezughabenden Verwaltungsakten wurden dem 

Bundesverwaltungsgericht am 24.09.2018 bzw. 24.02.2021 (BF6) von der belangten Behörde 

vorgelegt und langten beim Bundesverwaltungsgericht am 26.09.2018 bzw. am 25.02.2021 

(BF6) ein. 

Am 15.06.2020 führte das Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche 

Verhandlung durch, in der den Beschwerdeführern – in Anwesenheit ihrer 

rechtsfreundlichen Vertretung und einem Dolmetscher für die Sprache Usbekisch 

Gelegenheit geboten wurde, Vorbringen zu erstatten und auf Fragen bzw Vorhalte des 

Gerichts zu antworten. Die belangte Behörde blieb entschuldigt der Verhandlung fern. 

In einer Stellungnahme vom 29.06.2020 führten die Beschwerdeführer zusammenfassend im 

Wesentlichen zur westlichen Orientierung und deren Asylrelevanz sowie zur Gruppe der 

Frauen aus. Eine innerstaatliche Fluchtalternative sei für sie keinesfalls zumutbar. Aufgrund 

der aktuellen Covid-Pandemie sei das afghanische Gesundheitssystem weder in der Lage, 

eine adäquate Versorgung an Covid erkrankten Personen zu gewährleisten, noch würden 

Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Wirkung zeigen. Ihnen wäre jedenfalls der Status 

der subsidiär Schutzberechtigten zu erteilen.  

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

Zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 

Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch Einsicht in den Behördenakt, insbesondere die 

Befragungsprotokolle; Einsicht in die Behördenakten der Familienmitglieder, insbesondere 

vorhandene Befragungsprotokolle; Einvernahme des BF1 und der BF2 in der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung; Einsicht in die hinreichend aktuellen Länderberichte zur aktuellen 

Situation im Herkunftsstaat und in die von den Beschwerdeführern vorgelegten Unterlagen 

sowie Einsicht in das Zentrale Melderegister, das Strafregister und das 

Grundversorgungssystem. 

Zur Person der Beschwerdeführer:  
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Der BF1 und die BF2 sind verheiratet. Sie sind die leiblichen Eltern der BF3 bis BF6. BF5 und 

BF6 wurden in Österreich geboren. Die Beschwerdeführer führen die im Spruch angeführten 

Namen und Geburtsdaten. Sie sind afghanische Staatsangehörige sowie Angehörige der 

Volksgruppe der Usbeken und bekennen sich zum sunnitischen Glauben, den sie auch 

praktizieren. Ihre Muttersprache ist usbekisch.  

Der BF1, die BF2, die BF3 und der BF4 stammen aus der Provinz XXXX . Der BF1 verließ 

Afghanistan im Alter von 22 Jahren erstmals und reiste in den Iran, wo er sich etwa 3 Jahre 

aufhielt, ehe er nach Afghanistan zurückgekehrte. Er hielt sich in der Folge für 6 Monate in 

Afghanistan auf und zog erneut in den Iran, wo 2,5 Jahre weilte. Er kehrte wieder nach 

Afghanistan zurück, wo er schließlich bis zu seiner Ausreise nach Europa lebte. Die BF2 lebte 

in Afghanistan bis zu ihrer Ausreise nach Europa.  

Der BF1 und die BF2 verfügen über keine Schul- und Berufsausbildung, jedoch über 

Arbeitserfahrung. Der BF1 hat für etwa 2 Jahre eine Koranschule besucht. Der BF1 arbeitete 

mit seinem Vater in der Landwirtschaft, später handelte er mit Getreide. Im Iran war er im 

Baugewerbe tätig. Die finanzielle Lage war gut. Die BF2 beherrscht das Handwerk des 

Schneiderns und betrieb im Hause ihres Vaters eine Schneiderei.  

Die Eltern des BF1, ein Bruder und seine Schwestern leben nach wie vor im Heimatdorf, ein 

Bruder lebt im Iran, ein Bruder mit Familie in Deutschland. Weitere Verwandte leben in 

Afghanistan. Der BF1 hat regelmäßig Kontakt zu seinen Eltern. Die Eltern der BF2 und eine 

Schwester leben im Heimatdorf, zwei Brüder im Iran und ein Bruder in Deutschland. 

Zum Leben der Beschwerdeführer in Österreich: 

Der BF1, die BF2, die BF3 und der BF4 halten sich seit ihren Antragstellungen am 29.05.2016 

bzw. der BF5 und die BF6 seit ihrer Geburt durchgehend auf Grund des vorläufigen 

Aufenthaltsrechts im Asylverfahren rechtmäßig im Bundesgebiet auf und beziehen 

Leistungen aus der Grundversorgung.  

Der BF1 hat in Österreich Sprachkenntnisse auf dem Niveau A1 nachweislich erworben. Er 

besuchte einen Werte- und Orientierungskurs und einen Erste-Hilfe-Basis-Kurs. Er führte 

gemeinnützige Gemeindetätigkeiten durch und wirkte bei Veranstaltungen mit.  

Die BF2 hat in Österreich ebenso nachweislich Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1 

erworben und besuchte einen Werte- und Orientierungskurs. Sie arbeitete als 

Reinigungskraft mittels Dienstleistungscheck bei Privatpersonen und führte im Rahmen der 

Marktgemeinde gemeinnützige Tätigkeiten durch.  
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Die BF3 besucht in Österreich die Volksschule. Der BF4 besucht in Österreich den 

Kindergarten. 

Die Beschwerdeführer verfügen in Österreich über soziale Anknüpfungspunkte in Form eines 

Bekanntenkreises. Sie beteiligen sich am gesellschaftlichen Leben, insbesondere im Rahmen 

ihrer gemeinnützigen Arbeiten.  

Die Beschwerdeführer leiden an keinen lebensbedrohenden Erkrankungen. 

Die Beschwerdeführer sind in Österreich strafrechtlich unbescholten bzw. noch 

strafunmündig. 

Zu den Fluchtgründen 

Die Beschwerdeführer waren in ihrem Herkunftsstaat Afghanistan keiner Verfolgung aus 

Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder der politischen Gesinnung ausgesetzt, insbesondere keiner Verfolgung durch 

die Taliban. Im Falle einer Rückkehr droht keine Verfolgung aus diesen Gründen. 

Insbesondere unterliegen sie im Falle einer Rückkehr keiner Verfolgung durch die Taliban. 

Die Beschwerdeführer sind in ihrem Herkunftsstaat nicht vorbestraft oder nicht strafmündig. 

Sie haben sich im Herkunftsstaat nicht politisch betätigt, waren nicht Mitglied einer 

politischen Partei oder Bewegung und hatten keine Probleme mit den Behörden im 

Herkunftsstaat. 

Die weiblichen Beschwerdeführer waren und sind im Herkunftsstaat alleine aufgrund ihres 

Geschlechts keiner asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt. 

Die Lebensführung der BF2 bringt teilweise die Anerkennung, die Inanspruchnahme oder die 

Ausübung ihrer Grundrechte zum Ausdruck. Die Abkehr von den herrschenden politischen 

bzw. religiösen Normen für Frauen in Afghanistan ist nicht so grundlegend, dass bei 

Fortsetzung dieses Lebensstils im Falle der Rückkehr mit Verfolgung zu rechnen ist. Die 

Lebensführung ist nicht zu einem wesentlichen Bestandteil der Identität der BF2 geworden. 

Bei der BF2 handelt es sich nicht um eine auf Eigen- und Selbstständigkeit bedachte Frau, die 

in ihrer persönlichen Wertehaltung und in ihrer Lebensweise an dem in Europa mehrheitlich 

gelebten, allgemein als „westlich“ bezeichneten Frauen- und Gesellschaftsbild orientiert ist. 

Sie erledigt in Österreich die Hausarbeit und Einkäufe. Sie hat ein eigenes Konto sowie eine 

Bankomatkarte. Entscheidungen betreffend Einkäufe werden von der BF2 gemeinsam mit 

dem BF1 getroffen. Sie erledigt Reinigungsarbeiten für einen Privathaushalt. Sie spricht 
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Deutsch auf einfachem Niveau. In ihrer Freizeit geht die BF2 in ein Sprachcafe, mit ihren 

Kindern spazieren oder in ein Bad und Radfahren. Die Ausübung ihrer hier in Österreich 

gelebten Lebensweise ist auch in den Großstädten Afghanistans möglich. Im Rahmen seiner 

Möglichkeiten wird ihr Mann sie auch in Afghanistan unterstützen. 

Bei der BF3 und der BF6 (Säugling) ist keine derart fortgeschrittene 

Persönlichkeitsentwicklung zu erkennen, aufgrund derer eine Verinnerlichung eines 

„westlichen Verhaltens“ oder eine „westlichen Lebensführung“ als wesentlicher Bestandteil 

ihrer Identität angenommen werden kann.  

Dem BF4 und dem BF5 sowie der BF3 sowie der BF6 würden alleine aufgrund ihres Alters 

bzw. vor dem Hintergrund der Situation von Kindern in Afghanistan nicht mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit physische und/oder psychische Gewalt asylrelevanter Intensität drohen. 

Zur Rückkehr in das Herkunftsland: 

Eine Rückkehr der Beschwerdeführer in ihre Herkunftsprovinz  XXXX ist nicht zumutbar, da 

diese Provinz als volatil einzustufen ist. 

Dem BF1 wäre es jedoch möglich und zumutbar, sich stattdessen in Herat oder auch in 

Mazar-e Sharif niederzulassen. Er ist mit den kulturellen Gepflogenheiten seines 

Herkunftsstaates und einer in Afghanistan gesprochenen Sprache vertraut. Er ist in einem 

afghanischen Familienverband aufgewachsen und verfügt über berufliche Erfahrungen als 

Landwirt, Bauarbeiter sowie als Getreidehändler. Er verfügt zudem über familiäre 

Anknüpfungspunkte, da sich seine Eltern sowie seine Geschwister sowie Onkel und Tanten 

nach wie vor in Afghanistan aufhalten. Er könnte angesichts seines guten 

Gesundheitszustandes, seiner Arbeitsfähigkeit und seiner Berufserfahrung in Herat oder 

Mazar-e Sharif eine Existenz aufbauen und diese – zumindest anfänglich – mit Hilfs- und 

Gelegenheitsarbeiten sichern, wobei er seine Berufserfahrung nutzen könnte. Der BF1 

konnte auch bisher durch seine beruflichen Tätigkeiten für sich und seine Familie sorgen. Ihm 

wäre daher auch der Aufbau einer Existenzgrundlage in Afghanistan möglich. Der BF1 wäre in 

der Lage, eine einfache Unterkunft für sich und die Familie zu finden. Der BF1 hätte zudem 

die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung in Form der Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen. 

Im Ergebnis ist aufgrund Arbeitsfähigkeit und der bisherigen Berufserfahrung von einer 

Selbst- und Familienerhaltungsfähigkeit des BF1 auszugehen. 

Der BF2 wäre es alleine nicht möglich und zumutbar, sich in Herat oder in Mazar-e Sharif 

niederzulassen. Sie verfügt über keine Berufsausbildung, hat aber als Schneiderin gearbeitet. 
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Sie ist noch nie selbst für ihren Unterhalt allein aufgekommen. Da jedoch der BF1 für ihren 

Unterhalt sorgen könnte und dies auch in der Vergangenheit seit der Eheschließung getan 

hat, wäre der BF2 eine Rückkehr im Familienverband sehr wohl möglich und zumutbar. 

Bei den BF3 bis BF6 handelt es sich um unmündige Minderjährige im Alter von 10 Jahren 

(BF3), 5 Jahren (BF4), 3 Jahren (BF5) sowie etwa 5 Monaten (BF6), die im Familienverband 

mit ihren Eltern leben und weder über eigenes Vermögen noch über eine eigene Möglichkeit 

der Existenzsicherung verfügen. Da jedoch der BF1 bisher schon für das Familieneinkommen 

und damit auch für die Versorgung der Genannten aufgekommen ist, kann nicht festgestellt 

werden, dass die BF3 bis BF6 einem realen Risiko ausgesetzt wären, in eine 

existenzbedrohende Lage zu geraten. 

COVID-19 ist eine durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachte Viruserkrankung, die 

erstmals im Jahr 2019 in Wuhan/China festgestellt wurde und sich seither weltweit 

verbreitet. In Österreich gibt es mit Stand 31.05.2021, 644.586 bestätigte Fälle von mit dem 

Corona-Virus infizierten Personen und 10.596 Todesfälle; in Afghanistan wurden bislang ca. 

70.761 Fälle von mit dem Corona-Virus infizierten Personen nachgewiesen, wobei 2.919 

Todesfälle bestätigt wurden. 

Nach dem aktuellen Stand verläuft die Viruserkrankung bei ca. 80% der Betroffenen leicht 

und bei ca. 15% der Betroffenen schwerer, wenn auch nicht lebensbedrohlich. Bei ca. 5% der 

Betroffenen verläuft die Viruserkrankung derart schwer, dass Lebensgefahr gegeben ist und 

intensivmedizinische Behandlungsmaßnahmen notwendig sind. Diese sehr schweren 

Krankheitsverläufe treten am häufigsten in den Risikogruppen der älteren Personen und der 

Personen mit Vorerkrankungen (wie z.B. Diabetes, Herzkrankheiten und Bluthochdruck) auf. 

Die Beschwerdeführer sind nicht Angehöriger dieser Risikogruppe. Die aktuell 

vorherrschende COVID-19-Pandemie bildet kein Rückkehrhindernis. Auf die konkrete 

aktuelle Lage wird bei der Umsetzung der Rückkehrpflicht Bedacht zu nehmen sein. 

Zur Lage in Afghanistan  

COVID-19 

Das genaue Ausmaß der COVID-19-Krise in Afghanistan ist unbekannt. Die hier gesammelten Informationen sollen die Lage 

zu COVID-19 in Afghanistan zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wiedergeben. Diese Informationen werden in 

regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

Aktueller Stand der COVID-19 Krise in Afghanistan 

Berichten zufolge, haben sich in Afghanistan mehr als 35.000 Menschen mit COVID-19 angesteckt (WHO 20.7.2020; vgl. JHU 

20.7.2020, OCHA 16.7.2020), mehr als 1.280 sind daran gestorben. Aufgrund der begrenzten Ressourcen des öffentlichen 

Gesundheitswesens und der begrenzten Testkapazitäten sowie des Fehlens eines nationalen Sterberegisters werden 

bestätigte Fälle von und Todesfälle durch COVID-19 in Afghanistan wahrscheinlich insgesamt zu wenig gemeldet (OCHA 

16.7.2020; vgl. DS 19.7.2020). 10 Prozent der insgesamt bestätigten COVID-19-Fälle entfallen auf das Gesundheitspersonal. 

Kabul ist hinsichtlich der bestätigten Fälle nach wie vor der am stärksten betroffene Teil des Landes, gefolgt von den 

Provinzen Herat, Balkh, Nangarhar und Kandahar (OCHA 15.7.2020). Beamte in der Provinz Herat sagten, dass der Strom 
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afghanischer Flüchtlinge, die aus dem Iran zurückkehren, und die Nachlässigkeit der Menschen, die Gesundheitsrichtlinien 

zu befolgen, die Möglichkeit einer neuen Welle des Virus erhöht haben, und dass diese in einigen Gebieten bereits 

begonnen hätte (TN 14.7.2020). Am 18.7.2020 wurde mit 60 neuen COVID-19 Fällen der niedrigste tägliche Anstieg seit drei 

Monaten verzeichnet – wobei an diesem Tag landesweit nur 194 Tests durchgeführt wurden (AnA 18.7.2020). 

Krankenhäuser und Kliniken berichten weiterhin über Probleme bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung der Kapazität 

ihrer Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19. Diese Herausforderungen stehen im Zusammenhang mit 

der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Testkits und medizinischem Material sowie mit der begrenzten 

Anzahl geschulter Mitarbeiter - noch verschärft durch die Zahl des erkrankten Gesundheitspersonals. Es besteht nach wie 

vor ein dringender Bedarf an mehr Laborequipment sowie an der Stärkung der personellen Kapazitäten und der operativen 

Unterstützung (OCHA 16.7.2020, vgl. BBC-News 30.6.2020). 

Maßnahmen der afghanischen Regierung und internationale Hilfe 

Die landesweiten Sperrmaßnahmen der Regierung Afghanistans bleiben in Kraft. Universitäten und Schulen bleiben 

weiterhin geschlossen (OCHA 8.7.2020; vgl. RA KBL 16.7.2020). Die Regierung Afghanistans gab am 6.6.2020 bekannt, dass 

sie die landesweite Abriegelung um drei weitere Monate verlängern und neue Gesundheitsrichtlinien für die Bürger 

herausgeben werde. Darüber hinaus hat die Regierung die Schließung von Schulen um weitere drei Monate bis Ende August 

verlängert (OCHA 8.7.2020). 

Berichten zufolge werden die Vorgaben der Regierung nicht befolgt, und die Durchsetzung war nachsichtig (OCHA 

16.7.2020, vgl. TN 12.7.2020). Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus unterscheiden sich weiterhin 

von Provinz zu Provinz, in denen die lokalen Behörden über die Umsetzung der Maßnahmen entscheiden. Zwar behindern 

die Sperrmaßnahmen der Provinzen weiterhin periodisch die Bewegung der humanitären Helfer, doch hat sich die Situation 

in den letzten Wochen deutlich verbessert, und es wurden weniger Behinderungen gemeldet (OCHA 15.7.2020). 

Einwohner Kabuls und eine Reihe von Ärzten stellten am 18.7.2020 die Art und Weise in Frage, wie das afghanische 

Gesundheitsministerium (MoPH) mit der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie im Land umgegangen ist, und sagten, das 

Gesundheitsministerium habe es trotz massiver internationaler Gelder versäumt, richtig auf die Pandemie zu reagieren (TN 

18.7.2020). Es gibt Berichte wonach die Bürger angeben, dass sie ihr Vertrauen in öffentliche Krankenhäuser verloren 

haben und niemand mehr in öffentliche Krankenhäuser geht, um Tests oder Behandlungen durchzuführen (TN 12.7.2020). 

Beamte des afghanischen Gesundheitsministeriums erklärten, dass die Zahl der aktiven Fälle von COVID-19 in den Städten 

zurückgegangen ist, die Pandemie in den Dörfern und in den abgelegenen Regionen des Landes jedoch zunimmt. Der 

Gesundheitsminister gab an, dass 500 Beatmungsgeräte aus Deutschland angekauft wurden und 106 davon in den 

Provinzen verteilt werden würden (TN 18.7.2020). 

Am Samstag den 18.7.2020 kündete die afghanische Regierung den Start des Dastarkhan-e-Milli-Programms als Teil ihrer 

Bemühungen an, Haushalten inmitten der COVID-19-Pandemie zu helfen, die sich in wirtschaftlicher Not befinden. Auf der 

Grundlage des Programms will die Regierung in der ersten Phase 86 Millionen Dollar und dann in der zweiten Phase 158 

Millionen Dollar bereitstellen, um Menschen im ganzen Land mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die erste Phase soll über 

1,7 Millionen Familien in 13.000 Dörfern in 34 Provinzen des Landes abdecken (TN 18.7.2020; vgl. Mangalorean 19.7.2020). 

Die Weltbank genehmigte am 15.7.2020 einen Zuschuss in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, um Afghanistan dabei zu 

unterstützen, die Auswirkungen von COVID-19 zu mildern und gefährdeten Menschen und Unternehmen Hilfe zu leisten 

(WB 10.7.2020; vgl. AN 10.7.2020). 

Auszugsweise Lage in den Provinzen Afghanistans 

Dieselben Maßnahmen – nämlich Einschränkungen und Begrenzungen der täglichen Aktivitäten, des Geschäftslebens und 

des gesellschaftlichen Lebens – werden in allen folgend angeführten Provinzen durchgeführt. Die Regierung hat eine Reihe 

verbindlicher gesundheitlicher und sozialer Distanzierungsmaßnahmen eingeführt, wie z.B. das obligatorische Tragen von 

Gesichtsmasken an öffentlichen Orten, das Einhalten eines Sicherheitsabstandes von zwei Metern in der Öffentlichkeit und 

ein Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Personen. Öffentliche und touristische Plätze, Parks, Sportanlagen, 

Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen sind geschlossen; die Dienstzeiten im privaten und öffentlichen Sektor 

sind auf 6 Stunden pro Tag beschränkt und die Beschäftigten werden in zwei ungerade und gerade Tagesschichten 

eingeteilt (RA KBL 16.7.2020; vgl. OCHA 8.7.2020). 

Die meisten Hotels, Teehäuser und ähnliche Orte sind aufgrund der COVID-19 Maßnahmen geschlossen, es sei denn, sie 

wurden geheim und unbemerkt von staatlichen Stellen geöffnet (RA KBL 16.7.2020; vgl. OCHA 8.7.2020). 

In der Provinz Kabul gibt es zwei öffentliche Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln mit 200 bzw. 100 Betten. 

Aufgrund der hohen Anzahl von COVID-19-Fällen im Land und der unzureichenden Kapazität der öffentlichen 

Krankenhäuser hat die Regierung kürzlich auch privaten Krankenhäusern die Behandlung von COVID-19-Patienten gestattet. 

Kabul sieht sich aufgrund von Regen- und Schneemangel, einer boomenden Bevölkerung und verschwenderischem 

Wasserverbrauch mit Wasserknappheit konfrontiert. Außerdem leben immer noch rund 12 Prozent der Menschen in Kabul 

unter der Armutsgrenze, was bedeutet, dass oftmals ein erschwerter Zugang zu Wasser besteht (RA KBL 16.7.2020; WHO 

o.D). 
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In der Provinz Balkh gibt es ein Krankenhaus, welches COVID-19 Patienten behandelt und über 200 Betten verfügt. Es gibt 

Berichte, dass die Bewohner einiger Distrikte der Provinz  mit Wasserknappheit zu kämpfen hatten. Darüber hinaus hatten 

die Menschen in einigen Distrikten Schwierigkeiten mit dem Zugang zu ausreichender Nahrung, insbesondere im Zuge der 

COVID-19-Pandemie (RA KBL 16.7.2020). 

In der Provinz Herat gibt es zwei Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln. Ein staatliches öffentliches 

Krankenhaus mit 100 Betten, das vor kurzem speziell für COVID-19-Patienten gebaut wurde (RA KBL 16.7.2020; vgl. TN 

19.3.2020) und ein Krankenhaus mit 300 Betten, das von einem örtlichen Geschäftsmann in einem umgebauten Hotel zur 

Behandlung von COVID-19-Patienten eingerichtet wurde (RA KBL 16.7.2020; vgl. TN 4.5.2020). Es gibt Berichte, dass 47,6 

Prozent der Menschen in Herat unter der Armutsgrenze leben, was bedeutet, dass oft ein erschwerter Zugang zu sauberem 

Trinkwasser und Nahrung haben, insbesondere im Zuge der Quarantäne aufgrund von COVID-19, durch die die meisten 

Tagelöhner arbeitslos blieben (RA KBL 16.7.2020; vgl. UNICEF 19.4.2020). 

In der Provinz Daikundi gibt es ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten mit 50 Betten. Es gibt jedoch keine 

Auswertungsmöglichkeiten für COVID-19-Tests – es werden Proben entnommen und zur Laboruntersuchung nach Kabul 

gebracht. Es dauert Tage, bis ihre Ergebnisse von Kabul nach Daikundi gebracht werden. Es gibt Berichte, dass 90 Prozent 

der Menschen in Daikundi unter der Armutsgrenze leben und dass etwa 60 Prozent der Menschen in der Provinz stark von 

Ernährungsunsicherheit betroffen sind (RA KBL 16.7.2020). 

In der Provinz Samangan gibt es ebenso ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten mit 50 Betten. Wie auch in der Provinz 

Daikundi müssen Proben nach Kabul zur Testung geschickt werden. Eine unzureichende Wasserversorgung ist eine der 

größten Herausforderungen für die Bevölkerung. Nur 20 Prozent der Haushalte haben Zugang zu sauberem Trinkwasser (RA 

KBL 16.7.2020). 

Wirtschaftliche Lage in Afghanistan 

Verschiedene COVID-19-Modelle zeigen, dass der Höhepunkt des COVID-19-Ausbruchs in Afghanistan zwischen Ende Juli 

und Anfang August erwartet wird, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft Afghanistans und das 

Wohlergehen der Bevölkerung haben wird (OCHA 16.7.2020). Es herrscht weiterhin Besorgnis seitens humanitärer Helfer, 

über die Auswirkungen ausgedehnter Sperrmaßnahmen auf die am stärksten gefährdeten Menschen – insbesondere auf 

Menschen mit Behinderungen und Familien – die auf Gelegenheitsarbeit angewiesen sind und denen alternative 

Einkommensquellen fehlen (OCHA 15.7.2020). Der Marktbeobachtung des World Food Programme (WFP) zufolge ist der 

durchschnittliche Weizenmehlpreis zwischen dem 14. März und dem 15. Juli um 12 Prozent gestiegen, während die Kosten 

für Hülsenfrüchte, Zucker, Speiseöl und Reis (minderwertige Qualität) im gleichen Zeitraum um 20 – 31 Prozent gestiegen 

sind (WFP 15.7.2020, OCHA 15.7.2020). Einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) und 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht (MAIL) zufolge sind über 20 Prozent der befragten Bauern 

nicht in der Lage, ihre nächste Ernte anzubauen, wobei der fehlende Zugang zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und die 

COVID-19-Beschränkungen als Schlüsselfaktoren genannt werden. Darüber hinaus sind die meisten Weizen-, Obst-, 

Gemüse- und Milchverarbeitungsbetriebe derzeit nur teilweise oder gar nicht ausgelastet, wobei die COVID-19-

Beschränkungen als ein Hauptgrund für die Reduzierung der Betriebe genannt werden. Die große Mehrheit der Händler 

berichtete von gestiegenen Preisen für Weizen, frische Lebensmittel, Schafe/Ziegen, Rinder und Transport im Vergleich zur 

gleichen Zeit des Vorjahres. Frischwarenhändler auf Provinz- und nationaler Ebene sahen sich im Vergleich zu Händlern auf 

Distriktebene mit mehr Einschränkungen konfrontiert, während die große Mehrheit der Händler laut dem Bericht von 

teilweisen Marktschließungen aufgrund von COVID-19 berichtete (FAO 16.4.2020; vgl. OCHA 16.7.2020; vgl. WB 10.7.2020). 

Am 19.7.2020 erfolgte die erste Lieferung afghanischer Waren in zwei Lastwagen nach Indien, nachdem Pakistan die 

Wiederaufnahme afghanischer Exporte nach Indien angekündigt hatte um den Transithandel zu erleichtern. Am 12.7.2020 

öffnete Pakistan auch die Grenzübergänge Angor Ada und Dand-e-Patan in den Provinzen Paktia und Paktika für 

afghanische Waren, fast zwei Wochen nachdem es die Grenzübergänge Spin Boldak, Torkham und Ghulam Khan geöffnet 

hatte (TN 20.7.2020). 

Einreise und Bewegungsfreiheit 

Die Türkei hat, nachdem internationale Flüge ab 11.6.2020 wieder nach und nach aufgenommen wurden, am 19.7.2020 

wegen der COVID-19-Pandemie Flüge in den Iran und nach Afghanistan bis auf weiteres ausgesetzt, wie das Ministerium für 

Verkehr und Infrastruktur mitteilte (TN 20.7.2020; vgl. AnA 19.7.2020, DS 19.7.2020). 

Bestimmte öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, die mehr als vier Passagiere befördern, dürfen nicht verkehren. Obwohl 

sich die Regierung nicht dazu geäußert hat, die Reisebeschränkungen für die Bürger aufzuheben, um die Ausbreitung von 

COVID-19 zu verhindern, hat sich der Verkehr in den Städten wieder normalisiert, und Restaurants und Parks sind wieder 

geöffnet (TN 12.7.2020) 

 

Politische Lage 

Afghanistan ist ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind (AA 15.4.2019). Auf einer Fläche von ca. 

632.000 Quadratkilometern (CIA 24.5.2019) leben ca. 32 Millionen Menschen (CSO 2019). Im Jahr 2004 wurde die neue 
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Verfassung angenommen (BFA 7.2016; vgl. Casolino 2011), die vorsieht, dass kein Gesetz gegen die Grundsätze und 

Bestimmungen des Islam verstoßen darf und alle Bürgerinnen und Bürger Afghanistans, Mann wie Frau, gleiche Rechte und 

Pflichten vor dem Gesetz haben (BFA 3.2014; vgl. Casolino 2011, MPI 27.1.2004). Die Verfassung der islamischen Republik 

Afghanistan sieht vor, dass der Präsident der Republik direkt vom Volk gewählt wird und sein Mandat fünf Jahre beträgt 

(Casolino 2011). Implizit schreibt die Verfassung dem Präsidenten auch die Führung der Exekutive zu (AAN 13.2.2015) und 

die Provinzvorsteher, sowie andere wichtige Verwaltungsbeamte, werden direkt vom Präsidenten ernannt und sind diesem 

rechenschaftspflichtig. Viele werden aufgrund persönlicher Beziehungen ausgewählt (EC 18.5.2019). Die ursprünglich für 

den 20. April 2019 vorgesehene Präsidentschaftswahl wurde mehrfach verschoben, da die Wahlbehörden auf eine 

landesweite Wahl so kurz nach der Parlamentswahl im Oktober 2018 nicht vorbereitet waren. Der Oberste Gerichtshof 

Afghanistans konnte die Herausforderungen für die Wahlkommission nachvollziehen und verlängerte die Amtszeit von 

Präsident Ashraf Ghani bis zu der auf den 28.9.2019 verschobenen Präsidentschaftswahl (DZ 21.4.2019). Die unabhängige 

afghanische Wahlkommission (Afghanistan’s Independent Election Commission) hat mehr als vier Monate nach der 

Präsidentschaftswahl in Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani zum Sieger erklärt (DW 18.2.2020). Der amtierende 

Präsident erhielt 50,64% der Stimmen, wie die Kommission verlautbarte (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020; UNGASC 

17.3.2020). Da Ghani im ersten Durchgang die Präsidentschaftswahl bereits gewonnen hat, ist keine Stichwahl mehr 

notwendig (DW 18.2.2020). CEO bzw. Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, kam den Resultaten zufolge auf 

39,52% (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020). Die Präsidentenwahl hatte am 28. September stattgefunden. Nach 

monatelangem, erbittertem Streit um die Richtigkeit von Hunderttausenden von Stimmen waren nur noch 1,8 Millionen 

Wahlzettel berücksichtigt worden. Hingegen lag die Zahl der registrierten Wähler bei 9,6 Millionen. Afghanistan hat eine 

geschätzte Bevölkerung von 35 Millionen Einwohnern (DW 18.2.2020). Wochenlang stritten der amtierende Präsident 

Ashraf Ghani und sein ehemaliger Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah um die Macht in Kabul und darum wer die 

Präsidentschaftswahl im vergangenen September gewonnen hatte. Abdullah Abdullah beschuldigte die Wahlbehörden, 

Ghani begünstigt zu haben, und anerkannte das Resultat nicht (NZZ 20.4.2020). Am 9.3.2020 ließen sich sowohl Ghani als 

auch Abdullah als Präsident vereidigen (NZZ 20.4.2020; vgl. TN 16.4.2020). Nach monatelanger politischer Krise (DP 

17.5.2020; vgl. TN 11.5.2020), einigten sich der afghanische Präsident Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah auf eine 

Machtteilung: Abdullah wird die Friedensgespräche mit den Taliban leiten und Mitglieder seines Wahlkampfteams werden 

ins Regierungskabinett aufgenommen (DP 17.5.2020; vgl. BBC 17.5.2020; DW 17.5.2020). Anm.: Weitere Details zur 

Machtteilungsvereinbarung sind zum Zeitpunkt der Aktualisierung noch nicht bekannt (Stand: 18.5.2020) und werden zu 

einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben (BBC 17.5.2020).  

 

Politische Parteien 

Die afghanische Verfassung erlaubt die Gründung politischer Parteien, solange deren Programm nicht im Widerspruch zu 

den Prinzipien des Islam steht (USDOS 29.5.2018). Um den Parteien einen allgemeinen und nationalen Charakter zu 

verleihen, verbietet die Verfassung jeglichen Zusammenschluss in politischen Organisationen, der aufgrund von ethnischer, 

sprachlicher (Casolino 2011; vgl. MPI 27.1.2004) oder konfessioneller Zugehörigkeit erfolgt (Casolino 2011; vgl. MPI 

27.1.2004; USDOS 29.5.2018). Auch darf keine rechtmäßig zustande gekommene Partei oder Organisation ohne rechtliche 

Begründung und ohne richterlichen Beschluss aufgelöst werden (MPI 27.1.2004). Das kaum entwickelte afghanische 

Parteiensystem weist mit über 70 registrierten Parteien eine starke Zersplitterung auf (AA 2.9.2019). Die politischen 

Parteien haben ihren Platz im politischen System Afghanistans noch nicht etablieren können (DOA 17.3.2019). Die meisten 

dieser Gruppierungen erscheinen mehr als Machtvehikel ihrer Führungsfiguren denn als politisch programmatisch 

gefestigte Parteien (AA 2.9.2019; vgl. AAN 6.5.2018, DOA 17.3.2019). Ethnische Zugehörigkeit, persönliche Beziehungen 

und ad hoc geformte Koalitionen spielen traditionell eine größere Rolle als politische Organisationen (AA 2.9.2019). Das 

derzeitige Wahlsystem ist personenbezogen, die Parteien können keine Kandidatenlisten erstellen, es sind keine Sitze für 

die Parteien reserviert und es ist den Parteien untersagt, Fraktionen im Parlament zu gründen. Der Parteivorsitz wird nicht 

durch parteiinterne Abläufe bestimmt, sondern wird eher wie ein partimoniales Erbgut gesehen, das von einer Generation 

an die nächste, vom Vater zum Sohn, übergeben wird. Die Menschen vertrauen den Parteien nicht und junge, gebildete 

Leute sind nicht gewillt, solchen Parteien beizutreten (DOA 17.3.2019). 

 

Friedens- und Versöhnungsprozess 

Die afghanischen Regierungskräfte und die Amerikaner können die Taliban, die über rund 60 000 Mann verfügen, nicht 

besiegen. Auch die Islamisten sind nicht stark genug, um die Regierungstruppen zu überrennen, obwohl sie rund die Hälfte 

des Landes kontrollieren oder dort zumindest präsent sind. In Afghanistan herrscht fast zwei Jahrzehnte nach dem Sturz des 
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Taliban Regimes durch die USA eine Pattsituation (NZZ 20.4.2020). Das lang erwartete Abkommen zwischen den 

Vereinigten Staaten und den Taliban wurde Ende Februar 2020 unterzeichnet (AJ 7.5.2020; vgl. NPR 6.5.2020) – die 

afghanische Regierung war an dem Abkommen weder beteiligt, noch unterzeichnete sie dieses. Diesem Abkommen zufolge 

hätten noch vor den für 10.03.2020 angesetzten inneren Friedensgesprächen, von den Taliban bis zu 1.000 Gefangene und 

von der Regierung 5.000 gefangene Taliban freigelassen werden sollen. Zum einen, verzögern die Unstimmigkeiten 

zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung über Umfang und Umsetzungstempo des Austauschs, die Gespräche 

(AJ 7.5.2020) [ Anm.: 800 Taliban-Gefangene entließ die afghanische Regierung, während die Taliban 100 der vereinbarten 

1.000 Sicherheitskräfte frei ließen – (NPR 6.5.2020)], Andererseits stocken die Verhandlungen auch aufgrund des 

innerpolitischen Disputes zwischen Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah, die beide die Präsidentschaft für sich 

beanspruchten. Die Taliban haben seit dem unterzeichneten Abkommen im Februar mehr als 4.500 Angriffe verübt. Die von 

dieser Gewalt am stärksten betroffenen Provinzen sind auch jene Provinzen, die am stärksten von COVID-19-Fällen 

betroffen sind (AJ 7.5.2020). In den innerafghanischen Gesprächen wird es um die künftige Staatsordnung, eine 

Machtteilung und die Integration der Aufständischen gehen (NZZ 20.4.2020). 

 

Das Abkommen mit den US-Amerikanern 

Das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban enthält das Versprechen der US-Amerikaner, ihre noch 

rund 13.000 Armeeangehörigen in Afghanistan innerhalb von 14 Monaten abzuziehen. Auch die verbliebenen 

nichtamerikanischen NATO-Truppen (Stand Ende 2019: rund 6.700 Mann) sollen abgezogen werden. In den ersten 135 

Tagen nach der Unterzeichnung werden die US-Amerikaner ihre Truppen in Afghanistan auf 8.600 Mann reduzieren. Der 

Abzug der ausländischen Truppenangehörigen, von denen die meisten Beratungs und Ausbildungsfunktionen wahrnehmen, 

ist abhängig davon, ob die Taliban ihren Teil der Abmachung einhalten. Sie haben im Abkommen zugesichert, 

terroristischen Gruppierungen wie etwa al-Qaida keine Zuflucht zu gewähren. Die Taliban verpflichteten sich weiter, 

innerhalb von zehn Tagen nach Unterzeichnung, Gespräche mit einer afghanischen Delegation aufzunehmen (NZZ 

20.4.2020; vgl. USDOS 29.2.2020). 

 

Sicherheitslage 

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2019). Die afghanische Regierung behält die 

Kontrolle über Kabul, die wichtigsten Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie Provinzhauptstädte und die meisten 

Distriktzentren. Nichtsdestotrotz, hat die afghanische Regierung wichtige Transitrouten verloren (USDOD 12.2019). Der 

Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer "strategischen Pattsituation", die nur durch Verhandlungen 

zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.1.2020). Die afghanische Regierung 

führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über den Austausch tausender Gefangener 

verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per Videokonferenz unterhalten (BBC 1.4.2020). Ein erster Schritt 

Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, welcher Teil eines zwischen Taliban und USAmerikanern unterzeichneten 

Abkommens ist (TD 2.4.2020). Die Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 

1.4.2020). Für den Berichtszeitraum 8.11.2019-6.2.2020 verzeichnete die UNAMA 4.907 sicherheitsrelevante Vorfälle – 

ähnlich dem Vorjahreswert. Die Sicherheitslage blieb nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle 

wurden in der südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen Regionen, registriert, die alle samt 68% der 

Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten Konfliktregionen waren in den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar und 

Balkh zu finden. Entsprechend saisonaler Trends, gingen die Kämpfe in den Wintermonaten – Ende 2019 und Anfang 2020 – 

zurück (UNGASC 17.3.2020) 

Die geographische Verteilung aufständischer Aktivitäten innerhalb Afghanistans blieb, im Vergleich der beiden Jahre 2018 

und 2019, weitgehend konstant. Im Jahr 2019 fanden auch weiterhin im Süden und Westen Afghanistans weiterhin schwere 

Kampfhandlungen statt; feindliche Aktivitäten nahmen zu und breiteten sich in größeren Gebieten des Nordens und Ostens 

aus. Der Resolute Support (RS) Mision (seit 2015 die Unterstützungsmission der NATO in Afghanistan) zufolge, waren für 

das Jahr 2019 29.083 feindlich-initiierte Angriffe landesweit zu verzeichnen. Mit einer hohen Anzahl an 

sicherheitsrelevanten Vorfällen – speziell in den südlichen, nördlichen und östlichen Regionen – blieb die Sicherheitslage 

vorerst volatil, bevor ein Zeitraum der Reduzierung der Gewalt registriert werden konnte. Die UNAMA (Hilfsmission der 
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Vereinten Nationen in Afghanistan) registrierte für das gesamte Jahr 2019 10.392 zivile Opfer, was einem Rückgang von 5% 

gegenüber 2018 entspricht (UNGASC 17.3.2020). Seit Ende des Jahres 2019 haben Angriffe durch regierungsfeindliche 

Elemente erheblich zugenommen. Im September 2019 fanden die afghanischen Präsidentschaftswahlen statt, in diesem 

Monat wurde auch die höchste Anzahl feindlicher Angriffe eines einzelnen Monats seit Juni 2012 und die höchste Anzahl 

effektiver feindlicher Angriffe seit Beginn der Aufzeichnung der RSMission im Januar 2010 registriert. Dieses Ausmaß an 

Gewalt setzte sich auch nach den Präsidentschaftswahlen fort, denn im Oktober 2019 wurde die zweithöchste Anzahl 

feindlicher Angriffe in einem Monat seit Juli 2013 dokumentiert. Betrachtet man jedoch das Jahr 2019 in dessen 

Gesamtheit, so waren scheinbar feindliche Angriffe, seit Anfang des Jahres, im Zuge der laufenden Friedensgespräche 

zurückgegangen. Nichtsdestotrotz führte ein turbulentes letztes Halbjahr zu verstärkten Angriffen feindlicher Elemente von 

insgesamt 6% und effektiver Angriffe von 4% im Jahr 2019 im Vergleich zu den bereits hohen Werten des Jahres 2018 

(SIGAR 30.1.2020). 

 

Zivile Opfer 

Für das Jahr 2019 registrierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als Folge des bewaffneten 

Konflikts 10.392 zivile Opfer (3.403 Tote und 6.989 Verletzte), was einen Rückgang um 5% gegenüber dem Vorjahr, aber 

auch die niedrigste Anzahl an zivilen Opfern seit dem Jahr 2013 bedeutet. Nachdem die Anzahl der durch ISKP verursachten 

zivilen Opfer zurückgegangen war, konnte ein Rückgang aller zivilen Opfer registriert werden, wenngleich die Anzahl ziviler 

Opfer speziell durch Taliban und internationale Streitkräfte zugenommen hatte. Im Laufe des Jahres 2019 war das 

Gewaltniveau erheblichen Schwankungen unterworfen, was auf Erfolge und Misserfolge im Rahmen der 

Friedensverhandlungen zwischen Taliban und den USAmerikanern zurückzuführen war. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam 

es zu intensiven Luftangriffen durch die internationalen Streitkräfte und Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte – 

insbesondere der Spezialkräfte des afghanischen Geheimdienstes NDS (National Directorate of Security Special Forces) 

(UNAMA 2.2020). Aufgrund der Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte, gab es zur Jahresmitte mehr zivile Opfer durch 

regierungsfreundliche Truppen als durch regierungsfeindliche Truppen. Das dritte Quartal des Jahres 2019 registrierte die 

höchste Anzahl an zivilen Opfern seit 2009, was hauptsächlich auf verstärkte Anzahl von Angriffen durch 

Selbstmordattentäter und IEDs (improvisierte Sprengsätze) der regierungsfeindlichen Seite – insbesondere der Taliban – 

sowie auf Gewalt in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen zurückzuführen ist. Das vierte Quartal 2019 

verzeichnete, im Vergleich zum Jahr 2018, eine geringere Anzahl an zivilen Opfern; wenngleich sich deren Anzahl durch 

Luftangriffe, Suchoperationen und IEDs seit dem Jahr 2015 auf einem Rekordniveau befand (UNAMA 2.2020). Die RS-

Mission sammelt ebenfalls Informationen zu zivilen Opfern in Afghanistan, die sich gegenüber der Datensammlung der 

UNAMA unterscheiden, da die RS-Mission Zugang zu einem breiteren Spektrum an forensischen Daten und Quellen hat. Der 

RS-Mission zufolge, ist im Jahr 2019 die Anzahl ziviler Opfer in den meisten Provinzen (19 von 34) im Vergleich zum Jahr 

2018 gestiegen; auch haben sich die Schwerpunkte verschoben. So verzeichneten die Provinzen Kabul und Nangarhar 

weiterhin die höchste Anzahl ziviler Opfer. Im letzten Quartal schrieb die RSMission 91% ziviler Opfer regierungsfeindlichen 

Kräften zu (29% wurden den Taliban zugeschrieben, 11% ISKP, 4% dem Haqqani-Netzwerk und 47% unbekannten 

Aufständischen). 4% wurden regierungsnahen/-freundlichen Kräften zugeschrieben (3% der ANDSF und 1% den 

Koalitionskräften), während 5% anderen oder unbekannten Kräften zugeschrieben wurden. Diese Prozentsätze entsprechen 

in etwa den RS-Opferzahlen für Anfang 2019. Als Hauptursache für zivile Opfer waren weiterhin improvisierte Sprengsätze 

(43%), gefolgt von direkten (25%) und indirekten Beschüssen (5%) verantwortlich – dies war auch schon zu Beginn des 

Jahres 2019 der Fall (SIGAR 30.1.2020). 

 

High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und andere 

militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die 

Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die 

Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. USDOD 6.2019). Das 

HaqqaniNetzwerk führte von September bis zum Ende des Berichtszeitraums keine HPA in der Hauptstadtregion durch. Die 

Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als auch im ganzen Land in den letzten anderthalb 
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Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 1.6.2019 und 31.10.2019 fanden 19 HPAs in Kabul statt 

(Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit betrug die Zahl 88 (USDOD 12.2019). Öffentlichkeitswirksame Angriffe 

durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich im Berichtszeitraum (8.11.2019-6.2.2020) fort: 8 Selbstmordanschläge 

wurden verzeichnet; im Berichtszeitraum davor (9.8.-7.11.2019) wurden 31 und im Vergleichszeitraum des Vorjahres 12 

Selbstmordanschläge verzeichnet. Der Großteil der Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF (afghanischen Verteidigungs- 

und Sicherheitskräfte) und die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer Angriff der Taliban auf den 

Militärflughafen Bagram im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in Provinz Nangarhar zu einem sogenannten „green-

on-blue-attack“: der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf internationale 

Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee getötet. Zu einem weiteren 

Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden 

mindestens 6 Personen getötet und mehr als 10 verwundet (UNGASC 17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere 

Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt (DS 11.2.2020; vgl. UNGASC 17.3.2020). Die Taliban setzten 

außerdem improvisierte Sprengkörper in Selbstmordfahrzeugen gegen Einrichtungen der ANDSF in den Provinzen 

Kandahar, Helmand und Balkh ein (UNGASC 17.3.2020) 

 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv – insbesondere die Grenzregion zu Pakistan 

bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie Taliban, Islamischer Staat, al-Qaida, Haqqani-Netzwerk, 

Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan (USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) 

und stellt nicht nur für die beiden Länder eine Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte 

regionale Sicherheit und Stabilität (USDOD 12.2019): 

Taliban 

Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.8.2019; vgl. FA 3.1.2018) – Stellvertreter 

sind Mullah Mohammad Yaqub – Sohn des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar – und Serajuddin Haqqani (CTC 

1.2018; vgl. TN 26.5.2016) Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (TN 13.1.2017). Die Taliban bezeichnen sich selbst als 

das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die Regierungsstruktur und das militärische Kommando sind in der Layha, 

einem Verhaltenskodex der Taliban definiert (AAN 4.7.2011), welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018). 

Die Taliban sind keine monolithische Organisation (NZZ 20.4.2020); nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene 

Einheit angesehen, während diese aber eine lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie 

abgekoppelter und abgeschotteter Zellen sind (BR 5.3.2020). Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die 

Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und 

Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind 

(LI 29.6.2017). Die Gesamtstärke der Taliban wurde von einem Experten im Jahr 2017 auf über 200.000 geschätzt, darunter 

angeblich 150.000 Kämpfer (rund 60.000 Vollzeitkämpfer mobiler Einheiten, der Rest sein Teil der lokalen Milizen). Der 

Experte schätzte jedoch, dass die Zahl der Vollzeitkämpfer, die gleichzeitig in Afghanistan aktiv sind, selten 40.000 

übersteigt (LI 23.8.2017). Im Jänner 2018 schätzte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums die Gesamtstärke der 

Taliban in Afghanistan auf 60.000 (NBC 30.1.2018). Laut dem oben genannten Experten werden die Kämpfe hauptsächlich 

von den Vollzeitkämpfern der mobilen Einheiten ausgetragen (LI 23.8.2017; vgl. AAN 3.1.2017; AAN 17.3.2017). Die Taliban 

betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau gestellt. Das Khalid bin 

Walid-Camp soll12 Ableger, in acht Provinzen betreibt (Helmand, Kandahar, Ghazni, Ghor, Saripul, Faryab, Farah und 

Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 

Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 14.8.2019). Die Mehrheit der Taliban sind immer noch Paschtunen, obwohl es eine 

wachsende Minderheit an Tadschiken, Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) 

gibt (LI 23.8.2017). In einigen nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend NichtPaschtunen sein, da sie 

innerhalb der lokalen Bevölkerung rekrutieren (LI 23.8.2017). 

 

Faryab 
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Die Provinz Faryab grenzt im Westen und Norden an Turkmenistan, im Osten an Jawzjan und Sar-e Pul, im Süden an Ghor 

und im Südwesten an Badghis und liegt im Nordwesten Afghanistans (UNOCHA Faryab 4.2014). Die Provinzhauptstadt ist 

Maimana. Faryab umfasst die folgenden Distrikte: Almar, Andkhoy, Bilchiragh, Dawlat Abad, Gurziwan, Khani Charbagh, 

Khwaja Sabz Posh-i Wali, Kohistan, Maimana, Pashtun Kot, Qaram Qul, Qaisar, Qurghan, Shirin Tagab (NSIA 1.6.2020; vgl. 

IEC Faryab 2019). Die administrative Zugehörigkeit des Distrikts Ghormach wechselte in der Vergangenheit. Obwohl der 

Distrikt traditionell Teil von Badghis ist (AAN 22.2.2017), wurde er nach 2007 mitunter Faryab zugerechnet (AAN 22.2.2017; 

vgl. UNODC/MCN 11.2018). 2018 wurde angekündigt, dass die Verwaltungsangelegenheiten von Ghormach aus 

Sicherheitsgründen zurück nach Badghis transferiert würden (FRP 28.8.2018; vgl. NSIA 1.6.2020; IEC Faryab 2019). 

DieNationalStatisticsandInformationAuthorityofAfghanistan(NSIA)schätztdieBevölkerungin Faryab im Zeitraum 2020-21 auf 

1,109.223 Personen (NSIA1.6.2020). Zusammen mit Sar-e Pul ist Faryab eine der beiden Provinzen mit usbekischer 

Mehrheit in Afghanistan. Darüber hinaus leben in der Provinz Tadschiken/Aimaqs, Paschtunen, Hazara, Moghol und andere 

kleinere Ethnien (AAN 17.3.2017; vgl. PAJ Faryab o.D.), wie zum Beispiel die Magats in Andkhoy (AAN 8.7.2020). 

Ein Teil der Ring Road führt durch Faryab und verbindet die Provinz im Osten mit der Nach- barprovinz Jawzjan und 

schließlich Mazar-e Sharif in Balkh, sowie im Westen mit Badghis (TD 5.12.2017; vgl. LCA 4.7.2018). Trotz erheblicher 

Finanzierung seit 2005 waren im September 2017 nur rund 15% eines geplanten 233 Kilometer langen Abschnitts der Ring 

Road zwischen dem Distrikt Qaisar in Faryab und dem Ort Laman in Badghis fertiggestellt. SIGAR führte das Projektversagen 

hauptsächlich auf Sicherheitsprobleme zurück und schätzte die Aussichten auf eine zeitnahe Fertigstellung aufgrund 

zunehmender Unsicherheit in der Region als düster ein (SIGAR 6.2018) [zum jetzigen Zeitpunkt (11.2020) sind keine 

neueren Informationen zur Fertigstellung des Abschnitts bekannt, Anm.]. 

Faryab hat strategische Bedeutung, da es die westlichen Teile Afghanistans mit dem Norden verbindet (AAN 17.3.2017). 

Faryab ist eine der unsicheren Provinzen des Landes, in denen die Taliban häufig Angriffe gegen Zivilisten, 

Regierungsbeamte und Sicherheitskräfte durchführen (KP 11.10.2020). Nach Einschätzung des Long War Journal standen 

die Distrikte Bilchiragh, Kohistan, Pashtun Kot, Qaram Qul und Shirin Tagab im Oktober 2020 unter Talibankontrolle, 

während die DistrikteAlmar, DawlatAbad, Gurziwan, Khwaja Sabz Posh-i Wali, Maimana, Qaisar und Qurghan umkämpft 

waren (LWJ o.D.). Der Distrikt Khani Charbagh an der Grenze zu Turkmenistan galt im Juli 2020 dagegen als vergleichsweise 

sicher (XI 19.7.2020). 

Neben den Taliban sind noch weitere Gruppierungen in Faryab präsent: Das Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 

operiert in Faryab, wo sie Verbindungen zu den Splittergruppen Islamischer Jihad und Khatiba Imam al-Bukhari (KIB) 

unterhält (UNSC 27.5.2020). Die zentralasiatische KIB hat eine Zelle in Faryab, welche aus etwa 70 Kämpfern besteht. Die 

KIB beteiligt sich aktiv an den Feindseligkeiten gegen die afghanischen Regierungstruppen (UNSC 20.1.2020; vgl. LWJ 

7.7.2020). Der Islamische Staat bzw. Islamische Staat Provinz Khorasan (ISKP) hat eine verdeckte Präsenz mit bis zu 25 

Kämpfern in Faryab (UNSC 4.2.2020). 

Auf Regierungsseite befindet sich Faryab im Verantwortungsbereich des 209. Afghan National Army (ANA) „Shaheen“ Corps 

(USDOD 1.7.2020; vgl. NYT 14.8.2019), das der NATO-Mission Train Advise Assist Command - North (TAAC-N) untersteht, 

welche von deutschen Streitkräften geleitet wird (USDOD 1.7.2020). Neben den regulären Regierungstruppen gibt es in 

Faryab so genannte „People´s Uprising Forces“ („Khezesh-e mardomi“ (AB 2.9.2020)), welche gegen die Taliban kämpfen 

(AVA 29.9.2020; KP 9.10.2020) und mitunter Teil der Miliz von Abdul Rashid Dostum und der Partei Jumbesh sind (NYT 

4.7.2018; AB 2.9.2020; vgl. NYT 17.12.2019). 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA665 zivile Opfer (199 Tote und 466 Verletzte) in der Provinz Faryab. Dies entspricht 

einer Steigerung von 3% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am Boden, gefolgt von 

Luftangriffen und nicht explodierten Kampfmitteln (unexploded ordnance, UXO)/Landminen (UNAMA 2.2020). Im ersten 

Halbjahr 2020 zählte UNAMA 233 zivile Opfer in der Provinz, womit Faryab zu den Provinzen mit der höchsten Anzahl an 

zivilen Opfern zählte (UNAMA 7.2020). UNAMA berichtete zudem, dass die Taliban im Juni 2020 in Faryab eine öffentliche 

Hinrichtung durchführten, was vergleichsweise selten geschieht (UNAMA7.2020; vgl.AVA28.6.2020).Weiters wurde 

berichtet, dass die Taliban in von ihnen kontrollierten Gebieten in der Provinz nun wieder vermehrt als Moralpolizei 

auftreten und Gesangsdarbietungen sowie Musik bei Hochzeiten und Feiern wieder weitgehend verbieten (RFE/RL 

22.9.2020). 
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Es kam zu Kämpfen und Angriffen in der Provinz (FRP 9.10.2020; UNOCHA 4.10.2020; UNO- CHA 6.9.2020; UNOCHA 

18.8.2020; UNOCHA 23.7.2020; BAMF 6.4.2020; BAMF 30.3.2020; BAMF 23.3.2020; BAMF 16.3.2020) als die Taliban 

Sicherheitsposten (NYTM 24.9.2020; NYTM 

30.4.2020; RY 16.3.2020; NYTM 30.1.2020) - unter anderem auch in der Provinzhauptstadt (RY 

29.9.2020; NYTM 24.9.2020) -, eine Militärbasis (NYTM 30.7.2020) oder Distriktzentren angrif- fen (UNOCHA 23.7.2020; 

NYTM 30.4.2020; NYTM 30.1.2020). Die Regierungskräfte führten Operationen durch (TOI 5.9.2020;AT 31.8.2020; XI 

24.5.2020), auch aus der Luft (RY 1.9.2020; XI 5.8.2020a; PAJ 2.1.2020). 

berichtet (BNA 21.7.2020; NYTM 30.4.2020). 

 

Kabul 

Die Provinz Kabul liegt im Zentrum Afghanistans (PAJ o.D.) und grenzt an Parwan und Kapisa im Norden, Laghman im Osten, 

Nangarhar im Südosten, Logar im Süden sowie Wardak im Westen. Provinzhauptstadt ist Kabul-Stadt (NPS o.D.). Die Provinz 

besteht aus den folgenden Distrikten: Bagrami, Chahar Asyab, Dehsabz, Estalef, Farza, Guldara, Kabul, Kalakan, Khak-e-

Jabar, Mir Bacha Kot, Musahi, Paghman, Qara Bagh, Shakar Dara und Surubi/Surobi/Sarobi (CSO 2019; vgl. IEC 2018). 

Laut dem UNODC Opium Survey 2018 verzeichnete die Provinz Kabul 2018 eine Zunahme der Schlafmohnanbaufläche um 

11% gegenüber 2017. Der Schlafmohnanbau beschränkte sich auf das Uzbin-Tal im Distrikt Surubi (UNODC/MCN 11.2018). 

Kabul-Stadt – Geographie und Demographie 

Kabul-Stadt ist die Hauptstadt Afghanistans und auch ein Distrikt in der Provinz Kabul. Es ist die bevölkerungsreichste Stadt 

Afghanistans, mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 5.029.850 Personen für den Zeitraum 2019-20 (CSO 2019). Die 

Bevölkerungszahl ist jedoch umstritten. Einige Quellen behaupten, dass sie fast 6 Millionen beträgt (AAN 19.3.2019). Laut 

einem Bericht, expandierte die Stadt, die vor 2001 zwölf Stadtteile – auch Police Distrikts (USIP 4.2017), PDs oder Nahia 

genannt (AAN 19.3.2019) – zählte, aufgrund ihres signifikanten demographischen Wachstums und ihrer horizontalen 

Expansion auf 22 PDs (USIP 4.2017). Die afghanische zentrale Statistikorganisation (Central Statistics Organization, CSO) 

schätzt die Bevölkerung der Provinz Kabul für den Zeitraum 2019-20 auf 5.029.850 Personen (CSO 2019). Sie besteht aus 

Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Sikhs und Hindus (PAJ o.D.; vgl. NPS o.D.). 

Hauptstraßen verbinden die afghanische Hauptstadt mit dem Rest des Landes (UNOCHA 4.2014).  In Kabul-Stadt gibt es 

einen Flughafen, der mit internationalen und nationalen Passagierflügen bedient wird (BFA Staatendokumentation 

25.3.2019). 

Die Stadt besteht aus drei konzentrischen Kreisen: Der erste umfasst Shahr-e Kohna, die Altstadt, Shahr-e Naw, die neue 

Stadt, sowie Shash Darak und Wazir Akbar Khan, wo sich viele ausländische Botschaften, ausländische Organisationen und 

Büros befinden. Der zweite Kreis besteht aus Stadtvierteln, die zwischen den 1950er und 1980er Jahren für die wachsende 

städtische Bevölkerung gebaut wurden, wie Taimani, Qala-e Fatullah, Karte Se, Karte Chahar, Karte Naw und die 

Microraions (sowjetische Wohngebiete). Schließlich wird der dritte Kreis, der nach 2001 entstanden ist, hauptsächlich von 

den „jüngsten Einwanderern“ (USIP 4.2017) (afghanische Einwanderer aus den Provinzen) bevölkert (AAN 19.3.2019), mit 

Ausnahme einiger hochkarätiger Wohnanlagen für VIPs (USIP 4.2017). 

Was die ethnische Verteilung der Stadtbevölkerung betrifft, so ist Kabul Zielort für verschiedene ethnische, sprachliche und 

religiöse Gruppen, und jede von ihnen hat sich an bestimmten Orten angesiedelt, je nach der geografischen Lage ihrer 

Heimatprovinzen: Dies gilt für die Altstadt ebenso wie für weiter entfernte Stadtviertel, und sie wird in den ungeplanten 

Gebieten immer deutlicher (Noori 11.2010). In den zuletzt besiedelten Gebieten sind die Bewohner vor allem auf Qawmi-

Netzwerke angewiesen, um Schutz und Arbeitsplätze zu finden sowie ihre Siedlungsbedingungen gemeinsam zu verbessern. 

Andererseits ist in den zentralen Bereichen der Stadt die Mobilität der Bewohner höher und Wohnsitzwechsel sind 

häufiger. Dies hat eine disruptive Wirkung auf die sozialen Netzwerke, die sich in der oft gehörten Beschwerde manifestiert, 

dass man „seine Nachbarn nicht mehr kenne“ (AAN 19.3.2019). 

Nichtsdestotrotz, ist in den Stadtvierteln, die von neu eingewanderten Menschen mit gleichem regionalen oder ethnischen 

Hintergrund dicht besiedelt sind, eine Art „Dorfgesellschaft“ entstanden, deren Bewohner sich kennen und direktere 

Verbindungen zu ihrer Herkunftsregion haben als zum Zentrum Kabuls (USIP 4.2017). Einige Beispiele für die ethnische 

Verteilung der Kabuler Bevölkerung sind die folgenden: Hazara haben sich hauptsächlich im westlichen Viertel Chandawal in 

der Innenstadt von Kabul und in Dasht-e-Barchi sowie in Karte Se am Stadtrand niedergelassen; Tadschiken bevölkern 
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Payan Chawk, Bala Chawk und Ali Mordan in der Altstadt und nördliche Teile der Peripherie wie Khairkhana; Paschtunen 

sind vor allem im östlichen Teil der Innenstadt Kabuls, Bala Hisar und weiter östlich und südlich der Peripherie wie in Karte 

Naw und Binihisar (Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017), aber auch in den westlichen Stadtteilen Kota-e-Sangi und Bazaar-e-

Company (auch Company) ansässig (Noori 11.2010); Hindus und Sikhs leben im Herzen der Stadt in der Hindu-Gozar-Straße 

(Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017). 

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul. Nichtsdestotrotz, führten Aufständische, Taliban und andere 

militante Gruppierungen, im gesamten Jahr 2018, als auch in den ersten fünf Monaten 2019, insbesondere in der 

Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, 

die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu 

schaffen (USDOD 6.2019; vgl. USDOD 12.2018). 

Aufgrund eben dieser öffentlichkeitswirksamen Angriffe auf Kabul-Stadt kündigte die afghanische Regierung bereits im 

August 2017 die Entwicklung eines neuen Sicherheitsplans für Kabul an (AAN 25.9.2017). So wurde unter anderem das 

Green Village errichtet, ein stark gesichertes Gelände im Osten der Stadt, in dem unter anderem, Hilfsorganisationen und 

internationale Organisationen (RFERL 2.9.2019; vgl. FAZ 2.9.2019) sowie ein Wohngelände für Ausländer untergebracht sind 

(FAZ 2.9.2019). Die Anlage wird stark von afghanischen Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsmännern gesichert (AJ 

3.9.2019). Die Green Zone hingegen ist ein separater Teil, der nicht unweit des Green Villages liegt. Die Green Zone ist ein 

stark gesicherter Teil Kabuls, in dem sich mehrere Botschaften befinden – so z.B. auch die US-amerikanische Botschaft und 

andere britische Einrichtungen (RFERL 2.9.2019). 

In Bezug auf die Anwesenheit von staatlichen Sicherheitskräften liegt die Provinz Kabul mit Ausnahme des Distrikts Surubi 

im Verantwortungsbereich der 111. ANA Capital Division, die unter der Leitung von türkischen Truppen und mit 

Kontingenten anderer Nationen der NATO-Mission Train, Advise and Assist Command – Capital (TAAC-C) untersteht. Der 

Distrikt Surubi fällt in die Zuständigkeit des 201. ANA Corps (USDOD 6.2019). Darüber hinaus wurde eine spezielle 

Krisenreaktionseinheit (Crisis Response Unit) innerhalb der afghanischen Polizei, um Angriffe zu verhindern und auf 

Anschläge zu reagieren (LI 5.9.2018). 

Im Distrikt Surubi wird von der Präsenz von Taliban-Kämpfern berichtet (TN 26.3.2019; vgl. SAS 26.3.2019). Aufgrund seiner 

Nähe zur Stadt Kabul und zum Salang-Pass hat der Distrikt große strategische Bedeutung (WOR 10.9.2018). 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 1.563 zivile Opfer (261 Tote und 1.302 Verletzte) in der Provinz Kabul. Dies entspricht 

einem Rückgang von 16% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Selbstmordangriffe, gefolgt von 

improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen 

(UNAMA 2.2020). 

Die afghanischen Sicherheitskräfte führten insbesondere im Distrikt Surubi militärische Operationen aus der Luft und am 

Boden durch, bei denen Aufständische getötet wurden (KP 27.3.2019; vgl. TN 26.3.2019, SAS 26.3.2019, TN 23.10.2018,. KP 

23.10.2018, KP 9.7.2018). Dabei kam es unter anderem zu zivilen Opfern (TN 26.3.2019; vgl. SAS 26.3.2019). Außerdem 

führten NDS-Einheiten Operationen in und um Kabul-Stadt durch (TN 7.8.2019; vgl. PAJ 7.7.2019, TN 9.6.2019, PAJ 

28.5.2019). Dabei wurden unter anderem Aufständische getötet (TN 7.8.2019) und verhaftet (TN 7.8.2019; PAJ 7.7.2019; vgl 

TN 9.6.2019, PAJ 28.5.2019), sowie Waffen und Sprengsätze konfisziert (TN 9.6.2019; vgl. PAJ 28.5.2019). 

 

Balkh 

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an Tadschikistan, im Osten an 

Kunduz und Baghlan, im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan und im Nordwesten an 

Turkmenistan (UNOCHA 13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-e Sharif. Die Provinz ist in die 

folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak, Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, 

Marmul, Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (CSO 2019; vgl. IEC 2018). 

Nach Schätzung der zentralen Statistikorganisation Afghanistan (CSO) für den Zeitraum 2019-20 leben 1.475.649 Personen 

in der Provinz Balkh, davon geschätzte 469.247 in der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif (CSO 2019). Balkh ist eine ethnisch 

vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern und 

sunnitischen Hazara (Kawshi) bewohnt wird (PAJ o.D.; vgl. NPS o.D.). 
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Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum (SH 

16.1.2017). Die Autobahn, welche zum usbekischen Grenzübergang Hairatan-Termiz führt, zweigt ca. 40 km östlich von 

Mazar-e Sharif von der Ringstraße ab. (TD 5.12.2017). In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit Linienverkehr zu 

nationalen und internationalen Zielen (BFA Staatendokumentation 25.3.2019). Im Januar 2019 wurde ein Luftkorridor für 

Warentransporte eröffnet, der Mazar-e Sharif und Europa über die Türkei verbindet (PAJ 9.1.2019). 

Laut dem Opium Survey von UNODC für das Jahr 2018 belegt Balkh den 7. Platz unter den zehn größten Schlafmohn 

produzierenden Provinzen Afghanistans. Aufgrund der Dürre sank der Mohnanbau in der Provinz 2018 um 30% gegenüber 

2017 (UNODC/MCN 11.2018). 

Balkh zählt zu den relativ stabilen (TN 1.9.2019) und ruhigen Provinzen Nordafghanistans, in welcher die Taliban in der 

Vergangenheit keinen Fuß fassen konnten (AN 6.5.2019). Die vergleichsweise ruhige Sicherheitslage war vor allem auf das 

Machtmonopol des ehemaligen Kriegsherrn und späteren Gouverneurs von Balkh, Atta Mohammed Noor, zurückzuführen 

(RFE/RL o.D.; RFE/RL 23.3.2018). In den letzten Monaten versuchen Aufständische der Taliban die nördliche Provinz Balkh 

aus benachbarten Regionen zu infiltrieren. Drei Schlüsseldistrikte, Zari, Sholagara und Chahar Kant, zählen zu jenen 

Distrikten, die in den letzten Monaten von Sicherheitsbedrohungen betroffen waren. Die Taliban überrannten keines dieser 

Gebiete (TN 22.8.2019). Einem UN-Bericht zufolge, gibt es eine Gruppe von rund 50 Kämpfern in der Provinz Balkh, welche 

mit dem Islamischen Staat (IS) sympathisiert (UNSC 1.2.2019). Bei einer Militäroperation im Februar 2019 wurden unter 

anderem in Balkh IS-Kämpfer getötet (BAMF 11.2.2019). 

Das Hauptquartier des 209. ANA Shaheen Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi (TN 22.4.2018). Es ist für die Sicherheit in 

den Provinzen Balkh, Jawzjan, Faryab, Sar-e-Pul und Samangan zuständig und untersteht der NATO-Mission Train, Advise, 

and Assist Command - North (TAAC-N), welche von deutschen Streitkräften geleitet wird (USDOD 6.2019). Deutsche 

Bundeswehrsoldaten sind in Camp Marmal in Mazar-e Sharif stationiert (TS 22.9.2018). 

Im Jahr 2018 dokumentierte UNAMA 227 zivile Opfer (85 Tote und 142 Verletzte) in Balkh. Dies entspricht einer Steigerung 

von 76% gegenüber 2017. Die Hauptursache für die Opfer waren Bodenkämpfe, gefolgt von improvisierten Bomben (IEDS; 

ohne Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen. UNAMA verzeichnete für das Jahr 2018 insgesamt 99 zivile Opfer durch 

Bodenkämpfe in der Provinz (UNAMA 24.2.2019). Hinsichtlich der nördlichen Region, zu denen UNAMA auch die Provinz 

Balkh zählt, konnte in den ersten 6 Monaten ein allgemeiner Anstieg ziviler Opfer verzeichnet werden (UNAMA 30.7.2019). 

Im Winter 2018/2019 (UNGASC 28.2.2019) und Frühjahr 2019 wurden ANDSF-Operationen in der Provinz Balkh 

durchgeführt (UNGASC 14.6.2019). Die ANDSF führen auch weiterhin regelmäig Operationen in der Provinz (RFERL 

22.9.2019; vgl KP 29.8.2019, KP 31.8.2019, KP 9.9.2019) unter anderem mit Unterstützung der US-amerikanischen Luftwaffe 

durch (BAMF 14.1.2019; vgl. KP 9.9.2019). Taliban-Kämpfer griffen Einheiten der ALP, Mitglieder regierungsfreundlicher 

Milizen und Sicherheitsposten beispielsweise in den Distrikten Chahrbulak (TN 9.1.2019; vgl. TN 10.1.2019), Chemtal (TN 

11.9.2018; vgl. TN 6.7.2018), Dawlatabad (PAJ 3.9.2018; vgl. RFE/RL 4.9.2018) und Nahri Shahi (ACCORD 30.4.2019) an. 

Berichten zufolge, errichten die Taliban auf wichtigen Verbindungsstraßen, die unterschiedliche Provinzen miteinander 

verbinden, immer wieder Kontrollpunkte. Dadurch wird das Pendeln für Regierungsangestellte erschwert (TN 22.8.2019; 

vgl. 10.8.2019). Insbesondere der Abschnitt zwischen den Provinzen Balkh und Jawjzan ist von dieser Unsicherheit betroffen 

(TN 10.8.2019). 

 

Herat 

Die Provinz Herat liegt im Westen Afghanistans und teilt eine internationale Grenze mit dem Iran im Westen und 

Turkmenistan im Norden. Weiters grenzt Herat an die Provinzen Badghis im Nordosten, Ghor im Osten und Farah im Süden 

(UNOCHA 4.2014). Herat ist in 16 Distrikte unterteilt: Adraskan, Chishti Sharif, Fersi, Ghoryan, Gulran, Guzera (Nizam-i-

Shahid), Herat, Enjil, Karrukh, Kohsan, Kushk (Rubat-i-Sangi), Kushk-i-Kohna, Obe/Awba/Obah/Obeh (AAN 9.12.2018; vgl. 

PAJ o.D., PAJ 13.6.2019), Pashtun Zarghun, Shindand, Zendahjan. Zudem bestehen vier weitere „temporäre“ Distrikte – 

Poshtko, Koh-e-Zore (Koh-e Zawar), Zawol und Zerko (CSO 2019; vgl. IEC 2018) –, die zum Zweck einer zielgerichteteren 

Mittelverteilung aus dem Distrikt Shindand herausgelöst wurden (AAN 3.7.2015; vgl. PAJ 1.3.2015). Die Provinzhauptstadt 

von Herat ist Herat-Stadt (CSO 2019). Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans (PAJ o.D.). 

Die CSO schätzt die Bevölkerung der Provinz für den Zeitraum 2019-20 auf 2.095.117 Einwohner, 556.205 davon in der 

Provinzhauptstadt (CSO 2019). Die wichtigsten ethnischen Gruppen in der Provinz sind Paschtunen, Tadschiken, Hazara, 
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Turkmenen, Usbeken und Aimaqs, wobei Paschtunen in elf Grenzdistrikten die Mehrheit stellen (PAJ o.D.). Herat-Stadt war 

historisch gesehen eine tadschikisch dominierte Enklave in einer paschtunischen Mehrheits-Provinz, die beträchtliche 

Hazara- und Aimaq-Minderheiten umfasst (USIP 2015). Umfangreiche Migrationsströme haben die ethnische 

Zusammensetzung der Stadt verändert. Der Anteil an schiitischen Hazara ist seit 2001 besonders gestiegen, da viele aus 

dem Iran rückgeführt oder aus den Provinzen Zentralafghanistans vertrieben wurden (AAN 3.2.2019). Der Grad an 

ethnischer Segregation ist in Herat heute ausgeprägt (USIP 2015; vgl. BFA Staatendokumentation 13.6.2019). 

Die Provinz ist durch die Ring Road mit anderen Großstädten verbunden (TD 5.12.2017). Eine Hauptstraße führt von Herat 

ostwärts nach Ghor und Bamyan und weiter nach Kabul. Andere Autobahn verbinden die Provinzhauptstadt mit dem 

afghanisch-turkmenischen Grenzübergang bei Torghundi sowie mit der afghanisch-iranischen Grenzüberquerung bei Islam 

Qala (iMMAP 19.9.2017). Ein Flughafen mit Linienflugbetrieb zu internationalen und nationalen Destinationen liegt in der 

unmittelbaren Nachbarschaft von Herat-Stadt (BFA Staatendokumentation 25.3.2019). 

Laut UNODC Opium Survey 2018 gehörte Herat 2018 nicht zu den zehn wichtigsten Schlafmohnanbauenden Provinzen 

Afghanistans. 2018 sank der Schlafmohnanbau in Herat im Vergleich zu 2017 um 46%. Die wichtigsten Anbaugebiete für 

Schlafmohn waren im Jahr 2018 die Distrikte Kushk und Shindand (UNODC/MCN 11.2018). 

Herat gehört zu den relativ ruhigen Provinzen im Westen Afghanistans, jedoch sind Taliban-Kämpfer in einigen abgelegenen 

Distrikten aktiv und versuchen oft terroristische Aktivitäten durchzuführen (KP 19.5.2019; vgl. KP 17.12.2018). Je mehr man 

sich von Herat-Stadt (die als „sehr sicher“ gilt) und den angrenzenden Distrikten Richtung Norden, Westen und Süden 

entfernt, desto größer wird der Einfluss der Taliban (BFA Staatendokumentation 13.6.2019). 

Auch im Vergleich zu Kabul gilt Herat-Stadt einem Mitarbeiter von IOM-Kabul zufolge zwar als sicherere Stadt, doch 

gleichzeitig wird ein Anstieg der Gesetzlosigkeit und Kriminalität verzeichnet: Raubüberfälle nahmen zu und ein Mitarbeiter 

der Vereinten Nationen wurde beispielsweise überfallen und ausgeraubt. Entführungen finden gelegentlich statt, wenn 

auch in Herat nicht in solch einem Ausmaß wie in Kabul (BFA Staatendokumentation 13.6.2019). 

Der Distrikt mit den meisten sicherheitsrelevanten Vorfällen ist der an Farah angrenzende Distrikt Shindand, wo die Taliban 

zahlreiche Gebiete kontrollieren. Wegen der großen US-Basis, die in Shindand noch immer operativ ist, kontrollieren die 

Taliban jedoch nicht den gesamten Distrikt. Aufgrund der ganz Afghanistan betreffenden territorialen Expansion der Taliban 

in den vergangenen Jahren sah sich jedoch auch die Provinz Herat zunehmend von Kampfhandlungen betroffen. Dennoch 

ist das Ausmaß der Gewalt im Vergleich zu einigen Gebieten des Ostens, Südostens, Südens und Nordens Afghanistans 

deutlich niedriger (BFA Staatendokumentation 13.6.2019). 

Innerhalb der Taliban kam es nach der Bekanntmachung des Todes von Taliban-Führer Mullah Omar im Jahr 2015 zu 

Friktionen (AAN 11.1.2017; vgl. RUSI 16.3.2016; SAS 2.11.2018). Mullah Rasoul, der eine versöhnlichere Haltung gegenüber 

der Regierung in Kabul einnahm, spaltete sich zusammen mit rund 1.000 Kämpfern von der Taliban-Hauptgruppe ab. Die 

Regierungstruppen kämpfen in Herat angeblich nicht gegen die Rasoul-Gruppe, die sich für Friedensgespräche und den 

Schutz eines großen Pipeline-Projekts der Regierung in der Region einsetzt (SAS 2.11.2018). Innerhalb der Taliban-

Hauptfraktion wurde der Schattengouverneur von Herat nach dem Waffenstillstand mit den Regierungstruppen zum Eid al-

Fitr-Fest im Juni 2018 durch einen als Hardliner bekannten Taliban aus Kandahar ersetzt (UNSC 13.6.2019). 

2017 und 2018 hat der IS bzw. ISKP Berichten zufolge drei Selbstmordanschläge in Herat-Stadt durchgeführt (taz 3.8.2017; 

Reuters 25.3.2018). 

Aufseiten der Regierung ist das 207. Zafar-Corps der ANA für die Sicherheit in der Provinz Herat verantwortlich (USDOD 

6.2019; vgl. PAJ 2.1.2019), das der NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - West (TAAC-W) untersteht, welche 

von italienischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 6.2019; vgl. KP 16.12.2018). 

Im Jahr 2018 dokumentierte UNAMA 259 zivile Opfer (95 Tote und 164 Verletzte) in Herat. Dies entspricht einem Rückgang 

von 48% gegenüber 2017. Die Hauptursache für die Opfer waren improvisierten Sprengkörper (improvised explosive 

devices, IEDs; ohne Selbstmordanschläge), gefolgt von Kämpfen am Boden und gezielten Tötungen (UNAMA 24.2.2019). 

In der Provinz Herat kommt es regelmäßig zu militärischen Operationen (KP 16.6.2019; vgl. KP 28.9.2019, KP 29.6.2019, KP 

17.6.2019, 21.5.2019). Unter anderem kam es dabei auch zu Luftangriffen durch die afghanischen Sicherheitskräfte (KP 

16.6.2019; vgl. AN 23.6.2019). In manchen Fällen wurden bei Drohnenangriffen Talibanaufständische und ihre Führer 

getötet (AN 23.6.2019; vgl. KP 17.12.2018; KP 25.12.2018). Der volatilste Distrikt von Herat ist  Shindand. Dort kommt es zu 

gewalttätigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Taliban-Fraktionen, wie auch zwischen den Taliban und 
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regierungsfreundlichen Kräften (NYTM 12.12.2018; AJ 7.12.2018; AN 30.11.2018; KP 28.4.2018; VoA 13.4.2018). 

Regierungskräfte führten beispielsweise im Dezember 2018 (KP 17.12.2018) und Januar 2019 Operationen in Shindand 

durch (KP 26.1.2019). Obe ist neben Shindand ein weiterer unsicherer Distrikt in Herat (TN 8.9.2018). Im Dezember 2018 

wurde berichtet, dass die Kontrolle über Obe derzeit nicht statisch ist, sondern sich täglich ändert und sich in einer 

Pattsituation befindet (AAN 9.12.2018). Im Juni 2019 griffen die Aufständischen beispielsweise mehrere Posten der Polizei 

im Distrikt an (AT 2.6.2019; vgl. PAJ 13.6.2019) und die Sicherheitskräfte führten zum Beispiel Anfang Juli 2019 in Obe 

Operationen durch (XI 11.7.2019). Außerdem kommt es in unterschiedlichen Distrikten immer wieder zu bewaffneten 

Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften (KP 5.7.2019; vgl. PAJ 30.6.2019) wie z.B in den Distrikten 

Adraskan, Fersi, Kushk-i-Kohna, Obe, Rabat Sangi, Shindand und Zawol (PAJ 30.6.2019).   

Auf der Autobahn zwischen Kabul und Herat sowie Herat und Farah werden Reisende immer wieder von Taliban 

angehalten; diese fordern von Händlern und anderen Reisenden Schutzgelder (ST 14.12.2018). 

 

Sicherheitsbehörden 

Die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF – Afghan National Defense and Security Forces) 

umfassen militärische, polizeiliche und andere Sicherheitskräfte (CIA 13.5.2019). 

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s Ministry of 

Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische Geheimdienst (NDS). Das 

Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die ANP (Afghan National Police) und die 

ALP (Afghan Local Police). Die ANA untersteht dem Verteidigungsministerium und ist für die externe Sicherheit zuständig, 

ihre primäre Aufgabe ist jedoch die Bekämpfung der Aufständischen innerhalb Afghanistans. Das National Directorate of 

Security (NDS) fungiert als Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von Kriminalfällen zuständig, welche die 

nationale Sicherheit betreffen. Die Ermittlungsabteilung des NDS betreibt ein Untersuchungsgefängnis in Kabul (USDOS 

11.3.2020). Die afghanischen Sicherheitskräfte werden teilweise von US-amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt 

(USDOD 12.2018). 

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 382.000 beziffert. Die autorisierte Stärke des MoD beträgt 227.103 

Mann, während die autorisierte Stärke des MoI 154.626 beträgt. Die ALP zählt mit einer Stärke von 30.000 Leuten als 

eigenständige Einheit (USDOD 12.2019). Die zugewiesene (tatsächliche) Truppenstärke der ANDSF soll jedoch nur 272,807 

betragen. Die Truppenstärke ist somit seit dem Beginn der RS-Mission im Jänner 2015 stetig gesunken. Der Rückgang an 

Personal wird allerdings auf die Einführung eines neuen Systems zur Gehaltsauszahlung zurückgeführt, welches die Zahlung 

von Gehältern an nichtexistierende Soldaten verhindern soll (SIGAR 30.1.2010; vgl. SIGAR 30.7.2019; NYT 12.8.2019). 

Gewisse Daten wie z.B. die Truppenstärke einzelner Einheiten werden teilweise nicht mehr publiziert (USDOD 30.1.2020). 

Die Anzahl der in der ANDSF dienenden Frauen hat sich erhöht (USDOD 12.2019). Nichtsdestotrotz bestehen nach wie vor 

strukturelle und kulturelle Herausforderungen, um Frauen in die ANDSF und die afghanische Gesellschaft zu integrieren 

(USDOD 6.2019). Die derzeitige Anzahl an Frauen, die in der ANA und der ANP dienen, beträgt etwa 4.484 sowie 432 

Frauen, die in zivilen Bereichen tätig sind (USDOD 12.2019). 

Afghanische Nationalarmee (ANA) 

Die ANA ist für die externe Sicherheit verantwortlich, dennoch besteht ihre Hauptaufgabe darin, den Aufstand im Land zu 

bekämpfen (USDOS 11.3.2020). Das Verteidigungsministerium hat die Stärke der ANA mit 227.103 autorisiert (USDOD 

12.2019). Soldaten, die zu Vertragsende ihren Dienst verlassen, sind etwa für ein Viertel der monatlichen Ausfallsquoten 

verantwortlich; während Verluste durch Gefechte nur einen kleinen Prozentsatz der monatlichen Ausfallsquoten 

ausmachen. Auch glich bei der ANA die Rate der Rekrutierungen die Ausfallsrate aus (USDOD 12.2019). 

Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP) 

Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption sowie die Produktion und den Schmuggel von Drogen. 

Auch ist sie verantwortlich für die Sicherheit Einzelner und der Gemeinschaft sowie auch dem Schutz gesetzlicher Rechte 

und Freiheiten. Der Fokus der ANP liegt derzeit in der Bekämpfung von Aufständischen gemeinsam mit der ANA, jedoch ist 

es nach wie vor das Langzeitziel der ANP, sich in einen traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln (USDOD 12.2019). 

Dem Innenministerium (MoI) unterstehen die vier Teileinheiten der ANP: Afghanische Uniformierte Polizei (AUP), Polizei für 

Öffentliche Sicherheit (PSP, beinhaltet Teile der ehemaligen Afghanischen Polizei für Nationale Zivile Ordnung, ANCOP), 
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Afghan Border Police (ABP), Kriminalpolizei (AACP), Afghan Local Police (ALP), und Afghan Public Protection Force (APPF). 

Das Innenministerium beaufsichtigt darüber hinaus drei Spezialeinheiten des Polizeigeneralkommandanten (GCPSU), sowie 

die Polizei zur Drogenbekämpfung (CNPA) (USDOD 12.2019). Der autorisierte Personalstand der ANP beträgt 124,626 

(USDOD 12.2019). 

Die ALP wird ausschließlich durch die USA finanziert (USDOD 12.2019). Die ANP rekrutiert lokal vor Ort in einer der 34 

Rekrutierungsstationen in den Provinzen. Die neuen Rekruten werden zur Polizeiausbildung in eines der zehn regionalen 

Ausbildungszentren entsandt. Die Polizeiausbildung besteht im Allgemeinen aus einem 8- bis 12-wöchigen Ausbildungskurs. 

Neben der elementaren Polizeiausbildung mangelt es der ANP an einem institutionalisierten Programm zur Entwicklung von 

Führungskräften – sowohl auf Distrikt-, als auch auf lokaler Ebene (USDOD 12.2019). Die ALP untersteht dem 

Innenministerium, der Personalstand wird jedoch nicht den ANDSF zugerechnet (SIGAR 30.4.2019). Die Stärke der ALP, 

deren Mitglieder auch als „Guardians“ bezeichnet werden, auf rund 30.000 Mann stark geschätzt (USDOD 12.2019). Derzeit 

dienen etwa 3.077 Frauen (jene, die registriert sind und Anspruch auf ein Grundgehalt haben) in der ANP, wobei 8.898 

Stellen für Frauen zur Verfügung stehen. Eine Rekrutierungskampagne, die sich auf den Zuwachs weiblicher Rekruten 

konzentrierte, führte zu positiven Ergebnissen. Zwischen Juni und September 2019 traten zusätzlich 138 Frauen ihren 

Dienst bei der ANP an (USDOD 12.2019). 

Resolute Support Mission 

Die „Resolute Support Mission“ ist eine von der NATO geführte Mission, die mit 1.1.2015 ins Leben gerufen wurde. 

Hauptsächlich konzentriert sie sich auf Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten auf ministerieller und 

Behördenebene sowie in höheren Rängen der Armee und Polizei. Die Personalstärke der Resolute Support Mission beträgt 

16.000 Mann (durch 39 NATO-Mitglieder und andere Partner). Das Hauptquartier befindet sich in Kabul/Bagram mit vier 

weiteren Niederlassungen in Mazar-e-Sharif im Norden, Herat im Westen, Kandahar im Süden und Laghman im Osten 

(NATO 18.7.2018). 

Religionsfreiheit 

Etwa 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Die Sunniten werden auf 80 bis 89,7% und die Schiiten auf 10 bis 

19% der Gesamtbevölkerung geschätzt (CIA 30.4.2019; vgl. AA 2.9.2019). Andere Glaubensgemeinschaften wie die der 

Sikhs, Hindus, Baha´i und Christen machen weniger als ein Prozent der Bevölkerung aus (AA 2.9.2019; vgl. CIA 30.4.2019, 

USDOS 21.6.2019); in Kabul lebt auch weiterhin der einzige jüdische Mann in Afghanistan (UP 16.8.2019; vgl. BBC 

11.4.2019). Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Anhänger anderer Religionen sind frei, ihren 

Glauben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auszuüben (USDOS 21.6.2019; vgl. FH 4.2.2019, MPI 2004). Die Abkehr 

vom Islam gilt als Apostasie, die nach der Scharia strafbewehrt ist (USODS 21.6.2019; vgl. AA 9.11.2016). Im Laufe des 

Untersuchungsjahres 2018 gab es keine Berichte über staatliche Verfolgungen aufgrund von Blasphemie oder Apostasie 

(USDOS 21.6.2019). Auch im Berichtszeitraum davor gab es keine Berichte zur staatlichen Strafverfolgung von Apostasie und 

Blasphemie (USDOS 29.5.2018). 

Konvertiten vom Islam zu anderen Religionen berichteten, dass sie weiterhin vor Bestrafung durch Regierung sowie 

Repressalien durch Familie und Gesellschaft fürchteten. Das Gesetz verbietet die Produktion und Veröffentlichung von 

Werken, die gegen die Prinzipien des Islam oder gegen andere Religionen verstoßen (USDOS 21.6.2019). Das neue 

Strafgesetzbuch 2017, welches im Februar 2018 in Kraft getreten ist (USDOS 21.6.2019; vgl. ICRC o.D.), sieht Strafen für 

verbale und körperliche Angriffe auf Anhänger jedweder Religion und Strafen für Beleidigungen oder Verzerrungen gegen 

den Islam vor (USDOS 21.6.2019). 

Die nationalen Identitätsausweise beinhalten Informationen über das Religionsbekenntnis. Das Bekenntnis zum Islam wird 

für den Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht benötigt. Religiöse Gemeinschaften sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, sich 

registrieren zu lassen (USDOS 21.6.2019). 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Lehrplan, der auf den Bestimmungen des Islam basiert, gestalten und 

umsetzen; auch sollen Religionskurse auf Grundlage der islamischen Strömungen innerhalb des Landes entwickelt werden. 

Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in denen die Mehrheiten entweder schiitisch 

oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. 

Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber Kurse für andere Religionen. Für Nicht-Muslime an öffentlichen Schulen 

ist es nicht erforderlich, am Islamunterricht teilzunehmen (USDOS 21.6.2019). 
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Relevante ethnische Minderheiten 

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 35 Millionen Menschen (CIA 30.4.2019; vgl. CSO 2019). Zuverlässige 

statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht (BFA 7.2016; vgl. CIA 

30.4.2019). Schätzungen zufolge, sind: 40 bis 42% Pashtunen, 27 bis 30% Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, ca. 4% 

Aimaken, 3% Turkmenen und 2% Belutschen. Weiters leben in Afghanistan eine große Zahl an kleinen und kleinsten Völkern 

und Stämmen, die Sprachen aus unterschiedlichsten Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 2.9.2019). 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der Paschtunen, 

Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui 

und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet“ (BFA 

7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnischen Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari 

und Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) sechs weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, 

wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, 

Nuristani und Pamiri (AA 2.9.2019). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine 

Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich 

unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen sie eine 

Minderheit darstellen (USDOS 11.3.2020). 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der gesellschaftlichen 

Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer ethnischer Gruppen und Religionen im 

Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche Gegenmaßnahmen verhindert (AA 2.9.2019). Ethnische 

Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 11.3.2020). 

 

Bewegungsfreiheit 

Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr. Die Regierung respektierte 

diese Rechte im Allgemeinen (USDOS 11.3.2020) [Anm.: siehe dazu auch Artikel 39 der afghanischen Verfassung (MPI 

27.1.2004; vgl. FH 4.2.2019)]. Afghanen dürfen sich formell im Land frei bewegen und niederlassen. Als zentrale Hürde für 

die Bewegungsfreiheit werden Sicherheitsbedenken genannt. Besonders betroffen ist das Reisen auf dem Landweg (AA 

2.9.2019). Dazu beigetragen hat ein Anstieg von illegalen Kontrollpunkten und Überfällen auf Überlandstraßen (AA 

2.9.2019; vgl. USDOS 11.3.2020, FH 4.2.2019). In bestimmten Gebieten machen Gewalt durch Aufständische, Landminen 

und improvisierte Sprengfallen (IEDs) das Reisen besonders gefährlich, speziell in der Nacht (FH 4.2.2019). Auch schränken 

gesellschaftliche Sitten die Bewegungsfreiheit von Frauen ohne männliche Begleitung ein (AA 2.9.2019; vgl. USDOS 

11.3.2020). 

Die Ausweichmöglichkeiten für diskriminierte, bedrohte oder verfolgte Personen hängen maßgeblich vom Grad ihrer 

sozialen Verwurzelung, ihrer Ethnie und ihrer finanziellen Lage ab. Die sozialen Netzwerke vor Ort und deren 

Auffangmöglichkeiten spielen eine zentrale Rolle für den Aufbau einer Existenz und die Sicherheit am neuen Aufenthaltsort. 

Für eine Unterstützung seitens der Familie kommt es auch darauf an, welche politische und religiöse Überzeugung den 

jeweiligen Heimatort dominiert. Für Frauen ist es kaum möglich, ohne familiäre Einbindung in andere Regionen 

auszuweichen. Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber auch in den Städten kaum 

Anonymität zu erwarten (AA 2.9.2019). 

Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu häufigerem Wohnortwechsel, um näher bei ihrer Arbeitsstätte zu wohnen 

oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. Diese ständigen Wohnortwechsel 

haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der Beschwerde bemerkbar macht „man kenne 

seine Nachbarn nicht mehr“ (AAN 19.3.2019). 

Auch in größeren Städten erfolgt in der Regel eine Ansiedlung innerhalb von ethnisch geprägten Netzwerken und 

Wohnbezirken. Die Absorptionsfähigkeit der genutzten Ausweichmöglichkeiten, vor allem im Umfeld größerer Städte, ist 

durch die hohe Zahl der Binnenvertriebenen und der Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan bereits stark in Anspruch 

genommen. Dies schlägt sich sowohl in einem Anstieg der Lebenshaltungskosten als auch in einem erschwerten Zugang 

zum Arbeitsmarkt nieder (AA 2.9.2019). 
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Es gibt internationale Flughäfen in Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-e Sharif, bedeutende Flughäfen, für den 

Inlandsverkehr außerdem in Ghazni, Nangharhar, Khost, Kunduz und Helmand sowie eine Vielzahl an regionalen und 

lokalen Flugplätzen. Es gibt keinen öffentlichen Schienenpersonenverkehr (AA 2.9.2019). 

 

Meldewesen 

Afghanistan hat kein zentrales Bevölkerungsregister, ebenso wenig „gelbe Seiten” oder Datenbanken mit 

Telefonnummerneinträgen (EASO 2.2018; vgl. BFA 13.6.2019). Auch muss sich ein Neuankömmling bei Ankunft nicht in dem 

neuen Ort registrieren. Die Gemeinschafts- bzw. Bezirksältesten führen kein Personenstandsregister, die Regierung 

registriert jedoch Rückkehrer (BFA 13.6.2019). Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber 

auch in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (AA 2.9.2019). 

 

Grundversorgung 

Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 2.9.2019; AF 2018). Trotz Unterstützung der 

internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der afghanischen Regierung und kontinuierlicher Fortschritte 

belegte Afghanistan 2018 lediglich Platz 168 von 189 des Human Development Index. Die Armutsrate hat sich laut Weltbank 

von 38% (2011) auf 55% (2016) verschlechtert. Dabei bleibt das Gefälle zwischen urbanen Zentren und ländlichen Gebieten 

Afghanistans eklatant: Außerhalb der Hauptstadt Kabul und der Provinzhauptstädte gibt es vielerorts nur unzureichende 

Infrastruktur für Energie, Trinkwasser und Transport (AA 2.9.2019). 

Die afghanische Wirtschaft ist stark von internationalen Hilfsgeldern abhängig. Das Budget zur Entwicklungshilfe und Teile 

des operativen Budgets stammen aus internationalen Hilfsgeldern (AF 2018; vgl. WB 7.2019). Jedoch konnte die afghanische 

Regierung seit der Fiskalkrise des Jahres 2014 ihre Einnahmen deutlich steigern (USIP 15.8.2019; vgl. WB 7.2019). 

Die afghanische Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den informellen Sektor (einschließlich illegaler Aktivitäten), der 80 

bis 90 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmacht und weitgehend das tatsächliche Einkommen der afghanischen 

Haushalte bestimmt (ILO 5.2012; vgl. ACCORD 7.12.2018). Lebensgrundlage für rund 80% der Bevölkerung ist die 

Landwirtschaft (FAO 2018; vgl. Haider/Kumar 2018), wobei der landwirtschaftliche Sektor gemäß Prognosen der Weltbank 

im Jahr 2019 einen Anteil von 18,7% am Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat (Industrie: 24,1%, tertiärer Sektor: 53,1%; WB 

7.2019). Das BIP Afghanistans betrug im Jahr 2018 19,36 Mrd. US-Dollar (WB o.D.). Die Inflation lag im Jahr 2018 

durchschnittlich bei 0,6% und wird für 2019 auf 3,1% prognostiziert (WB 7.2019). 

Afghanistan erlebte von 2007 bis 2012 ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Während die Gewinne dieses Wachstums 

stark konzentriert waren, kam es in diesem Zeitraum zu Fortschritten in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Seit 2014 

verzeichnet die afghanische Wirtschaft ein langsames Wachstum (im Zeitraum 2014-2017 durchschnittlich 2,3%, 2003-2013: 

9%) was mit dem Rückzug der internationalen Sicherheitskräfte, der damit einhergehenden Kürzung der internationalen 

Zuschüsse und einer sich verschlechternden Sicherheitslage in Verbindung gebracht wird (WB 8.2018). Im Jahr 2018 betrug 

die Wachstumsrate 1,8%. Das langsame Wachstum wird auf zwei Faktoren zurückgeführt: einerseits hatte die schwere Dürre 

im Jahr 2018 negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft, andererseits verringerte sich das Vertrauen der Unternehmer 

und Investoren. Es wird erwartet, dass sich das Real-BIP in der ersten Hälfte des Jahres 2019 vor allem aufgrund der sich 

entspannenden Situation hinsichtlich der Dürre und einer sich verbessernden landwirtschaftlichen Produktion erhöht (WB 

7.2019). 

 

Arbeitsmarkt 

Schätzungen zufolge sind 44% der Bevölkerung unter 15 Jahren und 54% zwischen 15 und 64 Jahren alt (ILO 2.4.2018). Am 

Arbeitsmarkt müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um Neuankömmlinge in den 

Arbeitsmarkt integrieren zu können (BFA 4.2018). Somit treten jedes Jahr sehr viele junge Afghanen in den Arbeitsmarkt ein, 

während die Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund unzureichender Entwicklungsressourcen und mangelnder Sicherheit 

nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können (WB 8.2018). In Anbetracht von fehlendem 

Wirtschaftswachstum und eingeschränktem Budget für öffentliche Ausgaben, stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar. 

Letzten Schätzungen zufolge sind 1,9 Millionen Afghan/innen arbeitslos – Frauen und Jugendliche haben am meisten mit 

dieser Jobkrise zu kämpfen. Jugendarbeitslosigkeit ist ein komplexes Phänomen mit starken Unterschieden im städtischen 



 - 25 - 

und ländlichen Bereich. Schätzungen zufolge sind 877.000 Jugendliche arbeitslos; zwei Drittel von ihnen sind junge Männer 

(ca. 500.000) (BFA 4.2018; vgl. CSO 2018). 

Der afghanische Arbeitsmarkt ist durch eine starke Dominanz des Agrarsektors, eine Unterrepräsentation von Frauen und 

relativ wenigen Möglichkeiten für junge Menschen gekennzeichnet. Es gibt einen großen Anteil an Selbständigen und 

mithelfenden Familienangehörigen, was auf das hohe Maß an Informalität des Arbeitsmarktes hinweist, welches mit der 

Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft einhergeht (CSO 8.6.2017). Im Rahmen einer Befragung an 15.012 Personen, 

gaben rund 36% der befragten Erwerbstätigen gaben an, in der Landwirtschaft tätig zu sein (AF 2018). 

Fähigkeiten, die sich Rückkehrer/innen im Ausland angeeignet haben, können eine wichtige Rolle bei der Arbeitsplatzsuche 

spielen. Bei der Arbeitssuche spielen persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Eine Quelle betont jedoch die Wichtigkeit 

von Netzwerken, ohne die es nicht möglich sei, einen Job zu finden. (BFA 4.2018). Bei Ausschreibung einer Stelle in einem 

Unternehmen gibt es in der Regel eine sehr hohe Anzahl an Bewerbungen und durch persönliche Kontakte und 

Empfehlungen wird mitunter Einfluss und Druck auf den Arbeitgeber ausgeübt (BFA 13.6.2019). Eine im Jahr 2012 von der 

ILO durchgeführte Studie über die Beschäftigungsverhältnisse in Afghanistan bestätigt, dass Arbeitgeber persönliche 

Beziehungen und Netzwerke höher bewerten als formelle Qualifikationen. Analysen der norwegischen COI-Einheit Landinfo 

zufolge, gibt es keine Hinweise darüber, dass sich die Situation seit 2012 geändert hätte (BFA 4.2018). 

In Afghanistan existiert keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Lediglich beratende Unterstützung 

wird vom Ministerium für Arbeit und Soziale Belange (MoLSAMD) und der NGO ACBAR angeboten; dabei soll der 

persönliche Lebenslauf zur Beratung mitgebracht werden. Auch Rückkehrende haben dazu Zugang – als Voraussetzung gilt 

hierfür die afghanische Staatsbürgerschaft. Für das Anmeldeverfahren sind das Ministerium für Arbeit und Soziale Belange 

und die NGO ACBAR zuständig; Rückkehrende sollten auch hier ihren Lebenslauf an eine der Organisationen weiterleiten, 

woraufhin sie informiert werden, inwiefern Arbeitsmöglichkeiten zum Bewerbungszeitpunkt zur Verfügung stehen. Unter 

Leitung des Bildungsministeriums bieten staatliche Schulen und private Berufsschulen Ausbildungen an (BFA 4.2018). 

Neben einer mangelnden Arbeitsplatzqualität ist auch die große Anzahl an Personen im wirtschaftlich abhängigen Alter 

(insbes. Kinder) ein wesentlicher Armutsfaktor (CSO 2018; vgl. Haider/Kumar 2018): Die Notwendigkeit, das Einkommen von 

Erwerbstätigen mit einer großen Anzahl von Haushaltsmitgliedern zu teilen, führt oft dazu, dass die Armutsgrenze 

unterschritten wird, selbst wenn Arbeitsplätze eine angemessene Bezahlung bieten würden. Ebenso korreliert ein Mangel 

an Bildung mit Armut, wobei ein niedriges Bildungsniveau und Analphabetismus immer noch weit verbreitet sind (CSO 

2018). 

 

Wirtschaft und Versorgungslage in den Städten Herat, Kabul und Mazar-e Sharif 

Kabul 

Die Wirtschaft der Provinz Kabul hat einen weitgehend städtischen Charakter, wobei die wirtschaftlich aktive Bevölkerung in 

Beschäftigungsfeldern, wie dem Handel, Dienstleistungen oder einfachen Berufen tätig ist (CSO 8.6.2017). Kabul-Stadt hat 

einen hohen Anteil an Lohnarbeitern, während Selbstständigkeit im Vergleich zu den ländlichen Gebieten Afghanistans 

weniger verbreitet ist (USIP 10.4.2017). Zu den wichtigsten Arbeitgebern in Kabul gehört der Dienstleistungssektor, darunter 

auch die öffentliche Verwaltung (CSO 8.6.2017). Die Gehälter sind in Kabul im Allgemeinen höher als in anderen Provinzen, 

insbesondere für diejenigen, welche für ausländische Organisationen arbeiten (USIP 10.4.2017). Kabul ist das wichtigste 

Handels- und Beschäftigungszentrum Afghanistans und hat ein größeres Einzugsgebiet in den Provinzen Parwan, Logar und 

Wardak. Menschen aus kleinen Dörfern pendeln täglich oder wöchentlich nach Kabul, um landwirtschaftliche Produkte zu 

handeln oder als Wachen, Hausangestellte oder Lohnarbeiter zu arbeiten (USIP 10.4.2017). 

Ergebnisse einer Studie ergaben, dass Kabul unter den untersuchten Provinzen den geringsten Anteil an Arbeitsplätzen im 

Agrarsektor hat, dafür eine dynamischere Wirtschaft mit einem geringeren Anteil an Arbeitssuchenden, Selbständigen und 

Familienarbeitern. Die besten (Arbeits)Möglichkeiten für Junge existieren in Kabul. Trotz der niedrigeren Erwerbsquoten ist 

der Frauenanteil in hoch qualifizierten Berufen in Kabul am größten (49,6 Prozent). Im Gegensatz dazu zeigt die Provinz Ghor 

ist der traditionelle Agrarsektor hier bei weitem der größte Arbeitgeber, des weiteren, existieren hier sehr wenige 

Möglichkeiten (Jobs und Ausbildung) für Kinder, Jugendliche und Frauen (CSO 8.6.2019). 

Herat 
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Der Einschätzung einer in Afghanistan tätigen internationalen NGO zufolge gehört Herat zu den „bessergestellten“ und 

„sichereren Provinzen“ Afghanistans und weist historisch im Vergleich mit anderen Teilen des Landes wirtschaftlich und 

sicherheitstechnisch relativ gute Bedingungen auf (BFA 13.6.2019). Aufgrund der sehr jungen Bevölkerung ist der Anteil der 

Personen im erwerbsfähigen Alter in Herat – wie auch in anderen afghanischen Städten – vergleichsweise klein. 

Erwerbstätige müssen also eine große Anzahl an von ihnen abhängigen Personen versorgen. Hinzu kommt, dass die Hälfte 

der arbeitstätigen Bevölkerung in Herat Tagelöhner sind, welche Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt in besonderem 

Ausmaß ausgesetzt sind (USIP 2.4.2015). 

Die Herater Wirtschaft bietet seit langem Arbeitsmöglichkeiten im Handel, darunter den Import und Export von Waren mit 

dem benachbarten Iran (GOIRA 2015; vgl. EASO 4.2019, WB/NSIA 9.2018), wie auch Bergbau und Produktion (EASO 4.2019). 

Die Industrie der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) ist insbesondere im Handwerksbereich und in der 

Seiden- und Teppichproduktion gut entwickelt (GOIRA 2015; vgl. EASO 4.2019). Manche alten Handwerksberufe 

(Teppichknüpfereien, Glasbläsereien, die Herstellung von Stickereien) haben es geschafft zu überleben, während sich auch 

bestimmte moderne Industrien entwickelt haben (z.B. Lebensmittelverarbeitung und Verpackung) (EASO 4.2019). Die 

meisten der in KMUs Beschäftigten sind entweder Tagelöhner oder kleine Unternehmer (GOIRA 2015). Die Arbeitsplätze 

sind allerdings von der volatilen Sicherheitslage bedroht (insbesondere Entführungen von Geschäftsleuten oder deren 

Angehörigen durch kriminelle Netzwerke, im stillen Einverständnis mit der Polizei). Als weitere Probleme werden 

Stromknappheit, bzw. -ausfälle, Schwierigkeiten, mit iranischen oder anderen ausländischen Importen zu konkurrieren und 

eine steigende Arbeitslosigkeit genannt (EASO 4.2019). 

Mazar-e Sharif 

Mazar-e Sharif ist ein regionales Handelszentrum für Nordafghanistan, wie auch ein Industriezentrum mit großen 

Fertigungsbetrieben und einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, welche Kunsthandwerk und Teppiche 

anbieten (GOIRA 2015). 

Dürre und Überschwemmungen 

Während der Wintersaat von Dezember 2017 bis Februar 2018 gab es in Afghanistan eine ausgedehnte Zeit der Trockenheit. 

Dies verschlechterte die Situation für die von Lebensmittelunsicherheit geprägte Bevölkerung weiter und hatte 

zerstörerische Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, was wiederum zu Binnenflucht führte und es den 

Binnenvertriebenen mittelfristig erschwert, sich wirtschaftlich zu erholen sowie die Grundbedürfnisse selbständig zu decken 

(FAO 23.11.2018; vgl. AJ 12.8.2018). 

Günstige Regenfälle im Frühling und beinahe normale Temperaturen haben 2019 die Weidebedingungen wieder verbessert. 

Da sich viele Haushalte noch von der Dürre des Jahres 2018 erholen müssen, gilt die Ernährungslage für viele Haushalte im 

Zeitraum 10.2019-1.2020, weiterhin als „angespannt“ bis „krisenhaft“. Es wird erwartet, dass viele Haushalte vor allem in 

den höher gelegenen Regionen ihre Vorräte vor dem Winter aufbrauchen werden und bei begrenztem Einkommen und 

Zugang auf Märkte angewiesen sein werden (FEWS NET 8.2019). 

Im März 2019 fanden in Afghanistan Überschwemmungen statt, welche Schätzungen zufolge, Auswirkungen auf mehr als 

120.000 Personen in 14 Provinzen hatten. Sturzfluten Ende März 2019 hatten insbesondere für die Bevölkerung in den 

Provinzen Balkh und Herat schlimme Auswirkungen (WHO 3.2019). Unter anderem waren von den Überschwemmungen 

auch Menschen betroffen, die zuvor von der Dürre vertrieben wurden (GN 6.3.2019). 

 

Bank- und Finanzwesen 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr und mehr 

kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit steigender Kapazität des 

Finanzsektors zurück. Es ist mittlerweile auch relativ einfach, in Afghanistan ein Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird dabei 

nach folgendem fragen: Ausweisdokument (Tazkira), 2 Passfotos und 1.000 bis 5.000 AFN als Mindestkapital für das 

Bankkonto. Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im Land aktiv: unter anderem die Afghanistan International Bank, 

Azizi Bank, Arian Bank, oder The First Microfinance Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank (IOM 2018). 

 

Hawala-System 
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Über Jahrhunderte hat sich eine Form des Geldaustausches entwickelt, welche Hawala genannt wird. Dieses System, 

welches auf gegenseitigem Vertrauen basiert, funktioniert schnell, zuverlässig und günstig. Spezielle Dokumente sind nicht 

notwendig und der Geldtransfer ist weltweit möglich. Hawala wird von den unterschiedlichsten Kundengruppen in Anspruch 

genommen: Gastarbeiter, die ihren Lohn in die Heimat transferieren wollen, große Unternehmen und Hilfsorganisationen 

bzw. NGOs, aber auch Terrororganisationen (WKO 2.2017; vgl. WB 2003; FA 7.9.2016). 

Das System funktioniert folgendermaßen: Person A übergibt ihrem Hawaladar (X) das Geld, z.B. 10.000 Euro und nennt ihm 

ein Passwort. Daraufhin teilt die Person A der Person B, die das Geld bekommen soll, das Passwort mit. Der Hawaladar (X) 

teilt das Passwort ebenfalls seinem Empfänger-Hawaladar (M) mit. Jetzt kann die Person B einfach zu ihrem Hawaladar (M) 

gehen. Wenn sie ihm das Passwort nennt, bekommt sie das Geld, z.B. in Afghani, ausbezahlt (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

So ist es möglich, auch größere Geldsummen sicher und schnell zu überweisen. Um etwa eine Summe von Peshawar, Dubai 

oder London nach Kabul zu überweisen, benötigt man sechs bis zwölf Stunden. Sind Sender und Empfänger bei ihren 

Hawaladaren anwesend, kann die Transaktion binnen Minuten abgewickelt werden. Kosten dafür belaufen sich auf ca. 1-2%, 

hängen aber sehr stark vom Verhandlungsgeschick, den Währungen, der Transaktionssumme, der Vertrauensposition 

zwischen Kunde und Hawaladar und nicht zuletzt von der Sicherheitssituation in Kabul ab. Die meisten Transaktionen gehen 

in Afghanistan von der Hauptstadt Kabul aus, weil es dort auch am meisten Hawaladare gibt. Hawaladare bieten aber nicht 

nur Überweisungen an, sondern eine ganze Auswahl an finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen in lokalen, regionalen 

und internationalen Märkten. Beispiele für das finanzielle Angebot sind Geldwechsel, Spendentransfer, Mikro-Kredite, 

Tradefinance oder die Möglichkeit, Geld anzusparen. Als nichtmonetäre Leistungen können Hawaladare Fax- oder 

Telefondienste oder eine Internetverbindung anbieten (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

 

Sozialbeihilfen, wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Versicherungen 

Afghanistan ist von einem Wohlfahrtsstaat weit entfernt und Afghanen rechnen in der Regel nicht mit Unterstützung durch 

öffentliche Behörden. Verschiedene Netzwerke ersetzen und kompensieren den schwachen staatlichen Apparat. Das gilt 

besonders für ländliche Gebiete, wo die Regierung in einigen Gebieten völlig abwesend ist. So sind zum Beispiel die 

Netzwerke – und nicht der Staat – von kritischer Bedeutung für die Sicherheit, den Schutz, die Unterstützung und Betreuung 

schutzbedürftiger Menschen (BFA 1.2018). 

Der afghanische Staat gewährt seinen Bürgern kostenfreie Bildung und Gesundheitsleistungen, darüber hinaus sind keine 

Sozialleistungen vorgesehen (BAMF/IOM 2018; vgl. EC 18.5.2019). Ein Sozialversicherungs- oder Pensionssystem gibt es, von 

einigen Ausnahmen abgesehen (z.B. Armee und Polizei), nicht (SEM 20.6.2017; vgl. BDA 18.12.2018). Es gibt kein 

öffentliches Krankenversicherungssystem. Ein eingeschränktes Angebot an privaten Krankenversicherungen existiert, jedoch 

sind die Gebühren für die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung zu hoch (BDA 18.12.2018). Ein Pensionssystem ist nur im 

öffentlichen Sektor etabliert (BAMF/IOM 2018). Der/die zu pensionierende Staatsbedienstete erhält die Pension jährlich auf 

ein Bankkonto überwiesen. Die Pension eines Regierungsbeamten kann von seinen/ihren Familienmitgliedern geerbt 

werden (BFA 4.2018). Berichten zufolge arbeitet die afghanische Regierung an der Schaffung eines Pensionssystems im 

Privatsektor (IWPR 6.7.2018). Private Unternehmen können für ihre Angestellten Pensionskonten einführen, müssen das 

aber nicht. Manche Arbeitgeber zahlen ihren Angestellten Abfertigungen, welche die Angestellten sich nach einem gewissen 

Zeitraum ausbezahlen lassen können (BFA 4.2018). Die weitgehende Informalität der afghanischen Wirtschaft bedeutet, 

dass die Mehrheit der Arbeitskräfte nicht in den Genuss von Pensionen oder Sozialbeihilfen kommt (ILO 5.2012). Die 

International Labour Organization (ILO) berichtet, dass im Jahr 2010 rund 10% der afghanischen Bevölkerung im 

pensionsfähigen Alter eine Pension erhielten (ILO 2017). 

Für Bedienstete des öffentlichen Sektors gibt es neben einer Alterspension finanzielle Unterstützung im Falle von Invalidität 

aufgrund einer Verletzung während des Dienstes, wie auch Witwenpensionen und Zulagen bei Armut oder im Fall von 

Arbeitslosigkeit (BDA 18.12.2018). 

Das afghanische Arbeits- und Sozialministerium (MoLSAMD) bietet ad hoc Maßnahmen für einzelne Gruppen, wie zum 

Beispiel Familienangehörige von Märtyrern und Kriegsverwundete, oder Lebensmittelhilfe für von Dürre betroffene 

Personen, jedoch keine groß angelegten Programme zur Bekämpfung von Armut (BFA 13.6.2019). 

Unterstützungsprogramm – das Citizens’ Charter Afghanistan Project (CCAP) 
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Im Rahmen des zehn Jahre andauernden „Citizens’ Charter National Priority Program“ (TN 18.1.2018) wurde im Jahr 2016 

das Citizens’ Charter Afghanistan Project ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, die Armut in teilnehmenden Gemeinschaften 

zu reduzieren und den Lebensstandard zu verbessern, indem die Kerninfrastruktur und soziale Leistungen durch Community 

Development Councils (CDCs) gestärkt werden. Das CCAP soll Entwicklungsprojekte unterschiedlicher Ministerien umsetzen 

und zu einem größeren Nutzen für die betroffenen Gemeinschaften führen (WB 10.10.2016). Das CCAP ist das erste 

interministerielle und sektorübergreifende Prioritätenprogramm, in dem Ministerien im Rahmen eines strukturierten 

Ansatzes gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Folgende Ministerien sind hauptsächlich in dieses Projekt involviert: MRRD 

(Ministry of Rural Rehabilitation and Development), MoE (Ministry of Education), MoPH (Ministry of Public Health) und 

MAIL (Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock) (ARTF o.D.). 

Ziel des Projektes war es von Anfang an, 3,4 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, die 

Qualität von Dienstleistung in den Bereichen Gesundheit, Bildung, ländliche Straßen und Elektrizität zu verbessern sowie die 

Zufriedenheit der Bürger/innen mit der Regierung und das Vertrauen in selbige zu steigern. Außerdem sollten vulnerable 

Personen – Frauen, Binnenvertriebene, behinderte und arme Menschen – besser integriert werden (WB 10.10.2016). 

Alleine im Jahr 2016 konnten 9,3 Millionen Afghan/innen von den Projekten profitieren (TN 23.11.2017). 

 

Medizinische Versorgung 

Seit 2002 hat sich die medizinische Versorgung in Afghanistan stark verbessert, dennoch bleibt sie im regionalen Vergleich 

zurück (AA 2.9.2019). Die Lebenserwartung ist in Afghanistan von 50 Jahren im Jahr 1990 auf 64 im Jahr 2018 gestiegen 

(WHO o.D.; vgl. WHO 4.2018). Im Jahr 2018 gab es 3.135 funktionierende Gesundheitseinrichtungen in ganz Afghanistan 

und 87% der Bevölkerung wohnten nicht weiter als zwei Stunden von einer Einrichtung entfernt (WHO 12.2018). Vor allem 

in den Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit kam es zu erheblichen Verbesserungen (AA 2.9.2019). 

Der afghanischen Verfassung zufolge hat der Staat kostenlos medizinische Vorsorge, ärztliche Behandlung und medizinische 

Einrichtungen für alle Bürger/innen zur Verfügung zu stellen. Außerdem fördert der Staat die Errichtung und Ausweitung 

medizinischer Leistungen und Gesundheitszentren (BFA 4.2018; vgl. MPI 2004, AA 2.9.2019). Eine begrenzte Anzahl 

staatlicher Krankenhäuser in Afghanistan bietet kostenfreie medizinische Versorgung an. Die Voraussetzung zur kostenfreien 

Behandlung ist der Nachweis der afghanischen Staatsbürgerschaft mittels Personalausweis bzw. Tazkira. Alle 

Staatsbürger/innen haben dort Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten (BFA 4.2018). Die Verfügbarkeit 

und Qualität der Grundbehandlung ist durch Mangel an gut ausgebildeten Ärzten, Ärztinnen und Assistenzpersonal (v.a. 

Hebammen), mangelnde Verfügbarkeit von Medikamenten, schlechtes Management sowie schlechte Infrastruktur begrenzt. 

Dazu kommt das starke Misstrauen der Bevölkerung in die staatlich finanzierte medizinische Versorgung. Die Qualität der 

Kliniken variiert stark. Es gibt praktisch keine Qualitätskontrollen (AA 2.9.2019). Die medizinische Versorgung in großen 

Städten und auf Provinzlevel ist sichergestellt, auf Ebene von Distrikten und in Dörfern sind Einrichtungen hingegen oft 

weniger gut ausgerüstet und es kann schwer sein, Spezialisten zu finden. Vielfach arbeiten dort KrankenpflegerInnen 

anstelle von ÄrztInnen, um grundlegende Versorgung sicherzustellen und in komplizierten Fällen an Provinzkrankenhäuser 

zu überweisen. Operationseingriffe können in der Regel nur auf Provinzlevel oder höher vorgenommen werden; auf 

Distriktebene sind nur erste Hilfe und kleinere Operationen möglich. Auch dies gilt allerdings nicht für das gesamte Land, da 

in Distrikten mit guter Sicherheitslage in der Regel mehr und bessere Leistungen angeboten werden können als in 

unsicheren Gegenden (IOM 2018; vgl. WHO 3.2019, BDA 18.12.2018). Zahlreiche Afghanen begeben sich für medizinische 

Behandlungen – auch bei kleineren Eingriffen – ins Ausland. Dies ist beispielsweise in Pakistan vergleichsweise einfach und 

zumindest für die Mittelklasse erschwinglich (BDA 18.12.2018). 

Die wenigen staatlichen Krankenhäuser bieten kostenlose Behandlungen an, dennoch kommt es manchmal zu einem 

Mangel an Medikamenten. Deshalb werden Patienten an private Apotheken verwiesen, um diverse Medikamente selbst zu 

kaufen. Untersuchungen und Laborleistungen sind in den staatlichen Krankenhäusern generell kostenlos (IOM 2018). Gemäß 

Daten aus dem Jahr 2014 waren 73% der in Afghanistan getätigten Gesundheitsausgaben sogenannte „Out-of-pocket“-

Zahlungen durch Patienten, nur 5% der Gesamtausgaben im Gesundheitsbereich wurden vom Staat geleistet (WHO 

12.2018). 

Berichten von UN OCHA zufolge haben rund 10 Millionen Menschen in Afghanistan keinen oder nur eingeschränkten Zugang 

zu medizinischer Grundversorgung. Viele Afghanen suchen, wenn möglich, privat geführte Krankenhäuser und Kliniken auf. 



 - 29 - 

Die Kosten von Diagnose und Behandlung dort variieren stark und müssen von den Patienten selbst getragen werden. Daher 

ist die Qualität der Gesundheitsbehandlung stark einkommensabhängig (AA 2.9.2019). Berichten zufolge können 

Patient/innen in manchen öffentlichen Krankenhäusern aufgefordert werden, für Medikamente, ärztliche Leistungen, 

Laboruntersuchungen und stationäre Behandlungen zu bezahlen. Medikamente sind auf jedem afghanischen Markt 

erwerbbar, die Preise variieren je nach Marke und Qualität des Produktes. Die Kosten für Medikamente in staatlichen 

Krankenhäusern weichen vom lokalen Marktpreis ab. Privatkrankenhäuser gibt es zumeist in größeren Städten wie Kabul, 

Jalalabad, Mazar-e Sharif, Herat und Kandahar. Die Behandlungskosten in diesen Einrichtungen variieren (BFA 4.2018). 

90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan werden nicht direkt vom Staat zur Verfügung gestellt, sondern von 

nationalen und internationalen NGOs, die über ein Vertragssystem beauftragt werden. Über dieses Vertragssystem wird 

sowohl primäre, als auch sekundäre und tertiäre medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt. Allerdings mangelt es an 

Investitionen in medizinische Infrastruktur. Der Bauzustand vieler Kliniken ist schlecht. Während in den Städten ein 

ausreichendes Netz von Krankenhäusern und Kliniken besteht, ist es in den ländlichen Gebieten für viele Afghanen 

schwierig, eine Klinik oder ein Krankenhaus zu erreichen (AA 2.9.2019). 

Beispielsweise um die Gesundheitsversorgung der afghanischen Bevölkerung in den nördlichen Provinzen nachhaltig zu 

verbessern, zielen Vorhaben im Rahmen des zivilen Wiederaufbaus auch auf den Ausbau eines adäquaten 

Gesundheitssystems ab – mit moderner Krankenhausinfrastruktur, Krankenhausmanagementsystemen sowie qualifiziertem 

Personal. Seit dem Jahr 2009 wurden insgesamt 65 Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen gebaut oder renoviert. 

Neben verbesserten diagnostischen Methoden kommen auch innovative Technologien wie z.B. Telemedizin zum Einsatz 

(BFA 4.2018). 

Auch die Sicherheitslage hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Versorgung (AA 2.9.2019; vgl. WHO 4.2018).  

 

Frauen 

Die Lage afghanischer Frauen hat sich in den letzten 15 Jahren zwar insgesamt ein wenig verbessert, jedoch nicht so sehr 

wie erhofft. Wenngleich es in den unterschiedlichen Bereichen viele Fortschritte gab, bedarf die Lage afghanischer Frauen 

spezieller Beachtung. Die afghanische Regierung ist bemüht, die Errungenschaften der letzten eineinhalb Jahrzehnte zu 

verfestigen – eine Institutionalisierung der Gleichberechtigung von Frauen in Afghanistan wird als wichtig für Stabilität und 

Entwicklung betrachtet (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. UNAMA/OHCHR 5.2018). In einigen Bereichen hat der 

Fortschritt für Frauen stagniert, was großteils aus der Talibanzeit stammenden, unnachgiebigen konservativen Einstellungen 

ihnen gegenüber geschuldet ist (BFA Staatendokumentation 4.2018). Viel hat sich seit dem Ende des Talibanregimes 

geändert: Frauen haben das verfassungsmäßige Recht an politischen Vorgängen teilzunehmen, sie streben nach Bildung und 

viele gehen einer Erwerbstätigkeit nach (TET 15.3.2018). Artikel 22 der afghanischen Verfassung besagt, dass jegliche Form 

von Benachteiligung oder Bevorzugung unter den Bürgern Afghanistans verboten ist. Die Bürger Afghanistans, sowohl 

Frauen als auch Männer, haben vor dem Gesetz gleiche Rechte und Pflichten (MPI 27.1.2004). In der Praxis mangelt es 

jedoch oftmals an der Umsetzung dieser Rechte (AA 5.2018; vgl. UNAMA/OHCHR 5.2018). Die konkrete Situation von Frauen 

kann sich allerdings je nach regionalem und sozialem Hintergrund stark unterscheiden (AA 9.2016; vgl. USDOS 20.4.2018). 

Traditionell diskriminierende Praktiken gegen Frauen existieren insbesondere in ländlichen und abgelegenen Regionen 

weiter (AA 5.2018). 

Bildung 

Das Recht auf Bildung wurde den Frauen nach dem Fall der Taliban im Jahr 2001 eingeräumt (BFA Staatendokumentation 

3.7.2014). Laut Verfassung haben alle afghanischen Staatsbürger/innen das Recht auf Bildung (BFA Staatendokumentation 

4.2018; vgl. MPI 27.1.2004). Öffentliche Kindergärten und Schulen sind bis zur Hochschulebene kostenlos. Private 

Bildungseinrichtungen und Universitäten sind kostenpflichtig. Aufgeschlossene und gebildete Afghanen, welche die 

finanziellen Mittel haben, schicken ihre Familien ins Ausland, damit sie dort leben und eine Ausbildung genießen können 

(z.B. in die Türkei); während die Familienväter oftmals in Afghanistan zurückbleiben (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Eine der Herausforderungen für alle in Afghanistan tätigen Organisationen ist der Zugang zu jenen Gegenden, die außerhalb 

der Reichweite öffentlicher Bildung liegen. Der Bildungsstand der Kinder in solchen Gegenden ist unbekannt und 

Regierungsprogramme sind für sie unzugänglich; speziell, wenn die einzigen verfügbaren Bildungsstätten Madrassen sind 

(BFA Staatendokumentation 4.2018). 
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In den Jahren 2016 und 2017 wurden durch den United Nations Children‘s Fund (UNICEF) mit Unterstützung der United 

States Agency for International Development (USAID) landesweit 4.055 Dorfschulen errichtet – damit kann die Bildung von 

mehr als 119.000 Kindern in ländlichen Gebieten sichergestellt werden, darunter mehr als 58.000 Mädchen. Weitere 2.437 

Ausbildungszentren in Afghanistan wurden mit Unterstützung von USAID errichtet, etwa für Personen, die ihre Ausbildung in 

frühen Bildungsjahren unterbrechen mussten. Mehr als 49.000 Student/innen sind in diesen Ausbildungszentren 

eingeschrieben (davon mehr als 23.000 Mädchen). USAID hat mehr als 154.000 Lehrer ausgebildet (davon mehr als 54.000 

Lehrerinnen) sowie 17.000 Schuldirektoren bzw. Schulverwalter (mehr als 3.000 davon Frauen) (USAID 10.10.2017). 

Sowohl Männer als auch Frauen schließen Hochschulstudien ab – derzeit sind etwa 300.000 Student/innen an afghanischen 

Hochschulen eingeschrieben – darunter 100.000 Frauen (USAID 10.10.2017).   

Dem afghanischen Statistikbüro (CSO) zufolge gab es im Zeitraum 2016-2017 in den landesweit 16.049 Schulen, insgesamt 

8.868.122 Schüler, davon waren 3.418.877 weiblich. Diese Zahlen beziehen sich auf Schüler/innen der Volks- und 

Mittelschulen, Abendschulen, Berufsschulen, Lehrerausbildungszentren sowie Religionsschulen. Im Vergleich mit den Zahlen 

aus dem Zeitraum 2015-2016 hat sich die Anzahl der Studentinnen um 5,8% verringert (CSO 2017). Die Gesamtzahl der 

Lehrer für den Zeitraum 2016-2017 betrug 197.160, davon waren 64.271 Frauen. Insgesamt existieren neun medizinische 

Fakultäten, an diesen sind 342.043 Studierende eingeschrieben, davon 77.909 weiblich. Verglichen mit dem Zeitraum 2015-

2016 hat sich die Anzahl der Frauen um 18.7% erhöht (CSO 2017). 

Im Mai 2016 eröffnete in Kabul die erste Privatuniversität für Frauen im Moraa Educational Complex, mit dazugehörendem 

Kindergarten und Schule für Kinder der Studentinnen. Die Universität bietet unter anderem Lehrveranstaltungen für 

Medizin, Geburtshilfe etc. an. (TE 13.8.2016; vgl. MORAA 31.5.2016). Im Jahr 2017 wurde ein Programm ins Leben gerufen, 

bei dem 70 Mädchen aus Waisenhäusern in Afghanistan, die Gelegenheit bekommen ihre höhere Bildung an der Moraa 

Universität genießen zu können (Tolonews 17.8.2017).   

Im Herbst 2015 eröffnete an der Universität Kabul der Masterlehrgang für „Frauen- und Genderstudies“ (KP 18.10.2015; vgl. 

UNDP 10.7.2016). Im Jahr 2017 haben die ersten Absolvent/innen des Masterprogramms den Lehrgang abgeschlossen: 15 

Frauen und sieben Männer, haben sich in ihrem Studium zu Aspekten der Geschlechtergleichstellung und   Frauenrechte 

ausbilden lassen; dazu zählen Bereiche wie der Rechtsschutz, die Rolle von Frauen bei der Armutsbekämpfung, 

Konfliktschlichtung etc. (UNDP 7.11.2017). 

Berufstätigkeit 

Berufstätige Frauen sind oft Ziel von sexueller Belästigung durch ihre männlichen Kollegen. Die Akzeptanz der 

Berufstätigkeit von Frauen variiert je nach Region und ethnischer bzw. Stammeszugehörigkeit (AA 5.2018). Aus einer 

Umfrage der Asia Foundation (AF) aus dem Jahr 2017 geht hervor, dass die Akzeptanz der Berufstätigkeit von Frauen 

außerhalb des Hauses unter den Hazara 82,5% beträgt und am höchsten ist. Es folgen die Usbeken (77,2%), die Tadschiken 

(75,5%) und die Paschtunen (63,4%). In der zentralen Region bzw. Hazarajat tragen 52,6% der Frauen zum 

Haushaltseinkommen bei, während es im Südwesten nur 12% sind. Insgesamt sind 72,4% der befragten Afghanen und 

Afghaninnen der Meinung, dass Frauen außerhalb ihres Hauses arbeiten sollen (AF 11.2017). Die Erwerbstätigkeit von 

Frauen hat sich seit dem Jahr 2001 stetig erhöht und betrug im Jahr 2016 19%. Frauen sind dennoch einer Vielzahl von 

Hindernissen ausgesetzt; dazu zählen Belästigung, Diskriminierung und Gewalt, aber auch praktische Hürden, wie z.B. 

fehlende Arbeitserfahrung, Fachkenntnisse und (Aus)Bildung (UNW o.D.). 

Nichtsdestotrotz arbeiten viele afghanische Frauen grundlegend an der Veränderung patriarchaler Einstellungen mit. Viele 

von ihnen partizipieren an der afghanischen Zivilgesellschaft oder arbeiten im Dienstleistungssektor. Aber noch immer 

halten soziale und wirtschaftliche Hindernisse (Unsicherheit, hartnäckige soziale Normen, Analphabetismus, fehlende 

Arbeitsmöglichkeiten und mangelnder Zugang zu Märkten) viele afghanische Frauen davon ab, ihr volles Potential 

auszuschöpfen (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Die Einstellung gegenüber der Berufstätigkeit von Frauen hat sich in Afghanistan in den letzten Jahren geändert; dies hängt 

auch mit den NGOs und den privaten Firmen zusammen, die in Afghanistan aktiv sind. Die städtische Bevölkerung hat kaum 

ein Problem mit der Berufstätigkeit ihrer Ehefrauen oder Töchter. Davor war der Widerstand gegen arbeitende Frauen groß 

und wurde damit begründet, dass ein Arbeitsplatz ein schlechtes Umfeld für Frauen darstelle, etc. In den meisten ländlichen 

Gemeinschaften sind konservative Einstellungen nach wie vor präsent und afghanische Frauen sehen sich immer noch 
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Hindernissen ausgesetzt, wenn es um Arbeit außerhalb ihres Heimes geht. Im ländlichen Afghanistan gehen viele Frauen, 

aus Furcht vor sozialer Ächtung, keiner Arbeit außerhalb des Hauses nach (BFA Staatendokumentation 4.2018).   

Das Gesetz sieht zwar die Gleichstellung von Mann und Frau im Beruf vor, jedoch beinhaltet es keine egalitären 

Zahlungsvorschriften bei gleicher Arbeit. Das Gesetz kriminalisiert Eingriffe in das Recht auf Arbeit der Frauen; dennoch 

werden diese beim Zugang zu Beschäftigung und Anstellungsbedingungen diskriminiert (USDOS 20.4.2018). 

Dennoch hat in Afghanistan aufgrund vieler Sensibilisierungsprogramme sowie Projekte zu Kapazitätsaufbau und 

Geschlechtergleichheit ein landesweiter Wandel stattgefunden, wie Frauen ihre Rolle in- und außerhalb des Hauses sehen. 

Immer mehr Frauen werden sich ihrer Möglichkeiten und Chancen bewusst. Sie beginnen auch wirtschaftliche Macht zu 

erlangen, indem eine wachsende Zahl Teil der Erwerbsbevölkerung wird – in den Städten mehr als in den ländlichen 

Gebieten. Frauen als Ernährerinnen mit Verantwortung für die gesamte Familie während ihr Mann arbeitslos ist, sind keine 

Seltenheit mehr. Mittlerweile existieren in Afghanistan oft mehr Arbeitsmöglichkeiten für Frauen als für Männer, da 

Arbeitsstellen für letztere oftmals schon besetzt sind. In und um Kabul eröffnen laufend neue Restaurants, die entweder von 

Frauen geführt werden oder in ihrem Besitz sind. Der Dienstleistungssektor ist zwar von Männern dominiert, dennoch 

arbeitet eine kleine, aber nicht unwesentliche Anzahl afghanischer Frauen in diesem Sektor und erledigt damit Arbeiten, die 

bis vor zehn Jahren für Frauen noch als unangebracht angesehen wurden (und teilweise heute noch werden). Auch soll die 

Anzahl der Mitarbeiterinnen im Finanzsektor erhöht werden. In Kabul zum Beispiel eröffnete im Sommer 2017 eine Filiale 

der First MicroFinance Bank, Afghanistan (FMFB-A), die nur für Frauen gedacht ist und nur von diesen betrieben wird. Diese 

Initiative soll es Frauen ermöglichen, ihre Finanzen in einer sicheren und fördernden Umgebung zu verwalten, um soziale 

und kulturelle Hindernisse, die ihrem wirtschaftlichen Empowerment im Wege stehen, zu überwinden. Geplant sind zwei 

weitere Filialen in Mazar-e Sharif bis 2019. In Kabul gibt es eine weitere Bank, die – ausschließlich von Frauen betrieben – 

hauptsächlich für Frauen da ist (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Eine Position in der Öffentlichkeit ist für Frauen in Afghanistan noch immer keine Selbstverständlichkeit. Dass etwa der 

afghanische Präsident dies seiner Ehefrau zugesteht, ist Zeichen des Fortschritts. Frauen in öffentlichen bzw. semi-

öffentlichen Positionen sehen sich deshalb durchaus in einer gewissen Vorbildfunktion. So polarisiert die Talent-Show 

„Afghan Star“ zwar einerseits das Land wegen ihrer weiblichen Teilnehmer und für viele Familien ist es inakzeptabel, ihre 

Töchter vor den Augen der Öffentlichkeit singen oder tanzen zu lassen. Dennoch gehört die Sendung zu den populärsten des 

Landes (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Politische Partizipation und Öffentlichkeit 

Die politische Partizipation von Frauen ist rechtlich verankert und hat sich deutlich verbessert. So sieht die afghanische 

Verfassung Frauenquoten für das Zweikammerparlament vor: Ein Drittel der 102 Sitze im Oberhaus (Meshrano Jirga) werden 

durch den Präsidenten vergeben; die Hälfte davon ist gemäß Verfassung für Frauen bestimmt (AA 9.2016; vgl. USDOS 

20.4.2018). Zurzeit sind 18 Senatorinnen in der Meshrano Jirga vertreten. Im Unterhaus (Wolesi Jirga) sind 64 der 249 Sitze 

für Parlamentarierinnen reserviert; derzeit sind 67 Frauen Mitglied des Unterhauses. Das per Präsidialdekret erlassene 

Wahlgesetz sieht eine Frauenquote von min. 25% in den Provinzräten vor. Zudem sind min. zwei von sieben Sitzen in der 

einflussreichen Wahlkommission (Indpendent Electoral Commission, IEC) für Frauen vorgesehen. Die afghanische Regierung 

veröffentlichte im Jänner 2018 einen Strategieplan zur Erhöhung des Frauenanteils im öffentlichen Dienst um 2% für das 

Jahr 2018 (AA 5.2018). Drei Afghaninnen sind zu Botschafterinnen ernannt worden (UNW o.D.). Im Winter 2017 wurde mit 

Khojesta Fana Ebrahimkhel eine weitere Frau zur afghanischen Botschafterin (in Österreich) ernannt (APA 5.12.2017). 

Dennoch sehen sich Frauen, die in Regierungspositionen und in der Politik aktiv sind, weiterhin mit Bedrohungen und 

Gewalt konfrontiert und sind Ziele von Angriffen der Taliban und anderer aufständischer Gruppen. Traditionelle 

gesellschaftliche Praktiken schränken die Teilnahme der Frauen am politischen Geschehen und Aktivitäten außerhalb des 

Hauses und der Gemeinschaft weiterhin ein. Der Bedarf einer männlichen Begleitung bzw. einer Arbeitserlaubnis ist 

weiterhin gängig. Diese Faktoren sowie ein Mangel an Bildung und Arbeitserfahrung haben wahrscheinlich zu einer 

männlich dominierten Zusammensetzung der Zentralregierung beigetragen (USDOS 20.4.2018). 

Strafverfolgung und rechtliche Unterstützung 

Afghanistan verpflichtet sich in seiner Verfassung durch die Ratifizierung internationaler Konventionen und durch nationale 

Gesetze, die Gleichberechtigung und Rechte der Frauen zu achten und zu stärken. In der Praxis mangelt es jedoch oftmals an 

der praktischen Umsetzung dieser Rechte (AA 5.2018; vgl. MPI 27.1.2004). Viele Frauen sind sich ihrer in der Verfassung 
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garantierten und auch gewisser vom Islam vorgegebener, Rechte nicht bewusst. Eine Verteidigung ihrer Rechte ist in einem 

Land, in dem die Justiz stark konservativ-traditionell geprägt und überwiegend von männlichen Richtern oder traditionellen 

Stammesstrukturen bestimmt wird, nur in eingeschränktem Maße möglich (AA 5.2018; vgl. USDOS 20.4.2018). Staatliche 

Akteure aller drei Gewalten sind häufig nicht in der Lage oder auf Grund tradierter Wertevorstellungen nicht gewillt, 

Frauenrechte zu schützen. Gesetze zum Schutz und zur Förderung der Rechte von Frauen werden nur langsam umgesetzt. 

Das Personenstandsgesetz enthält diskriminierende Vorschriften für Frauen, insbesondere in Bezug auf Heirat, Erbschaft 

und Beschränkung der Bewegungsfreiheit (AA 9.2016). 

Viele Gewaltfälle gelangen nicht vor Gericht, sondern werden durch Mediation oder Verweis auf traditionelle 

Streitbeilegungsformen (Schuren und Jirgas) verhandelt. Traditionelle Streitbeilegung führt oft dazu, dass Frauen ihre 

Rechte, sowohl im Strafrecht als auch im zivilrechtlichen Bereich wie z. B. im Erbrecht, nicht gesetzeskonform zugesprochen 

werden. Viele Frauen werden darauf verwiesen, den „Familienfrieden“ durch Rückkehr zu ihrem Ehemann 

wiederherzustellen (AA 5.2018). Andere Frauen, die nicht zu ihren Familien zurückkehren können, erhalten in einigen Fällen 

Unterstützung vom Ministerium für Frauenangelegenheiten und Nichtregierungsinstitutionen, indem Ehen für diese 

arrangiert werden (USDOS 20.4.2018). Eine erhöhte Sensibilisierung seitens der afghanischen Polizei und Justiz führt zu 

einer sich langsam, aber stetig verbessernden Lage der Frauen in Afghanistan. Insbesondere die Schaffung von auf Frauen 

spezialisierte Staatsanwaltschaften in einigen Provinzen hatte positive Auswirkungen (AA 9.2016). Um Frauen und Kindern, 

die Opfer von häuslicher Gewalt wurden, beizustehen, hat das Innenministerium (MoI) landesweit Family Response Units 

(FRU) eingerichtet. Die FRU sind mit Fachleuten wie Psychologen und Sozialarbeitern besetzt, welche die Opfer befragen 

und aufklären und ihre physische sowie psychische medizinische Behandlung nachverfolgen. Im Jahr 2017 existierten 208 

FRU im Land (USDOD 12.2017).   

 

EVAW-Gesetz 

Das Law on Elimination of Violence against Women (EVAW-Gesetz) wurde durch ein Präsidialdekret im Jahr 2009 eingeführt 

und ist eine wichtige Grundlage für den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen – inklusive der weit verbreiteten häuslichen 

Gewalt (AA 5.2018). Das EVAW-Gesetz ist nach wie vor in seiner Form als eigenständiges Gesetz gültig (Pajhwok 11.11.2017; 

vgl. UNN 22.2.2018); und bietet rechtlichen Schutz für Frauen (UNAMA 22.2.2018). 

Das EVAW-Gesetz definiert fünf schwere Straftaten gegen Frauen: Vergewaltigung, Zwangsprostitution, die Bekanntgabe der 

Identität eines Opfers, Verbrennung oder Verwendung von chemischen Substanzen und erzwungene Selbstverbrennung 

oder erzwungener Selbstmord. Dem EVAW-Gesetz zufolge muss der Staat genannte Verbrechen untersuchen und verfolgen, 

auch, wenn die Frau die Beschwerde nicht einreichen kann bzw. diese zurückzieht. Dieselben Taten werden auch im neuen 

afghanischen Strafgesetzbuch kriminalisiert (UNAMA/OHCHR 5.2018). Das EVAW-Gesetz wird jedoch weiterhin nur 

unzureichend umgesetzt.  Frauen können sich grundsätzlich, abgesehen von großen Städten wie Kabul, Herat oder Mazar-e 

Sharif nicht ohne einen männlichen Begleiter in der Öffentlichkeit bewegen. Es gelten strenge soziale Anforderungen an ihr 

äußeres Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit, deren Einhaltung sie jedoch nicht zuverlässig vor sexueller Belästigung 

schützt (AA 5.2018).   

Gewalt gegen Frauen: Vergewaltigung, Ehrenverbrechen und Zwangsverheiratung 

Sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt ist weit verbreitet und kaum dokumentiert. Gewalttaten gegen Frauen und 

Mädchen finden zu über 90% innerhalb der Familienstrukturen statt. Die Gewalttaten reichen von Körperverletzung und 

Misshandlung über Zwangsehen bis hin zu Vergewaltigung und Mord (AA 5.2018). Zu geschlechtsspezifischer und sexueller 

Gewalt zählen außerdem noch die Praxis der badal-Hochzeiten (Frauen und Mädchen, die im Rahmen von 

Heiratsabmachungen zwischen Familien getauscht werden, Anm.) bzw. des ba‘ad (Mädchen, die zur Konfliktlösung 

abgegeben werden, Anm.) (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. TD 4.12.2017). Dem Bericht der AIHRC zufolge wurden 

für das Jahr 2017 4.340 Fälle von Gewalt gegen Frauen registriert. Die Anzahl der gemeldeten Gewaltvorfälle und der 

Gewaltopfer steigt (AIHRC 11.3.2018). 

Soziale Medien in Afghanistan haben Frauen und Mädchen neue Möglichkeiten eröffnet, um ihr Schicksal zu teilen. In den 

Medien ist der Kampf afghanischer Frauen, Mädchen und Buben gegen geschlechtsspezifische und sexuelle Gewalt in all 

ihren Formen tiefgründig dokumentiert. Die afghanische Regierung hat anerkannt, dass geschlechtsspezifische Gewalt ein 

Problem ist und eliminiert werden muss. Das soll mit Mitteln der Rechtsstaatlichkeit und angemessenen 
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Vollzugsmechanismen geschehen. Zu diesen zählen das in Afghanistan eingeführte EVAW-Gesetz zur Eliminierung von 

Gewalt an Frauen, die Errichtung der EVAW-Kommission auf nationaler und lokaler Ebene und die EVAW-

Strafverfolgungseinheiten. Auch wurden Schutzzentren für Frauen errichtet und die Rekrutierung von Frauen in der Polizei 

verstärkt. Mittlerweile existieren für Frauen 205 Spezialeinsatzeinheiten, die hauptsächlich von weiblichen Mitarbeiterinnen 

der afghanischen Nationalpolizei geleitet werden (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Legales Heiratsalter: 

Das Zivilgesetz Afghanistans definiert für Mädchen 16 Jahre (15 Jahre, wenn dies von einem Elternteil bzw. einem Vormund 

und dem Gericht erlaubt wird) und für Burschen 18 Jahre als das legale Mindestalter für Vermählungen (USDOS 20.4.2018; 

vgl. AA 5.2018). Dem Gesetz zufolge muss vor dem Ehevertrag das Alter der Braut festgestellt werden. Nur ein kleiner Teil 

der Bevölkerung besitzt Geburtsurkunden. Quellen zufolge ist die frühe Heirat weiterhin verbreitet. Gemäß dem EVAW-

Gesetz werden Personen, die Zwangsehen bzw. Frühverheiratung arrangieren, für mindestens zwei Jahre inhaftiert; dennoch 

hält sich die Umsetzung dieses Gesetzes in Grenzen (USDOS 20.4.2018). Im Rahmen von Traditionen geben arme Familien 

ihre Mädchen im Gegenzug für „Brautgeld“ zur Heirat frei, wenngleich diese Praxis in Afghanistan illegal ist. Lokalen NGOs 

zufolge, werden manche Mädchen im Alter von sechs oder sieben Jahren zur Heirat versprochen – unter der Voraussetzung, 

die Ehe würde bis zum Erreichen der Pubertät nicht stattfinden. Berichte deuten an, dass diese „Aufschiebung“ eher selten 

eingehalten wird. Medienberichten zufolge existiert auch das sogenannte „Opium-Braut-Phänomen“, dabei verheiraten 

Bauern ihre Töchter, um Schulden bei Drogenschmugglern zu begleichen (USDOS 3.3.2017). 

Familienplanung und Verhütung 

Das Recht auf Familienplanung wird von wenigen Frauen genutzt. Auch wenn der weit überwiegende Teil der afghanischen 

Frauen Kenntnisse über Verhütungsmethoden hat, nutzen nur etwa 22% (überwiegend in den Städten und gebildeteren 

Schichten) die entsprechenden Möglichkeiten (AA 5.2018). Ohne Diskriminierung, Gewalt und Nötigung durch die Regierung 

steht es Paaren frei, ihren Kinderwunsch nach ihrem Zeitplan, Anzahl der Kinder usw. zu verwirklichen. Es sind u.a. die 

Familie und die Gemeinschaft, die Druck auf Paare zur Reproduktion ausüben (USDOS 3.3.2017). Auch existieren keine 

Berichte zu Zwangsabtreibungen, unfreiwilliger Sterilisation oder anderen zwangsverabreichten Verhütungsmitteln zur 

Geburtenkontrolle (USDOS 20.4.2018). Viele Frauen gebären Kinder bereits in sehr jungem Alter (AA 5.2018; vgl. USDOS 

3.3.2017). 

Orale Empfängnisverhütungsmittel, Intrauterinpessare, injizierbare Verhütungsmethoden und Kondome sind erhältlich; 

diese werden kostenfrei in öffentlichen Gesundheitskliniken und zu subventionierten Preisen in Privatkliniken und durch 

Community Health Workers (CHW) zur Verfügung gestellt (USDOS 3.3.2017). 

Ehrenmorde 

Ehrenmorde an Frauen werden typischerweise von einem männlichen Familien- oder Stammesmitglied verübt (BFA 

Staatendokumentation 3.7.2014) und kommen auch weiterhin vor (USDOS 3.3.2017). Laut AIHRC waren von 277 Mordfällen 

an Frauen im Jahr 2017 136 Eherenmorde (AIHRC 11.3.2018; vgl. Tolonews 11.3.2018). 

Afghanische Expert/innen sind der Meinung, dass die Zahl der Mordfälle an Frauen und Mädchen viel höher ist, da sie 

normalerweise nicht zur Anzeige gebracht werden. Der Grund dafür ist das Misstrauen eines Großteils der afghanischen 

Bevölkerung in das juristische System (KP 23.3.2016). 

Reisefreiheit 

Es existieren gewisse Sicherheitsbedenken, wenn Frauen alleine reisen: Manchmal ist es der Vater, der seiner Tochter nicht 

erlaubt alleine zu reisen und manchmal ist es die Frau selbst, die nicht alleine reisen will. In vielen Firmen, öffentlichen 

Institutionen sowie NGOs ist die Meinung verbreitet, dass Frauen nicht alleine in die Distrikte reisen sollten und es daher 

besser sei einen Mann anzustellen. Doch hat sich die Situation wesentlich verbessert. So kann nach eigener Aussage eine 

NGO-Vertreterin selbst in unsichere Gegenden reisen, solange sie sich dabei an die örtlichen Gegebenheiten hält, also lokale 

Kleidungsvorschriften einhält (z. B. tragen einer Burqa) und sie die lokale Sprache kennt (BFA Staatendokumentation 

4.2018). 

Während früherer Regierungen (vor den Taliban) war das Tragen des Chador bzw. des Hijab nicht verpflichtend – eine Frau 

konnte auch ohne sie außer Haus gehen, ohne dabei mit negativen Konsequenzen rechnen zu müssen. In der Stadt Mazar-e 

Sharif wird das Tragen des Hijab heute nicht so streng gehandhabt, wie in den umliegenden Gegenden. Andere Provinzen 
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sind bei diesem Thema viel strenger. In Mazar-e Sharif könnte es in Einzelfällen sogar möglich sein, ganz auf den Hijab zu 

verzichten, ohne behelligt zu werden. Garantie besteht darauf natürlich keine (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Frauen in Afghanistan ist es zwar nicht verboten Auto zu fahren, dennoch tun dies nur wenige. In unzähligen afghanischen 

Städten und Dörfern, werden Frauen hinter dem Steuer angefeindet   etwa von Gemeindevorständen, 

Talibansympathisanten oder gar Familienmitgliedern. Viele Eltern unterstützen zwar grundsätzlich die Idee ihren Töchtern 

das Autofahren zu erlauben, haben jedoch Angst vor öffentlichen Repressalien. Die Hauptstadt Kabul ist landesweit einer 

der wenigen Orte, wo autofahrende Frauen zu sehen sind. In Kabul sowie in den Städten Mazar-e Sharif, Herat und Jalalabad 

gibt es einige Fahrschulen; in Kabul sogar mehr als 20 Stück. An ihnen sind sowohl Frauen als auch Männer eingeschrieben. 

In Kandahar zum Beispiel sind Frauen generell nur selten alleine außer Haus zu sehen – noch seltener als Lenkerin eines 

Fahrzeugs. Jene, die dennoch fahren, haben verschiedene Strategien um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Manche tragen 

dabei einen Niqab, um unerkannt zu bleiben (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Weibliche Genitalverstümmelung ist in Afghanistan nicht üblich (AA 5.2018). 

 

Kinder 

Die Situation der Kinder hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. So werden mittlerweile rund zwei Drittel aller 

Kinder eingeschult. Während Mädchen unter der Taliban-Herrschaft fast vollständig vom Bildungssystem ausgeschlossen 

waren, machen sie von den heute ca. acht Millionen Schulkindern rund drei Millionen aus. Der Anteil der Mädchen nimmt 

jedoch mit fortschreitender Klassen- und Bildungsstufe ab. Den geringsten Anteil findet man im Süden und Südwesten des 

Landes (Helmand, Uruzgan, Zabul und Paktika) (AA 5.2018). Landesweit gehen in den meisten Regionen Mädchen und 

Buben in der Volksschule in gemischten Klassen zur Schule; erst in der Mittel- und Oberstufe werden sie getrennt (USDOS 

3.3.2017). 

 

Bildungssystem in Afghanistan 

Der Schulbesuch ist in Afghanistan bis zur Unterstufe der Sekundarbildung Pflicht (die Grundschule dauert sechs Jahre und 

die Unterstufe der Sekundarbildung drei Jahre). Das Gesetz sieht kostenlose Schulbildung bis zum Hochschulniveau vor 

(USDOS 20.4.2018). 

Aufgrund von Unsicherheit, konservativen Einstellungen und Armut haben Millionen schulpflichtiger Kinder keinen Zugang 

zu Bildung – insbesondere in den südlichen und südwestlichen Provinzen. Manchmal fehlen auch Schulen in der Nähe des 

Wohnortes (USDOS 3.3.2017). Auch sind in von den Taliban kontrollierten Gegenden gewalttätige Übergriffe auf Schulkinder, 

insbesondere Mädchen, ein weiterer Hinderungsgrund beim Schulbesuch. Taliban und andere Extremisten bedrohen und 

greifen Lehrer/innen sowie Schüler/innen an und setzen Schulen in Brand (USDOS 20.4.2018). 

Nichtregierungsorganisationen sind im Bildungsbereich tätig, wie z. B. UNICEF, NRC, AWEC und Save the Children. Eine der 

Herausforderungen für alle Organisationen ist der Zugang zu jenen Gegenden, die außerhalb der Reichweite öffentlicher 

Bildung liegen. Der Bildungsstand der Kinder in solchen Gegenden ist unbekannt und Regierungsprogramme sind für sie 

unzugänglich – speziell, wenn die einzigen verfügbaren Bildungsstätten Madrassen sind. UNICEF unterstützt daher durch die 

Identifizierung von Dorfgemeinschaften, die mehr als drei Kilometer von einer ordentlichen Schule entfernt sind. Dort wird 

eine Dorfschule mit lediglich einer Klasse errichtet. UNICEF bezeichnet das als „classroom“. Auf diese Art „kommt die Schule 

zu den Kindern“. Auch wird eine Lehrkraft aus demselben, gegebenenfalls aus dem nächstgelegenen Dorf, ausgewählt – 

bevorzugt werden Frauen. Lehrkräfte müssen fortlaufend Tests des Provinzbüros des Bildungsministeriums absolvieren. Je 

nach Ausbildungsstand beträgt das monatliche Gehalt der Lehrkräfte zwischen US$ 90 und 120. Die Infrastruktur für diese 

Schulen wird von der Dorfgemeinschaft zur Verfügung gestellt, UNICEF stellt die Unterrichtsmaterialien. Aufgrund 

mangelnder Finanzierung sind Schulbücher knapp. Wenn keine geeignete Lehrperson gefunden werden kann, wendet sich 

UNICEF an den lokalen Mullah, um den Kindern des Dorfes doch noch den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. UNICEF 

zufolge ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, auch später einem öffentlichen Schulplan folgen zu können (BFA 

Staatendokumentation 4.2018). 

In Afghanistan existieren zwei parallele Bildungssysteme; religiöse Bildung liegt in der Verantwortung des Klerus in den 

Moscheen, während die Regierung kostenfreie Bildung an staatlichen Einrichtungen bietet (BFA Staatendokumentation 

4.2018). Nachdem in den meisten ländlichen Gemeinden konservative Einstellungen nach wie vor präsent sind, ist es 
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hilfreich, wenn beim Versuch Modernisierungen durchzusetzen, auf die Unterstützung lokaler Meinungsträger 

zurückgegriffen wird – vor allem lokaler religiöser Würdenträger, denen die Dorfgemeinschaft vertraut. Im Rahmen von 

Projekten arbeiten unterschiedliche UN-Organisationen mit religiösen Führern in den Gemeinden zusammen, um sie in den 

Bereichen Frauenrechte, Bildung, Kinderehen und Gewalt, aber auch Gesundheit, Ernährung und Hygiene zu beraten. Eines 

dieser Projekte wurde von UNDP angeboten; als Projektteilnehmer arbeiten die Mullahs der Gemeinden, die 

weiterzugebenden Informationen in ihre Freitagpredigten ein. Auch halten sie Workshops zu Themen wie Bildung für 

Mädchen, Kinderehen und Gewalt an Frauen. Auf diesem Wege ist es ihnen möglich eine Vielzahl von Menschen zu 

erreichen. Im Rahmen eines Projektes hat UNICEF im Jahr 2003 mit rund 80.000 Mullahs zusammengearbeitet, mit dem Ziel 

Informationen zu Gesundheit, Ernährung, Hygiene, Bildung und Sicherheit in ihre Predigten einzubauen. Die tatsächliche 

Herausforderung dabei ist es, die Informationen in den Predigten zu vermitteln, ohne dabei Widerstand innerhalb der 

Gemeinschaft hervorzurufen (BFA Staatendokumentation 4.2018).   

Der gewaltfreie Umgang mit Kindern hat sich in Afghanistan noch nicht als Normalität durchsetzen können (AA 9.2016). 

Körperliche Züchtigung und Übergriffe im familiären Umfeld (AA 9.2016; vgl. CAN 2.2018), in Schulen oder durch die 

afghanische Polizei sind verbreitet. Dauerhafte und durchsetzungsfähige Mechanismen seitens des Bildungsministeriums, 

das Gewaltpotenzial einzudämmen, gibt es nicht. Gerade in ländlichen Gebieten gehört die Ausübung von Gewalt zu den 

gebräuchlichen Erziehungsmethoden an Schulen. Das Curriculum für angehende Lehrer beinhaltet immerhin 

Handreichungen zur Vermeidung eines gewaltsamen Umgangs mit Schülern (AA 9.2016). Einer Befragung in drei Städten 

zufolge (Jalalabad, Kabul und Torkham), berichteten Kinder von physischer Gewalt – auch der Großteil der befragten Eltern 

gab an, physische Gewalt als Disziplinierungsmethode anzuwenden. Eltern mit höherem Bildungsabschluss und 

qualifizierterem Beruf wendeten weniger Gewalt an, um ihre Kinder zu disziplinieren (CAN 2.2018). 

 

 

Kinderarbeit 

Das Arbeitsgesetz in Afghanistan setzt das Mindestalter für Arbeit mit 18 Jahren fest; es erlaubt Jugendlichen ab 14 Jahren 

als Lehrlinge zu arbeiten und solchen über 15 Jahren „einfache Arbeiten“ zu verrichten. 16- und 17-Jährige dürfen bis zu 35 

Stunden pro Woche arbeiten. Kinder unter 14 Jahren dürfen unter keinen Umständen arbeiten. Das Arbeitsgesetz verbietet 

die Anstellung von Kindern in Bereichen, die ihre Gesundheit gefährden. In Afghanistan existiert eine Liste, die gefährliche 

Jobs definiert; dazu zählen: Arbeit im Bergbau, Betteln, Abfallentsorgung und Müllverbrennung, arbeiten an Schmelzöfen 

sowie in großen Schlachthöfen, arbeiten mit Krankenhausabfall oder Drogen, arbeiten als Sicherheitspersonal und Arbeit im 

Kontext von Krieg (USDOS 20.4.2018). 

Afghanistan hat die Konvention zum Schutze der Kinder ratifiziert (AA 5.2018; vgl. UNTC 9.4.2018). Kinderarbeit ist in 

Afghanistan somit offiziell verboten (AA 5.2018). Berichten zufolge arbeiten mindestens 15% der schulpflichtigen Kinder (IRC 

15.2.2018; vgl. FEWS NET 29.3.2018, IDMC 1.2018). Viele Familien sind auf die Einkünfte ihrer Kinder angewiesen (AA 

5.2018; vgl. IDMC 1.2018). Daher ist die konsequente Umsetzung eines Kinderarbeitsverbots schwierig. Es gibt allerdings 

Programme, die es Kindern erlauben sollen, zumindest neben der Arbeit eine Schulausbildung zu absolvieren. Auch ein 

maximaler Stundensatz und Maßnahmen zum Arbeitsschutz (wie z. B. das Tragen einer Schutzmaske beim Teppichknüpfen) 

wurden gesetzlich geregelt. Der Regierung fehlt es allerdings an durchsetzungsfähigen Überprüfungsmechanismen für diese 

gesetzlichen Regelungen (AA 5.2018). Allgemein kann gesagt werden, dass schwache staatliche Institutionen die effektive 

Durchsetzung des Arbeitsrechts hemmen und die Regierung zeigt nur geringe Bemühungen, Kinderarbeit zu verhindern 

oder Kinder aus ausbeuterischen Verhältnissen zu befreien (USDOS 20.4.2018; vgl. AA 5.2018). 

Kinderarbeit bleibt ein tiefgreifendes Problem (USDOS 20.4.2018; vgl. IRC 15.2.2018, FEWS NET 29.3.2018, IDMC 1.2018). 

Das Arbeitsministerium verweigert Schätzungen zur Zahl der arbeitenden Kinder in Afghanistan und begründet dies mit 

fehlenden Daten und Mängeln bei der Geburtenregistrierung. Dies schränkt die ohnehin schwachen Kapazitäten der 

Behörden bei der Durchsetzung des Mindestalters für Arbeit ein. Berichten zufolge werden weniger als 10% der Kinder bei 

Geburt registriert. Oft sind Kinder sexuellem Missbrauch durch erwachsene Arbeiter ausgesetzt (USDOS 20.4.2018). 

Viele Kinder sind unterernährt. Ca. 10% (laut offizieller Statistik 91 von 1.000, laut Weltbank 97 von 1.000) der Kinder 

sterben vor ihrem fünften Geburtstag. Straßenkinder gehören zu den am wenigsten geschützten Gruppen Afghanistans und 

sind jeglicher Form von Missbrauch und Zwang ausgesetzt (AA 9.2016). Nachdem im Jahr 2016 die Zahl getöteter oder 
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verletzter Kinder gegenüber dem Vorjahr um 24% gestiegen war (923 Todesfälle, 2.589 Verletzte), sank sie 2017 um 10% 

(861 Todesfälle, 2.318 Verletzte). 2017 machten Kinder 30% aller zivilen Opfer aus. Die Hauptursachen sind 

Kollateralschäden bei Kämpfen am Boden (45%), Sprengfallen (17%) und zurückgelassene Kampfmittel (16%) (AA 5.2018). 

Rekrutierung von Kindern 

Im Februar 2016 trat das Gesetz über das Verbot der Rekrutierung von Kindern im Militär in Kraft. Berichten zufolge 

rekrutieren die ANDSF und andere regierungsfreundliche Milizen in limitierten Fällen Kinder; die Taliban und andere 

regierungsfeindliche Gruppierungen benutzen Kinder regelmäßig für militärische Zwecke. Im Rahmen eines 

Regierungsprogramms werden Schulungen für ANP-Mitarbeiter zu Alterseinschätzung und Sensibilisierungskampagnen 

betreffend die Rekrutierung von Minderjährigen organisiert sowie Ermittlungen in angeblichen Kinderrekrutierungsfällen 

eingeleitet (USDOS 20.4.2018). 

 

Rückkehr 

Seit 1.1.2020 sind 279.738 undokumentierter Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt. Die höchste 

Anzahl an Rückkehrer/innen ohne Papiere aus dem Iran wurden im März 2020 (159.789) verzeichnet. Die Anzahl der seit 

1.1.2020 von IOM unterstützten Rückkehrer/innen aus dem Iran beläuft sich auf 29.019. Seit Beginn des islamischen 

Fastenmonats Ramadan (Anm.: 23.4.-24.5.2020) hat sich die Anzahl der Rückkehr/innen (undokumentierter, aber auch 

unterstützter Rückkehr/innen) reduziert. Im gleichen Zeitraum kehrten 1.833 undokumentierte und 1.662 von IOM 

unterstütze Personen aus Pakistan nach Afghanistan zurück (IOM 11.3.2020). Pakistan hat temporär und aufgrund der 

COVID-19-Krise seine Grenze nach Afghanistan geschlossen (VoA 4.4.2020; vgl. IOM 11.5.2020; TN 18.3.2020; TiN 

13.3.2020). Durch das sogenannte „Friendship Gate“ in Chaman (Anm.: in Balochistan/ Spin Boldak, Kandahar) wurden im 

April 37.000 afghanische Familien auf ausdrücklichen Wunsch der afghanischen Regierung von Pakistan nach Afghanistan 

gelassen. An einem weiteren Tag im Mai 2020 kehrten insgesamt 2.977 afghanische Staatsbürger/innen nach Afghanistan 

zurück, die zuvor in unterschiedlichen Regionen Balochistans gestrandet waren (DA 10.5.2020). 

Im Zeitraum 1.1.2019 – 4.1.2020 kehrten insgesamt 504.977 Personen aus dem Iran und Pakistan nach Afghanistan zurück: 

485.096 aus dem Iran und 19.881 aus Pakistan (IOM 4.1.2020). Im Jahr 2018 kehrten aus den beiden Ländern insgesamt 

805.850 nach Afghanistan zurück: 773.125 aus dem Iran und 32.725 aus Pakistan (IOM 5.1.2019). Im Jahr 2017 stammten 

464.000 Rückkehrer aus dem Iran 464.000 und 154.000 aus Pakistan (AA 2.9.2019). 

Die Wiedervereinigung mit der Familie wird meist zu Beginn von Rückkehrer als positiv empfunden (MMC 1.2019; vgl. IOM 

KBL 30.4.2020). Jedoch ist der Reintegrationsprozess der Rückkehrer oft durch einen schlechten psychosozialen Zustand 

charakterisiert. Viele Rückkehrer sind weniger selbsterhaltungsfähig als die meisten anderen Afghanen. Rückkehrerinnen 

sind von diesen Problemen im Besonderen betroffen (MMC 1.2019). 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die 

Unterstützung erhalten, die sie benötigen und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können Personen, die 

freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene Unterstützungsformen in Anspruch 

nehmen (BFA 4.2018). Für Rückkehrer leisten UNHCR und IOM in der ersten Zeit Unterstützung. Bei der 

Anschlussunterstützung ist die Transition von humanitärer Hilfe hin zu Entwicklungszusammenarbeit nicht immer lückenlos. 

Wegen der hohen Fluktuation im Land und der notwendigen Zeit der Hilfsorganisationen, sich darauf einzustellen, ist Hilfe 

nicht immer sofort dort verfügbar, wo Rückkehrer sich niederlassen. UNHCR beklagt zudem, dass sich viele Rückkehrer in 

Gebieten befinden, die für Hilfsorganisationen aufgrund der Sicherheitslage nicht erreichbar sind (AA 2.9.2019). 

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich. Der Großteil der nach Afghanistan 

zurückkehrenden Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk, auf das in der Regel zurückgegriffen wird. Wegen der 

schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen Familienverbänden und individuellen Faktoren ist diese 

Unterstützung jedoch meistens nur temporär und nicht immer gesichert (BFA 13.6.2019). Neben der Familie als zentrale 

Stütze der afghanischen Gesellschaft, kommen noch weitere wichtige Netzwerke zum Tragen, wie z.B. der Stamm, der Clan 

und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen beruflichen 

Netzwerken (Kolleg/innen, Mitstudierende etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die unterschiedlichen Netzwerke haben 

verschiedene Aufgaben und unterschiedliche Einflüsse – auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den 

ländlichen und städtischen Gebieten. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind manche 
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Rückkehrer/innen auf soziale Netzwerke angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz 

zurückzugreifen. Ein Mangel an Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer/innen dar, was 

möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer Netzwerke – der Familie, der 

Freunde und der Bekannten – ist für junge Rückkehrer/innen besonders ausschlaggebend, um sich an das Leben in 

Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung 

verschiedener Organisationen und Institutionen in Afghanistan in Anspruch genommen werden (BFA 4.2018). 

Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den Nachbarländern gelebt haben und zum Teil dort 

geboren wurden, sind in der Regel als solche erkennbar. Offensichtlich sind sprachliche Barrieren, von denen vor allem 

Rückkehrer aus dem Iran betroffen sind, weil sie Farsi (die iranische Landessprache) oder Dari (die afghanische 

Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. Zudem können fehlende Vertrautheit mit kulturellen Besonderheiten und 

sozialen Normen die Integration und Existenzgründung erschweren. Das Bestehen sozialer und familiärer Netzwerke am 

Ankunftsort nimmt auch hierbei eine zentrale Rolle ein. Über diese können die genannten Integrationshemmnisse 

abgefedert werden, indem die erforderlichen Fähigkeiten etwa im Umgang mit lokalen Behörden sowie sozial erwünschtes 

Verhalten vermittelt werden und für die Vertrauenswürdigkeit der Rückkehrer gebürgt wird (AA 2.9.2019). UNHCR 

verzeichnete jedoch nicht viele Fälle von Diskriminierung afghanischer Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan aufgrund ihres 

Status als Rückkehrer. Fast ein Viertel der afghanischen Bevölkerung besteht aus Rückkehrern. Diskriminierung beruht in 

Afghanistan großteils auf ethnischen und religiösen Faktoren sowie auf dem Konflikt (BFA 13.6.2019). 

Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen Gesellschaft häufig misstrauisch 

wahrgenommen. Dem deutschen Auswärtigen Amt sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen Rückkehrer nachweislich 

aufgrund ihres Aufenthalts in Europa Opfer von Gewalttaten wurden (AA 2.9.2019). UNHCR berichtet von Fällen 

zwangsrückgeführter Personen aus Europa, die von religiösen Extremisten bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele 

werden der Spionage verdächtigt. Auch glaubt man, Rückkehrer aus Europa wären reich und sie würden die 

Gastgebergemeinschaft ausnutzen. Wenn ein Rückkehrer mit im Ausland erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen 

zurückkommt, stehen ihm mehr Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen 

Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der Gemeinschaft führen kann (BFA 13.6.2019). 

Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit der gesamten Familie Afghanistan 

verlassen, ist es wahrscheinlich, dass lokale Netzwerke nicht mehr existieren oder der Zugang zu diesen erheblich 

eingeschränkt ist. Dies kann die Reintegration stark erschweren. Der Mangel an Arbeitsplätzen stellt für den Großteil der 

Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt maßgeblich von lokalen Netzwerken ab (AA 

2.9.2019). Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, 

Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die 

Fähigkeit der afghanischen Regierung, vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer/innen aus Pakistan und dem Iran zu 

unterstützen, bleibt begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig (USDOS 13.3.2019). 

Moscheen unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen und für eine begrenzte Zeit. Für Afghanen, die im 

Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie in Afghanistan haben, ist die Situation problematisch. Deshalb 

versuchen sie in der Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran zurückzukehren (BFA 13.6.2019). 

Viele Rückkehrer, die wieder in Afghanistan sind, werden de-facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das Fehlen an 

gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran hindert, in ihre Heimatorte zurückzukehren (UNOCHA 12.2018). Trotz offenem 

Werben für Rückkehr sind essentielle Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in den grenznahen Provinzen nicht auf 

einen Massenzuzug vorbereitet (AAN 31.1.2018). Viele Rückkehrer leben in informellen Siedlungen, selbstgebauten 

Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die meisten Rückkehrer im Osten des Landes leben in überbelegten 

Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten zum Bestreiten des Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 12.2018). 

Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in Afghanistan zuständig 

(BFA 4.2018). Rückkehrer/innen erhalten Unterstützung von der afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen sie 

zurückkehren, und internationalen Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt 

keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer (BFA 4.2018; vgl. Asylos 8.2017). Der Großteil der (freiwilligen 

bzw. zwangsweisen) Rückkehrer/innen aus Europa kehrt direkt zu ihren Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück (AAN 

19.5.2017). 
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In Kooperation mit Partnerninstitutionen des European Return and Reintegration Network (ERRIN) wird im Rahmen des 

ERRIN Specific Action Program sozioökonomische Reintegrationsunterstützung in Form von Beratung und Vermittlung für 

freiwillige und erzwungene Rückkehrer angeboten (IRARA 9.5.2019). 

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer/innen und IDPs sehen bei der Reintegration unter anderem auch die 

individuelle finanzielle Unterstützung als einen Ansatz der „whole of community“ vor. Demnach sollen Unterstützungen 

nicht nur einzelnen zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in denen sie sich niederlassen. Die 

Rahmenbedingungen sehen eine Grundstücksvergabe vor, jedoch gilt dieses System als anfällig für Korruption und 

Missmanagement. Es ist nicht bekannt, wie viele Rückkehrer/innen aus Europa Grundstücke von der afghanischen 

Regierung erhalten haben und zu welchen Bedingungen (BFA 4.2018). 

Die Regierung Afghanistans bemüht sich gemeinsam mit internationalen Unterstützern, Land an Rückkehrer zu vergeben. 

Gemäß dem 2005 verabschiedeten Land Allocation Scheme (LAS) sollten Rückkehrer und IDPs Baugrundstücke erhalten. Die 

bedürftigsten Fälle sollten prioritär behandelt werden (Kandiwal 9.2018; vgl. UNHCR 6.2008). Jedoch fanden mehrere 

Studien Probleme bezüglich Korruption und fehlender Transparenz im Vergabeprozess (Kandiwal 9.2018; vgl. UNAMA 

3.2015, AAN 29.3.2016, WB/UNHCR 20.9.2017). Um den Prozess der Landzuweisung zu beginnen, müssen die Rückkehrer 

einen Antrag in ihrer Heimatprovinz stellen. Wenn dort kein staatliches Land zur Vergabe zur Verfügung steht, muss der 

Antrag in einer Nachbarprovinz gestellt werden. Danach muss bewiesen werden, dass der Antragsteller bzw. die nächste 

Familie tatsächlich kein Land besitzen. Dies geschieht aufgrund persönlicher Einschätzung eines Verbindungsmannes und 

nicht aufgrund von Dokumenten. Hier ist Korruption ein Problem. Je einflussreicher ein Antragsteller ist, desto schneller 

bekommt er Land zugewiesen (Kandiwal 9.2018). Des Weiteren wurde ein fehlender Zugang zu Infrastruktur und 

Dienstleistungen, wie auch eine weite Entfernung der Parzellen von Erwerbsmöglichkeiten kritisiert. IDPs und Rückkehrer 

ohne Dokumente sind von der Vergabe von Land ausgeschlossen (IDMC/NRC 2.2014). 

Bereits 2017 hat die afghanische Regierung mit der Umsetzung des Aktionsplans für Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge 

begonnen. Ein neues, transparenteres Verfahren zur Landvergabe an Rückkehrer läuft als Pilotvorhaben mit neuer 

rechtlicher Grundlage an, kann aber noch nicht flächendeckend umgesetzt werden. Eine Hürde ist die Identifizierung von 

geeigneten, im Staatsbesitz befindlichen Ländereien. Generell führt die unklare Landverteilung häufig zu Streitigkeiten. 

Gründe hierfür sind die jahrzehntelangen kriegerischen Auseinandersetzungen, mangelhafte Verwaltung und 

Dokumentation von An- und Verkäufen, das große Bevölkerungswachstum sowie das Fehlen eines funktionierenden 

Katasterwesens. So liegen dem afghanischen Innenministerium Berichte über widerrechtliche Aneignung von Land aus 30 

Provinzen vor (AA 2.7.2019). 

 

Aktuelle Informationen zu COVID-19  

Anmerkungen: Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch weiterhin in 

Afghanistan operativ (IOM KBL 13.5.2020). 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des stark 

reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. Neben der 

Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat 

an (IOM AUT 18.5.2020). 

Mit Stand 18.5.2020, sind im laufenden Jahr bereits 19 Projektteilnehmer/innen nach Afghanistan zurückgekehrt. Mit ihnen, 

als auch mit potenziellen Projektteilnehmer/innen, welche sich noch in Österreich befinden, steht IOM Österreich in Kontakt 

und bietet Beratung/Information über virtuelle Kommunikationswege an (IOM AUT 18.5.2020). 

Unterstützung durch IOM 

Die internationale Organisation für Migration (IOM – International Organization for Migration) unterstützt mit diversen 

Projekten die freiwillige Rückkehr und Reintegration von Rückkehrer/innen nach Afghanistan. In Bezug auf die Art und Höhe 

der Unterstützungsleistung muss zwischen unterstützter freiwilliger und zwangsweiser Rückkehr unterschieden werden 

(IOM KBL 26.11.2018; vgl. IOM AUT 23.1.2020; BFA 13.6.2019; BFA 4.2018). Im Rahmen der unterstützten Freiwilligen 

Rückkehr kann Unterstützung entweder nur für die Rückkehr (Reise) oder nach erfolgreicher Aufnahme in ein 

Reintegrationsprojekt auch bei der Wiedereingliederung geleistet werden (IOM AUT 23.12.020). 
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Mit 1.1.2020 startete das durch den AMIF der Europäischen Union und das österreichische Bundesministerium für Inneres 

kofinanzierten Reintegrationsprojekt, RESTART III. Im Unterschied zu den beiden Vorprojekten RESTART und RESTART II steht 

dieses Projekt ausschließlich RückkehrerInnen aus Afghanistan zur Verfügung.  RESTART III, ist wie das Vorgängerprojekt auf 

drei Jahre, nämlich bis 31.12.2022 ausgerichtet und verfügt über eine Kapazität von 400 Personen. Für alle diese 400 

Personen ist neben Beratung und Information – in Österreich sowie in Afghanistan – sowohl die Bargeldunterstützung in der 

Höhe von 500 Euro wie auch die Unterstützung durch Sachleistungen in der Höhe von 2.800 Euro geplant (IOM AUT 

23.1.2020). 

Die Teilnahme am Reintegrationsprojekt von IOM ist an einige (organisatorische) Voraussetzungen gebunden. So stellen 

Interessent/innen an einer unterstützen freiwilligen Rückkehr zunächst einen entsprechenden Antrag bei einer der 

österreichischen Rückkehrberatungseinrichtungen - dem VMÖ (Verein Menschenrechte Österreich) oder der Caritas bzw. in 

Kärnten auch beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die jeweilige Rückkehrberatungsorganisation prüft dann basierend 

auf einem Kriterienkatalog des BMI, ob die Anforderungen für die Teilnahme durch die AntragsstellerInnen erfüllt werden. 

Für Reintegrationsprojekte ist durch das BMI festgelegt, dass nur Personen an dem Projekt teilnehmen können, die einen 

dreimonatigen Aufenthalt in Österreich vorweisen können. Es wird hier jedoch auf mögliche Ausnahmen hingewiesen, wie 

zum Beispiel bei Personen, die im Rahmen der Dublin-Regelung nach Österreich rücküberstellten werden. Des weiteren 

sieht die BMI Regelung vor, dass nur eine Person pro Kernfamilie die Unterstützungsleistungen erhalten kann (BMI Stand 

23.1.2020). Im Anschluss unterstützt die jeweilige Rückkehrberatungseinrichtung den/die Interessenten/in beim Antrag auf 

Kostenübernahme für die freiwillige Rückkehr an das BFA. Wenn die Teilnahme an dem Reintegrationsprojekt ebenso 

gewünscht ist, so ist ein zusätzlicher Antrag auf Bewilligung des Reintegrationsprojektes zu stellen. Kommt es in weiterer 

Folge zu einer Zustimmung des Antrags seitens des BMI wird ab diesem Zeitpunkt IOM involviert (IOM AUT 23.1.2020). 

Neben Beratung und Vorabinformationen ist IOM für die Flugbuchung verantwortlich und unterstützt die Projektteilnehmer 

auch bei den Abflugmodalitäten. Flüge gehen in der Regel nach Kabul, können auf Wunsch jedoch auch direkt nach Mazar-e 

Sharif gehen [Anm.: Unter Umgehung von Kabul und mit Zwischenlandung in Mazar-e-Sharif]. Die Weiterreise nach Herat 

beispielsweise findet in der Regel auf dem Luftweg über Kabul statt (IOM 26.11.2018). Die österreichischen Mitarbeiter 

unterstützen die Projektteilnehmer beim Einchecken, der Security Controle, der Passkontrolle und begleiten sie bis zum 

Abflug-Terminal (BMI Stand 23.1.2020). Teilnehmer am Reintegrationsprojekt RESTART III von IOM landen in der Regel 

(zunächst) in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Dort werden sie von den örtlichen IOM-MitarbeiterInnen in Empfang 

genommen. IOM Mitarbeiter können Rückkehrer/innen direkt nach Verlassens des Flugzeuges empfangen und sie bei den 

Ein- bzw. Weiterreiseformalitäten unterstützen. An den Flughäfen anderer Städten wie Mazar-e-Sharif, Kandahar oder Herat 

gibt es keine derartige Ausnahmeregelung (IOM KBL 26.11.2018; vgl. IOM AUT 23.1.2020). 

RESTART sowie die Folgeprojekte RESTART II und RESTART III unterscheiden sich nur minimal voneiander. So ist 

beispielsweise die Höhe der Barzahlung und auch die Unterstützung durch Sachleistungen gleich geblieben, wobei im ersten 

RESTART Projekt und in der ersten Hälfte von RESTART II nur 2.500 Euro in Sachleistung investiert wurden und die restlichen 

300 Euro für Wohnbedürfnisse, Kinderbetreuung oder zusätzlich für Bildung zur Verfügung standen. Dies wurde im Verlauf 

von RESTART II geändert und es ist nun auch in RESTART III der Fall, sodass die gesamte Summe für eine 

einkommensgenerierende Tätigkeit verwendet werden kann (IOM AUT 27.3.2020). 

RADA 

IOM hat mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union das Projekt „RADA“ (Reintegration Assistance and 

Development in Afghanistan) entwickelt. (IOM 5.11.2019). 

Innerhalb dieses Projektes gibt es eine kleine Komponente (PARA – Post Arrival Reception Assistance), die sich speziell an 

zwangsweise rückgeführte Personen wendet. Der Leistungsumfang ist stark limitiert und nicht mit einer 

Reintegrationsunterstützung vergleichbar. Die Unterstützung umfasst einen kurzen medical check (unmittelbare 

medizinische Bedürfnisse) und die Auszahlung einer Bargeldunterstützung in der Höhe von 12.500 Afghani (rund 140 EUR) 

zur Deckung unmittelbarer, dringender Bedürfnisse (temporäre Unterkunft, Weiterreise, etc.) (IOM AUT 23.1.2020). 

Wohnungen 

In Kabul und im Umland sowie in anderen Städten steht eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur Verfügung. Die 

Kosten in Kabul-City sind jedoch höher als in den Vororten oder in den anderen Provinzen. Private Immobilienhändler in den 

Städten bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser und Wohnungen an. Die Miete für eine Wohnung liegt zwischen 
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300 USD und 500 USD. Die Lebenshaltungskosten pro Monat belaufen sich auf bis zu 400 USD (Stand 2018), für jemanden 

mit gehobenem Lebensstandard. Diese Preise gelten für den zentral gelegenen Teil der Stadt Kabul, wo Einrichtungen und 

Dienstleistungen wie Sicherheit, Wasserversorgung, Schulen, Kliniken und Elektrizität verfügbar sind. In ländlichen Gebieten 

können sowohl die Mietkosten, als auch die Lebenshaltungskosten um mehr als 50% sinken. Betriebs- und Nebenkosten wie 

Wasser und Strom kosten in der Regel nicht mehr als 40 USD pro Monat. Abhängig vom Verbrauch können die Kosten 

allerdings höher sein (IOM 2018). 

Wohnungszuschüsse für sozial Benachteiligte oder Mittellose existieren in Afghanistan nicht (IOM 2018). 

 

Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 

30.08.2018: 

C. Interne Flucht-, Neuansiedelungs- oder Schutzperspektive 

2. Analyse der Zumutbarkeit 

„Vor diesem Hintergrund ist UNHCR der Auffassung, dass eine vorgeschlagene interne Schutzalternative nur dann 

zumutbar ist, wenn die Person Zugang zu (i) Unterkunft, (ii) grundlegender Versorgung wie sanitäre Infrastruktur, 

Gesundheitsversorgung und Bildung und (iii) Lebensgrundlagen hat oder über erwiesene und nachhaltige Unterstützung 

verfügt, die einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht. UNHCR ist ferner der Auffassung, dass eine interne 

Schutzalternative nur dann als zumutbar angesehen werden kann, wenn die Person im voraussichtlichen 

Neuansiedlungsgebiet Zugang zu einem Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder durch 

Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gemeinschaft hat und man sich vergewissert hat, dass diese willens und in der Lage 

sind, den Antragsteller tatsächlich zu unterstützen.  

Die einzige Ausnahme von diesem Erfordernis der externen Unterstützung stellen nach Auffassung von UNHCR 

alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im erwerbsfähigen Alter ohne die oben beschriebenen 

besonderen Gefährdungsfaktoren dar. Diese Personen können unter bestimmten Umständen ohne Unterstützung von 

Familie und Gemeinschaft in städtischen und halbstädtischen Gebieten leben, die die notwendige Infrastruktur sowie 

Lebensgrundlagen zur Sicherung der Grundversorgung bieten und die unter der tatsächlichen Kontrolle des Staates 

stehen“.…  

3. Interne Flucht-oder Neuansiedlungsalternative in afghanischen Städten 

Im Lichte der vorliegenden Beweise von schwerwiegenden und weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen durch 

regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) in Gebieten unter deren wirksamer Kontrolle und der Unfähigkeit des Staates, für 

Schutz vor derartigen Verletzungen in diesen Gebieten zu sorgen, ist nach Ansicht von UNHCR eine interne 

Schutzalternative in Gebieten des Landes, die sich unter der tatsächlichen Kontrolle regierungsfeindlicher Kräfte (AGEs) 

befinden, nicht gegeben. Hinsichtlich Personen, die über zuvor hergestellte Verbindungen zur Führung der 

regierungsfeindlichen Kräfte (AGEs) im vorgeschlagenen Neuansiedlungsgebiet verfügen, kann eventuell im Ausnahmefall 

anderes gelten. 

UNHCR ist der Auffassung, dass eine interne Schutzalternative auch in den von aktiven Kampfhandlungen zwischen 

regierungsnahen und regierungsfeindlichen Kräften oder zwischen verschiedenen regierungsfeindlichen Kräften 

betroffenen Gebieten nicht gegeben ist. 

Im Hinblick auf die Überlegungen betreffend die Analyse der Relevanz und Zumutbarkeit Kabuls als vorgeschlagener 

interner Schutzalternative, sowie unter Berücksichtigung der allgemeinen, von Konflikt und Menschenrechtsverletzungen 

geprägten Lage und deren negativen Auswirkungen auf den größeren sozioökonomischen Kontext, steht UNHCR auf dem 

Standpunkt, dass eine interne Schutzalternative in Kabul grundsätzlich nicht gegeben ist.  

 

Auszug aus den „EASO – Country Guidance Afghanistan, Juni 2018:  

…  In Hinblick auf die Anwendbarkeit von Artikel 15(c) der Qualifizierungsrichtlinie und deren Teilvoraussetzungen auf die 

Lage in Afghanistan kann folgendes festgestellt werden: 

(a) Bewaffneter Konflikt: Ein interner bewaffneter Konflikt im Sinne von Artikel 15(c) der Qualifizierungsrichtlinie liegt in 

Hinblick auf das Staatsgebiet von Afghanistan dementsprechend vor – mit Ausnahme jedoch der Provinz PANJSHIR, wo 

während des ganzen Referenzzeitraums keinerlei Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen und auch 

keinerlei Todesopfer gemeldet wurden.  

(b) Willkürliche Gewalt: Willkürliche Gewalt findet in verschiedenen Landesteilen von Afghanistan in unterschiedlichem 

Ausmaß statt. Auf der nachstehenden Landkarte ist das geschätzte Ausmaß für jede der Provinzen dargestellt. Diese 

Einschätzung gründet sich auf ganzheitliche Untersuchungen und Analysen, einschließlich qualitativer und quantitativer 

Informationen für den gegenständlichen Referenzzeitraum (grundsätzlich von Jänner 2017 bis März 2018).  

Die tatsächliche Situation im Zusammenhang mit willkürlicher Gewalt kann nicht als gleichbleibend erachtet werden, 
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weshalb stets aktuelle Länderinformationen über den Herkunftsstaat bei der Einzelfallbeurteilung herangezogen werden 

sollten.…  

V. Innerstaatliche Schutzalternative 

… Im gegenständlichen Kapitel wird die Anwendbarkeit der innerstaatlichen Schutzalternative in Teilen von Afghanistan und 

insbesondere in den folgenden drei Städten bewertet und Leitlinien hierzu vorgegeben: Stadt Kabul, Stadt Herat sowie 

Mazar-e Sharif.… 

Erreichbarkeit: Die genannten Städte verfügen über funktionierende Flughäfen mit Inlands- und 

Auslandsflugverbindungen; 

Sicherheitslage: Das Ausmaß willkürlicher Gewalt erreicht in diesen Städten nicht ein derart hohes Niveau, dass 

wesentliche Gründe zur Annahme vorliegen, wonach ein Zivilist – bloß aufgrund seiner Anwesenheit – ein tatsächliches 

Risiko zu gewärtigen hätte, ernsthaften Schaden zu nehmen. Abhängig von der jeweiligen Einzelfallprüfung könnte die 

innerstaatliche Schutzalternative dementsprechend auf die genannten Städte angewendet werden. … 

Sicherheit 

Allgemeine Sicherheitslage 

Die allgemeine Sicherheitslage in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif sollte entsprechend der Bewertung nach 

dem diesbezüglichen Paragraphen von Artikel 15(c) der Qualifizierungsrichtlinie erfolgen.… 

Akteure, von denen Verfolgungsgefahr bzw. das Risiko, ernsthaften Schaden zu nehmen, ausgeht – sowie deren Reichweite 

In jenen Fällen, wo die betreffende Person fürchtet, dass er/sie durch den afghanischen Staat verfolgt würde oder 

ernsthaften Schaden nehmen könnte, ist davon auszugehen, dass keine innerstaatliche Schutzalternative gegeben ist. 

Allerdings könnte in jenen Fällen, wo die Reichweite eines bestimmten Akteurs des Staates ganz klar auf ein spezielles 

geografisches Gebiet beschränkt ist, das Sicherheitskriterium in Bezug auf andere Landesteile von Afghanistan durchaus 

erfüllt sein.  

Einzelpersonen, welche durch Aufständische bedroht werden, siedeln zur eigenen Sicherheit oft in die großen Städte um 

[„Conflict targeting“ [Konfliktbewältigung], 1.4.2.]. 

Bei der Prüfung der Frage, ob eine innerstaatliche Schutzalternative im Falle der Gefahr, durch die Taliban verfolgt zu 

werden oder ernsthaften Schaden zu nehmen, allenfalls vorliegt, sollte besonderes Augenmerk auf folgende Punkte gelegt 

werden: (i) persönliche Umstände des/r Antragstellers/in, (ii) das Vermögen der Taliban, Einzelpersonen in großen Städten 

zu verfolgen und auszuforschen, (iii) die Art und Weise, in welcher der/die Antragsteller/in von den Taliban 

wahrgenommen wird (siehe nächstfolgenden Punkt) sowie (iv) ob eine persönliche Feindschaft gegeben ist oder nicht 

[„Conflict targeting“ [Konfliktbewältigung], 1.4.3.]. 

Bei Einzelpersonen, welche fürchten, durch sonstige bewaffnete Gruppen verfolgt zu werden oder ernsthaften Schaden zu 

nehmen, sollte die Reichweite der betreffenden Gruppe geprüft werden, d.h. es sollte darauf Bedacht genommen werden, 

ob eine operative Präsenz der ISKP in Kabul und Herat gegeben ist [„Conflict targeting“ [Konfliktbewältigung], 1.5.1.1.]. In 

den meisten Fällen könnte somit eine innerstaatliche Schutzalternative vorliegen. 

In manchen Fällen, in denen der/die Antragsteller/in die Gefahr, verfolgt zu werden oder ernsthaften Schaden zu nehmen, 

aufgrund der herrschenden Moralvorstellungen in Afghanistan zu gewärtigen hat und als Akteur, von dem die 

Verfolgungsgefahr (bzw. das Risiko, ernsthaften Schaden zu nehmen) ausgeht, die afghanische Gesellschaft in ihrer 

Gesamtheit ist (z.B. LGBT, d.h. in Bezug auf jene, welche als Glaubensabtrünnige bzw. Blasphemisten erachtet werden), 

würde eine innerstaatliche Schutzalternative im Allgemeinen nicht gegeben sein. 

Bei bestimmten, besonders schutzbedürftigen Gruppen von Personen (wie beispielsweise Frauen, Kinder und Personen mit 

sichtbaren geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen), bei denen der Akteur, von dem die Verfolgungsgefahr (bzw. 

das Risiko, ernsthaften Schaden zu nehmen) ausgeht, die eigene Familie des/r Antragstellers/in ist, liegt eine 

innerstaatliche Schutzalternative im Allgemeinen nicht vor. 

Gehört der/die Antragsteller/in aufgrund seines/ihres Persönlichkeitsprofils zur prioritären Zielgruppe in Bezug auf 

Verfolgungsgefahr bzw. die Bedrohung durch Akteure, von denen Verfolgungsgefahr bzw. das Risiko, ernsthaften Schaden 

zu nehmen, ausgeht? 

Bedingt durch sein/ihr Persönlichkeitsprofil könnte der/die Antragsteller/in ein vorrangiges Ziel für den Staat oder 

aufständische Gruppen darstellen, was die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass ein Akteur, von dem 

Verfolgungsgefahr (bzw. das Risiko, ernsthaften Schaden zu nehmen) ausgeht, versuchen könnte, den/die Antragsteller/in 

am potentiellen Ort der innerstaatlichen Schutzalternative ausfindig zu machen. 

Verhalten des/r Antragstellers/in 

Vom Antragsteller kann nicht erwartet werden, dass er seine Lebensweise umstellt bzw. im Verborgenen lebt, um 

Verfolgung oder ernsthaften Schaden zu vermeiden. 

Persönliche Feindschaft 

Aufgrund von privaten Streitigkeiten (einschließlich solcher, welche auf Ehren- oder Blutfehden basieren) könnte der 
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jeweilige Akteur, von dem Verfolgungsgefahr (bzw. das Risiko, ernsthaften Schaden zu nehmen) ausgeht, in seinem 

Entschluss bestärkt werden, den/die Antragsteller/in auszuforschen.  

Sonstige Umstände, welche das Risiko erhöhen 

Bei der Prüfung dieser Frage sollten die Informationen im Abschnitt „Analysis of particular profiles with regard to 

qualification for refugee status“ [„Bewertung bestimmter Persönlichkeitsprofile in Hinblick auf die Berechtigung zum 

Flüchtlingsstatus“] als Hilfestellung herangezogen werden.  

Es gibt zwei Aspekte, welche auf das Nichtvorliegen einer Verfolgungsgefahr (bzw. eines Risikos, ernsthaften Schaden zu 

nehmen) hindeuten, wobei beide Aspekte im Zuge der jeweiligen Prüfung begründet werden müssen: 

Nichtvorliegen der ursprünglichen Verfolgungsgefahr (bzw. des ursprünglichen Risikos, ernsthaften Schaden zu nehmen) 

Was die mit dem Flüchtlingsstatus verbundenen Schutzbedürfnisse gemäß Artikel 15(a) und 15(b) der 

Qualifizierungsrichtlinie betrifft, so sollte dies im Lichte der vorbeschriebenen Grundbausteine geprüft werden. 

In jenen Fällen, in denen vorgebracht wird, dass der/die Antragsteller/in ernsthaften Schaden im Sinne von Artikel 15(c) 

der Qualifizierungsrichtlinie nehmen könnte, sollte diesbezüglich festgestellt werden, dass der/die Antragstellerin in jenem 

Gebiet, welches als innerstaatliche Schutzalternative gilt, keine tatsächliche Gefahr zu gewärtigen hätte, aufgrund 

willkürlicher Gewalt ernsthaften Schaden zu nehmen. … 

Sichere Einreise 

Es sollte eine sichere Reiseroute geben, welche dem/r Antragsteller/in eine durchgehend sichere Reise ohne 

unangemessene Schwierigkeiten ermöglicht, d.h. der/die Antragsteller/in muss in der Lage sein, in das als innerstaatliche 

Schutzalternative geltende Gebiet ohne ernsthafte Risken einzureisen. 

Diesbezüglich stellt die Prüfung der Reiseroute vom Flughafen zur Stadt einen Bestandteil des Kriteriums der sicheren 

Einreise dar, und muss in diesem Zusammenhang eine sorgfältige Prüfung auf Basis der maßgeblichen Informationen zum 

Herkunftsstaat erfolgen [„Security situation“ – Sicherheitslage (Mai 2018), 2.1., 2.5. und 2.13; „Security situation“ – 

Sicherheitslage (Dezember 2017), 2.1., 2.5. und 2.13; „Key socio-economic indicators“ – Sozio-ökonomische Kennzahlen, 

5.4.]. 

Stadt Kabul: Der internationale Flughafen Kabul („Kabul International Airport“ – „KIA“) ist Teil des Stadtgebiets von Kabul 

City. 

Mazar-e Sharif: Der Flughafen von Mazar-e Sharif (MZR) liegt 9km östlich der Stadt im Bezirk Marmul. 

Herat: Der Flughafen von Herat (HEA) liegt 18,5 km südlich der Stadt im Bezirk Guzara. 

Auf Grundlage der vorliegenden Informationen zum Herkunftsstaat wird festgestellt, dass die Befahrung der Straßen von 

den genannten Flughäfen bis zu den Städten während der Tageszeit als im Allgemeinen sicher zu erachten ist. 

Legale Einreise 

Es sollten keinerlei gesetzlichen Hindernisse vorliegen, welche die Einreise des/r Antragstellers/in in den sicheren 

Landesteil verhindern. 

Auf Grundlage der vorliegenden Informationen zum Herkunftsstaat wird festgestellt, dass für Afghanen, welche nach 

Afghanistan einreisen (einschließlich der Städte Kabul, Herat und Mazar-e Sharif) keinerlei gesetzlichen oder 

administrativen Einschränkungen gegeben sind [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-ökonomische Kennzahlen, 5.1. 

und 5.2.]. 

Aufnahmegewährung 

Dem/der Antragsteller/in muss es seitens jener Akteure, welche das betreffende Gebiet kontrollieren, entsprechend 

gestattet sein, sich in den sicheren Landesteil zu begeben. 

Auf Grundlage der vorliegenden Informationen zum Herkunftsstaat wird festgestellt, dass für Afghanen, welche Aufnahme 

in einem Landesteil von Afghanistan finden (einschließlich der Städte Kabul, Herat und Mazar-e Sharif) keinerlei 

gesetzlichen oder administrativen Einschränkungen bzw. Auflagen gegeben sind [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-

ökonomische Kennzahlen, 5.1. und 5.2.]. 

Ferner sollte bei der Prüfung der Frage, ob ein/e Antragsteller/in sicher und legal in einen Landesteil seines/ihres 

Herkunftsstaates einreisen und dort Aufnahme finden kann, auch auf die persönlichen Umstände des/r Antragstellers/in 

Bedacht genommen werden.  

Eine sorgfältige Prüfung ist insbesondere im Falle jener Frauen erforderlich, welche ohne männlichen Begleiter reisen 

würden, zumal deren Reisefreiheit innerhalb Afghanistans einschneidenden Einschränkungen unterliegen könnte. So ist es 

Frauen nach dem SHIA-Personenstandsgesetz („Shia Personal Status Law“) bzw. aufgrund von Einschränkungen der 

Bewegungsfreiheit, welche sich auf sozio-kulturelle Sittenkodici von Ehre und Scham gründen (einschließlich des 

Pashtunwali-Kodex für Paschtunen), beispielsweise nicht gestattet, ihr Zuhause ohne Erlaubnis ihres Ehemannes zu 

verlassen [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-ökonomische Kennzahlen, 5.5.]. 

Zumutbarkeit der Niederlassung 

Gemäß Artikel 8(1) der Qualifizierungsrichtlinie kann die innerstaatliche Schutzalternative nur dann Anwendung finden, 

wenn von dem/der Antragsteller/in in zumutbarer Weise erwartet werden kann, dass er/sie sich im vorgeschlagenen 
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innerstaatlichen Schutzgebiet niederlässt.… 

Die Prüfung sollte darauf Bedacht nehmen, inwieweit „der/die Antragsteller/in in der Lage ist, für die eigenen 

grundlegendsten Bedürfnisse selbst aufzukommen (dies betrifft beispielsweise Verpflegung, Hygiene, Unterkunft, 

Schutzbedürftigkeit vor schlechter Behandlung sowie die Aussicht, die eigene Situation binnen angemessener Frist zu 

verbessern“). 

„Die innerstaatliche Wohnsitzverlegung hat unweigerlich bestimmte Härten zur Folge.“ In diesem Zusammenhang wären 

jedoch allfällige Schwierigkeiten, „eine passende Arbeitsstelle oder Unterkunft zu finden“, nicht ausschlaggebend, soferne 

festgestellt werden kann, dass die allgemeinen Lebensbedingungen für den/die Antragsteller/in im vorgeschlagenen 

innerstaatlichen Schutzgebiet „weder unzumutbar oder in irgendeiner Art und Weise einer Behandlung gleichkämen, 

welche nach Artikel 3 unzulässig ist.“ 

Bei der Anwendung der Zumutbarkeitsprüfung sollte festgestellt werden, ob die Grundbedürfnisse des Antragstellers 

nachweislich erfüllt sind (wie beispielsweise Verpflegung, Unterkunft und Hygiene). Zusätzlich sollte aber auch noch 

ausreichend darauf Bedacht genommen werden, ob die betreffende Person die Möglichkeit hat, den Unterhalt und die 

medizinische Grundversorgung von sich selbst und seiner Familie sicherzustellen sowie eine schulische Grundausbildung 

für seine Kinder zu gewährleisten.  

Bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Schutzalternative sollten folgende folgende Grundbausteine 

berücksichtigt werden: 

die vorherrschende Lage in Hinblick auf Lebensmittelsicherheit; 

das Vorhandensein einer Basisinfrastruktur, wie beispielsweise: 

→ sichere Unterkunft; 

→ medizinische Grundversorgung; 

→ Hygiene (einschließlich Wasser und Sanitäreinrichtungen); 

→ Basisausbildung für die Kinder. 

das Vorhandensein einer Grundexistenz, welche den Zugang zu Lebensmitteln, Hygiene und einer sicheren Unterkunft 

sicherstellt (wie z.B. aufgrund von Beschäftigung, aufgrund vorhandener finanzieller Mittel oder aufgrund vernetzter 

Unterstützung bzw. humanitärer Hilfe).… 

Aufgrund der vorliegenden Informationen zum Herkunftsstaat wird die allgemeine Lage – in Bezug auf die vorerwähnten 

Teilaspekte – wie folgt bewertet: 

Lebensmittelsicherheit 

Generell besteht in den drei genannten Städten [KABUL, HERAT, MAZAR-E SHARIF] keinerlei Lebensmittelknappheit. Das 

Hauptkriterium für einen Zugang zu Lebensmitteln ist, dass dem/r Antragsteller/in ausreichend Mittel zur Bestreitung des 

Lebensunterhalts zur Verfügung stehen, was im Falle von vertriebenen Personen ein besonderes Problem darstellen 

könnte [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-ökonomische Kennzahlen, 2.4.]. 

Sichere Unterkunft 

Sichere Unterkunftsmöglichkeiten sind vorhanden. Die Stadthäuser können überwiegend als „Elendsviertel“ bezeichnet 

werden. Der Zugang zu einer adäquaten Wohnmöglichkeit stellt für die Mehrzahl der in Städten lebenden Afghanen eine 

echte Herausforderung dar. In Kabul gibt es ein Überangebot an hochwertigen Unterkünften, welche jedoch für die 

Mehrheit der Stadtbewohner von Kabul nicht leistbar sind. Die große Anzahl Vertriebener sowie der plötzliche Anstieg an 

Rückkehrern in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 hat die ohnehin schon überspannte Aufnahmekapazität der Städte noch 

zusätzlich belastet. Vertriebene Personen finden sich letztlich zumeist in Unterkünften für Binnenflüchtlinge wieder, 

weshalb sie eine sichere Unterkunft als ihr vorrangigstes Bedürfnis bezeichnen. In den Städten werden als Alternative 

ferner auch günstige Unterkünfte in „Teehäusern“ angeboten. [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-ökonomische 

Kennzahlen, 2.3.5. und 2.7.; Networks/Netzwerke, 4.2.]. 

Hygiene 

Der Zugang zu Trinkwasser stellt oft eine Herausforderung dar, insbesondere in den Elendsvierteln von Kabul und den 

dortigen Unterkünften für Binnenflüchtlinge. In Mazar-e Sharif und Herat haben die meisten Leute Zugang zu 

erschlossenen Wasserquellen sowie auch besseren Sanitäreinrichtungen [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-

ökonomische Kennzahlen, 2.6.]. 

Medizinische Grundversorgung 

Gesundheitseinrichtungen sind in den genannten Städten zwar vorhanden, doch sind die medizinischen 

Versorgungsdienste aufgrund der Zunahme an Vertriebenen und Rückkehrern deutlich überlastet. Fehlende Finanzmittel 

stellen ein Haupthindernis beim Zugang zur medizinischen Grundversorgung dar [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-

ökonomische Kennzahlen, 2.6.].… 

Grundversorgung 

Was den Zugang zum Arbeitsmarkt betrifft, so sind die Arbeitslosenzahlen (bzw. auch die Zahl der Unterbeschäftigten) 

aufgrund der momentanen Wirtschafts- und Sicherheitslage durchaus hoch (insbesondere für die städtische Jugend), 
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wobei sich dieser Trend in den letzten Jahren noch verschärft hat. Der zunehmende Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt 

resultiert aus der wachsenden Zahl arbeitssuchender Vertriebener. Die Armut ist in den Städten weit verbreitet und noch 

immer im Wachsen begriffen. Unter derartigen Rahmenbedingungen bedienen sich immer mehr Leute, die in den Städten 

leben, nicht willkommener Erwerbsquellen (wie z.B. Verbrechen, Kinderheirat, Kinderarbeit, Bettelei, Straßenverkauf), 

wobei die traditionellen Hilfsmechanismen (insbesondere in den städtischen Regionen) überlastet sind [„Key socio-

economic indicators“ – Sozio-ökonomische Kennzahlen, 2.2., 2.3. und 2.8.]. 

Die Fähigkeit einer Person, mit den vorstehend genannten Rahmenbedingungen und Situationen fertigwerden zu können, 

wird großteils davon abhängen, ob ein Zugang zu einem Hilfsnetzwerk besteht bzw. finanzielle Mittel vorhanden sind. 

Angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist eine derartige Abhängigkeit von vernetzten Beziehungen heute 

noch größer als je zuvor [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-ökonomische Kennzahlen, 2.2. und 2.8.]. In Bezug auf 

Afghanistan können verschiedene Netzwerke ausgemacht werden, wobei insbesondere das familiäre Netzwerk (bzw. jenes 

der Großfamilie) von Bedeutung ist, 

ebenso aber auch jene Netzwerke, welche sich auf einen gemeinsamen sozialen, arbeitsbezogenen oder schulischen 

Hintergrund stützen [„Key socio-economic indicators“ – Sozio-ökonomische Kennzahlen, 2.8. – „Networks“ – „Netzwerke“]. 

Auch eine verfügbare Reintregationshilfe für Zwangsrückkehrer kann – sofern relevant – hierbei als zusätzlicher Faktor, 

welcher die vorübergehende Wiedereingliederung in Afghanistan mitunterstützt, in Betracht gezogen werden. 

Persönliche Umstände 

Neben der allgemeinen Lage in jenen Gebieten, welche potentiell eine innerstaatliche Fluchtalternative bieten, sollte bei 

der Beurteilung, ob es für den Antragsteller überhaupt zumutbar ist, sich im betreffenden Landesteil niederzulassen, ferner 

auch auf dessen persönliche Umstände (wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, sozialer und schulischer 

Hintergrund, familiäre und gesellschaftliche Bindungen, Sprache, etc.) Bedacht genommen werden. … 

Feststellungen zur Zumutbarkeit: Spezielle Personenprofile, welche in der Praxis anzutreffen sind 

Der vorliegende Teilabschnitt enthält unter anderem auch Feststellungen und maßgebliche Überlegungen, welche bei der 

Prüfung einer innerstaatlichen Fluchtalternative bei Antragstellern mit speziellen Personenprofilen entsprechend 

mitberücksichtigt werden sollten.  

Zusammenfassend könnte festgehalten werden, dass eine innerstaatliche Fluchtalternative in den Städten Kabul, Herat 

und Mazar-e Sharif für alleinstehende erwachsene Männer und verheiratete kinderlose Paare, welche über sonst keinerlei 

schutzwürdige Merkmale verfügen, durchaus zumutbar sein könnte (selbst wenn die Betroffenen dort über keinerlei 

Unterstützungsnetzwerk verfügen). Bei Antragstellern mit anderen Personenprofilen wird zur Sicherung deren 

Grundbedürfnisse ein Unterstützungsnetzwerk innerhalb jenes Gebiets, das möglicherweise eine innerstaatliche 

Fluchtalternative bietet, im Allgemeinen wohl vonnöten sein. Allerdings kann bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative eine Bedachtnahme auf noch weitere persönliche Umstände ebenfalls maßgeblich 

sein.… 

Alleinstehende, gesunde und erwerbsfähige Männer 

Was jene Antragsteller betrifft, welche außerhalb von Afghanistan geboren sind oder eine sehr lange Zeit im Ausland 

gelebt haben, ist die im Nachfolgenden gesondert angeführte Feststellung heranzuziehen. 

Im Allgemeinen könnte eine innerstaatliche Fluchtalternative in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif bei 

alleinstehenden, gesunden und erwerbsfähigen Männern, welche früher schon einmal in Afghanistan gelebt haben, als 

zumutbar erachtet werden (selbst dann, wenn er/sie über kein Unterstützungsnetzwerk innerhalb des als innerstaatliche 

Fluchtalternative geltenden Gebiets verfügt).  

Zwar bringt die mit einer Niederlassung in den drei vorgenannten Städten verbundene Situation bestimmte Härten mit 

sich, allerdings kann festgestellt werden, dass Antragsteller dieser Personengruppe durchaus befähigt sind, für ihren 

Lebensunterhalt, ihre Unterkunft und Hygiene selbst Sorge zu tragen, wobei diesbezüglich darauf Bedacht zu nehmen ist, 

ob ihre persönlichen Umstände allenfalls nicht noch zusätzliche schutzwürdige Aspekte mitumfassen.  

Insbesondere ist auf folgende Punkte Bedacht zu nehmen: 

Alter: Der Antragsteller ist in einem erwerbsfähigen Alter, was seine Möglichkeit zur Bestreitung des eigenen 

Lebensunterhalts erhöht – insbesondere in Bezug auf die Möglichkeit, selbst einer Beschäftigung nachgehen zu können. 

Geschlecht: Was Männer betrifft, so bestehen aufgrund deren Geschlechts keinerlei zusätzlich schutzwürdigen Aspekte in 

Afghanistan.  

Familienstand: Der Antragsteller hat keinerlei zusätzliche Verpflichtungen, außer dass er seinen eigenen Lebensunterhalt 

zu bestreiten hat. Ferner bestehen in Bezug auf alleinstehende Männer auch sonst keine weiteren schutzwürdigen 

Aspekte. 

Gesundheitszustand: Der Antragsteller leidet unter keinerlei schweren Erkrankungen.  

Sozialer und wirtschaftlicher Hintergrund: Der persönliche Hintergrund des Antragstellers (unter anderem auch dessen 

schulischer und beruflicher Hintergrund sowie dessen finanzielle Mittel) könnten ebenfalls mitberücksichtigt werden – 

insbesondere in jenen Fällen, wo dies für die Bewältigungsmechanismen maßgeblich sein könnte, welche dem 
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Antragsteller bei einer Niederlassung innerhalb des als innerstaatliche Fluchtalternative geltenden Gebiets zur Verfügung 

stünden. 

Ortskenntnisse: In Anbetracht des städtischen Charakters der drei als innerstaatlichen Fluchtalternative geltenden Gebiete, 

sowie angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung dort breit gestreut ist, kann davon ausgegangen werden, dass ein 

afghanischer Staatsbürger, der früher schon einmal in Afghanistan gelebt hat, über ausreichende Ortskenntnisse verfügen 

wird, um in der Lage zu sein, sich in zumutbarer Art und Weise in einer der drei vorgenannten Städte niederzulassen.  

Unterstützungsnetzwerk: Zwar wäre ein vorhandenes Unterstützungsnetzwerk zur Bestreitung des eigenen 

Lebensunterhalts durchaus hilfreich, allerdings würde das Vorhandensein eines solchen Unterstützungsnetzwerks bei 

alleinstehenden Männern in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif keine unbedingte Voraussetzung für die 

Anwendung einer innerstaatlichen Fluchtalternative darstellen. …. 

 

Von diesen Einschätzungen geht EASO auch in seiner Country Guidance 2020 im 

Wesentlichen nicht ab. 

2. Beweiswürdigung: 

Die Feststellungen über die familiären Verhältnisse der Beschwerdeführer, Namensführung, 

Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit, Religions- und Volksgruppenzugehörigkeit sowie 

Muttersprache basieren auf den gleichbleibenden und glaubhaften Aussagen des BF1 und 

der BF2 im Verwaltungsverfahren und in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht. 

Die Feststellungen über die jeweiligen Geburtsorte, die weiteren Aufenthaltsorte, 

Schulbildung, Analphabetismus, Beschäftigungen und Angehörigen in Afghanistan konnten 

anhand der Angaben des BF1 und der BF2 im Verlauf des Verfahrens getroffen werden.  

Der Umstand, dass die Beschwerdeführer an keinen schweren Erkrankungen leiden, ergibt 

sich aus den eigenen Angaben der BF1 und BF2 und mangels Vorlage medizinischer Befunde. 

Die Daten der Antragstellungen auf internationalen Schutz in Österreich sind den 

Verwaltungsakten zu entnehmen.  

Die Feststellung, dass die Beschwerdeführer, soweit sie strafmündig sind, im Bundesgebiet 

strafrechtlich unbescholten sind, ergibt sich aus den eingeholten Strafregisterauszügen. 

Zu den Fluchtgründen  

Es kann der Beweiswürdigung der belangten Behörde nicht entgegengetreten werden, wenn 

sie das Vorbringen der Beschwerdeführer zur konkreten Bedrohungssituation als nicht 

glaubhaft beurteilte. So zeigte die belangte Behörde nachvollziehbar auf, dass die 

Erstbefragung nicht nur dazu dient, Angaben über die Fluchtroute zu erheben, sondern auch 

die Fluchtmotive und Befürchtungen im Falle einer Rückkehr durch die Beschwerdeführer 
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zumindest im Ansatz darzulegen. War der Kern des Vorbringens des BF1 in der Erstbefragung 

für das Verlassen Afghanistans allgemein die Angst vor den Taliban, weil er selbständig 

gewesen sei und die Taliban von ihm Geld gefordert und ihn bedroht hätten (AS 9), schilderte 

er bei der belangten Behörde demgegenüber die Bedrohung seiner Frau durch die Taliban, 

weil sie der Aufforderung der Taliban, nicht zu arbeiten, nicht nachgekommen wäre. Die BF2 

äußerte bei der Erstbefragung allgemein die Angst vor den Taliban in ihrer Ortschaft und vor 

Krieg und dass sie das Haus nicht habe verlassen können. Demgegenüber führte sie 

zusammengefasst vor der belangten Behörde aus, dass sie das Verbot der Taliban zu arbeiten 

ignorierte, indem sie einer Kundin in ihrem Geschäft ein Kleid übergeben habe, von den 

Taliban dabei beobachtet und zur Rede gestellt worden sei. Die Taliban hätten die damals 

schwangere BF2 mitnehmen wollen, dies sei aber von der Mutter und der Schwiegermutter 

verhindert worden. Die Taliban hätten vom BF1 als Strafe gefordert, eine Summe Geld zu 

zahlen, Waffen zu liefern oder in den Dschihad zu ziehen, weshalb sie Afghanistan verlassen 

hätten.  

Das erkennende Gericht ist nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung und auf 

Grund des persönlichen Eindruckes der Ansicht, dass das Fluchtvorbringen und die 

vermeintliche asylrelevante Bedrohung durch die Taliban nicht plausibel und nachvollziehbar 

vorgetragen wurde: 

Weder der BF1 noch die BF2 erwähnten anlässlich ihrer Erstbefragungen das konkrete 

Bedrohungsszenario im Zusammenhang mit der Tätigkeit der BF1 als Schneiderin, sondern 

stellten allgemein die Angst vor den Taliban in den Raum. Schon allein auf Grund der 

unterschiedlichen Angaben der Beschwerdeführer und dem späteren Vorbringen der 

Bedrohung durch die Taliban im Zusammenhang mit der Tätigkeit der BF2 als Schneiderin, 

entsteht der Eindruck, dass das Fluchtvorbringen lediglich ein erfundenes Konstrukt darstellt. 

Es ist vielmehr davon auszugehen, dass Beschwerdeführer bereits bei ihrer Erstbefragung die 

Eckpfeiler ihrer Fluchtgründe angegeben. Der VwGH geht davon aus, dass ein spätes, 

gesteigertes Vorbringen als unglaubwürdig qualifiziert werden kann. Denn kein Asylwerber 

würde wohl eine sich bietende Gelegenheit, zentral entscheidungsrelevantes Vorbringen zu 

erstatten, ungenützt vorübergehen lassen (VwGH 07.06.2000, 2000/01/0250).  

Zunächst fällt auf, dass die BF2 im behördlichen Verfahren angab, dass sie in einem Raum im 

Haus ihres Vaters geschneidert habe - auch für andere - und einen guten Verdienst hatte. 

Auf die darauffolgende Frage, wie ihr Leben in Afghanistan ausgesehen habe, antwortete sie: 

„Ich habe zu Hause meist Teppiche geknüpft“ (vgl. AS 181). In der Beschwerdeverhandlung 

führte sie zu ihrer Tätigkeit als Schneiderin aus, dass sie im Haus ihres Vaters ein Zimmer für 
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ihre Schneiderei benutzt habe und mit einer mechanischen Nähmaschine auf dem Boden 

gearbeitet habe. Ihre Arbeitszeiten seien unregelmäßig und unterschiedlich gewesen, je 

nachdem, ob sie etwas zu erledigen hatte. Sie konnte nicht angeben, wieviel Kleider sie in 

der Woche genäht habe, sie habe dafür ein bisschen Geld bekommen (vgl. VH-Schrift, S. 10f).  

Aus diesen Angaben ist nicht erkennbar, inwiefern die BF2 ein „Geschäft“ in traditionellen 

Sinn geführt haben soll, das auf Grund einer Durchsage der Taliban per Lautsprechern 

geschlossen hätte werden sollen. Ebenso ist nicht erkennbar, inwieweit bei den 

unregelmäßigen Schneiderarbeiten von einer „Berufstätigkeit“ gesprochen werden kann. 

Wie aus den Länderberichten hervorgeht, ist unter Berufstätigkeit vielmehr die Tätigkeit 

außer Haus gemeint, die vor allem in ländlichen Gebieten nicht befürwortet (unabhängig von 

den Taliban) und mehr in den Städten akzeptiert wird. Es ist daher nicht nachvollziehbar und 

unschlüssig, dass gerade die Schneiderei und die Teppichknüpferei, die gängige und 

traditionelle Handwerke darstellen und (nicht nur) von Frauen ausgeübt werden und auch 

für die Taliban ausgeübt werden, per Lautsprecher hätten verboten werden sollen. Die BF2 

hat diesen Vorhalt ausweichend und in unlogischem Zusammenhang damit beantwortet, 

dass Frauen nicht hinausgehen dürfen (VH-Schrift, S. 14). Dass die Taliban ausgerechnet zu 

dem Zeitpunkt an dem Haus und Fenster vorbeigegangen sein sollen, als eine „Kundin“, 

deren Namen die BF2 gar nicht zweifelsfrei nennen konnte, anwesend gewesen wäre und sie 

Gespräche gehört und durchs Fenster beobachten hätten, ist lebensfremd und völlig 

unwahrscheinlich. Dass sich die BF2 bewusst einer Gefahr aussetzte, indem sie eine „Kundin“ 

empfängt, anstatt eine andere Möglichkeit zu finden, um das Kleid zu liefern, ist ebenso 

nicht nachvollziehbar und konnte die BF2 nicht schlüssig begründen. In diesem 

Zusammenhang fällt auf, dass sich die BF2 hinsichtlich der Begegnung mit den Taliban 

widerspricht. Einerseits behauptet sie, dass die Taliban mit Maske und Waffe gesagt hätten, 

dass sie keine Geschäfte führen dürfe (VH- Schrift, S. 12), auf der anderen Seite gab sie an, 

dass sie die Taliban nicht verstanden habe und diese nur mit dem Ehemann und 

Schwiegervater gesprochen hätten. Die Taliban hätten Farsi gesprochen, was mit den 

Länderfeststellungen nicht im Einklang steht, da die Taliban überwiegend Paschtunen sind 

und Paschtu sprechen.  

Hinsichtlich der Bedrohungshandlung ist das Vorbringen der Beschwerdeführer 

widersprüchlich und die Antworten auf konkrete Fragen ausweichend. Die BF2 gab weder 

erstinstanzlich noch in der Beschwerdeverhandlung an, dass die Taliban sie tatsächlich 

geschlagen hätten, da sie ausdrücklich nur davon sprach, dass die Taliban sie „schlagen 

wollten“ (AS 183, VH-Schrift, S 11). Gegensätzlich hierzu gab der BF1 sehr wohl an, dass die 

Taliban seine Frau geschlagen hätten (AS 131). Auch diese Divergenz im Vorbringen der 
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Beschwerdeführer verdeutlicht nur den mangelnden Wahrheitsgehalt ihrer 

Fluchtgeschichte, da Widersprüche bezüglich eines so zentralen Aspektes in Bezug auf die 

behauptete Bedrohung durch Taliban andernfalls nicht erklärbar sind. 

Vielmehr erklärte die BF2, dass die Taliban ihr gedroht hätten, sie auszupeitschen (AS 191, 

VH-Schrift, S. 13), wohingegen der BF1 durchwegs angab, dass diese behauptet hätten, dass 

sie seine Frau steinigen würden (AS 135). Ausgehend davon, dass die ins Aussicht gestellten 

Misshandlungen der BF2 durch die Taliban unter anderem zentral ausschlaggebend für die 

Ausreise der Beschwerdeführer gewesen sein sollen, erscheint objektiv betrachtet 

keinesfalls nachvollziehbar, dass der BF1 und die BF2 diesbezüglich unterschiedliches 

Vorbringen erstatteten und wird hierdurch nur erneut der Eindruck bestätigt, dass es sich bei 

ihrer Fluchtgeschichte lediglich um ein konstruiertes Vorbringen handelt. Schließlich fällt auf, 

dass sich der BF1 bei der Schilderung des Szenarios als er die BF2 bewusstlos nach dem 

Besuch der Taliban zu Hause vorgefunden haben will, selbst in Widersprüche verwickelte. 

Während er nämlich in der Beschwerdeverhandlung angab, dass die Nachbarn sowie sein 

Schwiegervater vor Ort gewesen seien (VH-Prot., S 25), erklärte er vor der belangten 

Behörde, dass sein Vater, sein Schwiegervater und sein Bruder anwesend gewesen wären, 

als er seine Frau bewusstlos gefunden habe (AS 131,).  

Widersprüchlich sind auch die Aussagen zum Ausreisevorgang. Während die BF2 im 

behördlichen Verfahren auf die Frage, wo sie die letzte Nacht vor ihrer Ausreise verbracht 

hat, antwortete: „Zu Hause, ich weiß nicht wann das war… mein Sohn M. war 4 Monate alt, 

als ich den Reisepass bekam“ (AS 179), gab sie im Beschwerdeverfahren an, dass sie nicht 

genau wisse, wie lange sie nach dem (vermeintlichen) Vorfall mit den Taliban noch in 

Afghanistan geblieben sei, „ca. 2 Monate“ (VH-Schrift, S.15). Die Aussage der BF2 in der 

Beschwerdeverhandlung, dass sie Mazar-e Sharif nicht gesehen habe widerspricht einerseits 

ihren eigenen Angaben im behördlichen Verfahren, wo sie erklärte, dass sie in Mazar-e 

Sharif einen Reisepass besorgten und andererseits der Aussagen des BF1 in der 

Beschwerdeverhandlung, wo er klar und eindeutig ausführte: „Dann fuhr ich zu meiner 

Familie nach Mazar-e Sharif. Dort war ich wieder einen Monat, bis ich den Reisepass 

bekommen habe“ (VH-Schrift, S. 27).  

Die Ernsthaftigkeit einer Bedrohung durch die Taliban wird vom erkennenden Gericht auch 

deshalb in Zweifel gezogen, weil der BF1 unbehelligt in sein Heimatdorf zurückkehre konnte, 

um Dokumente für die Ausreise zu besorgen (VH-Schrift, S. 25, AS 127). Dass sich der BF1 bei 

der von ihm behaupteten Bedrohung durch die Taliban, durch die Rückkehr in sein 
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Heimatdorf bzw. seinen Heimatdistrikt einer Gefahr freiwillig aussetzen würde, ist für das 

Gericht nicht lebensnah. 

Hinsichtlich der von Beschwerdeseite vorgelegten Schreiben (als „Bittschrift“ bzw. Anzeige 

bezeichnet) ist auszuführen, dass es sich hierbei lediglich einerseits um ein Schreiben des 

BF1 handelt, worin dieser sich an den Bürgermeister des Distriktes G. wendet und darin 

ausführt, dass er und seine Familie von den Taliban unterdrückt würden und sich 

entschlossen hätten, das Land zu verlassen. Andererseits wurde eine „Bestätigung“ des 

betreffenden Bürgermeisters vorgelegt, in welcher bestätigt wird, dass „die geschilderten 

Probleme wahr sind“. In diesem Schreiben werden zudem Handlungen bestätigt, die der BF1 

in den Vernehmungen gar nicht vorgebracht hat (zB dass er geschlagen worden wäre). Diese 

Schreiben vermögen aus Sicht des erkennenden Gerichts den Wahrheitsgehalt der von den 

Beschwerdeführen behaupteten Fluchtgeschichte nicht zu untermauern, da es sich darin 

lediglich um die bloße aufgestellte und „bestätigte“ allgemeine Behauptung handelt, dass 

die Beschwerdeführer von den Taliban unterdrückt worden wären und werden darin weder 

Beweismittel zur Untermauerung des Wahrheitsgehaltes angeführt noch sonst 

konkretisierende Angaben gemacht. Letztlich ist diesbezüglich seitens des erkennenden 

Gerichts auch anzuführen, dass es eine notorische Tatsache darstellt, dass in Afghanistan 

gegen Bezahlung gefälschte Dokumente nahezu jeden Inhalts käuflich erwerblich sind, 

sodass insgesamt betrachtet durch die Vorlage dieser Schreiben für die Beschwerdeführer 

nichts gewonnen ist. 

Insgesamt betrachtet gelang es den Beschwerdeführern daher nicht, eine gegen sie 

gerichtete erfolgte oder im Falle der Rückkehr drohende Verfolgungssituation glaubhaft 

darzulegen. 

Zusammenfassend konnte somit festgestellt werden, dass die Beschwerdeführer in ihrem 

Heimatstaat Afghanistan keiner konkret und gezielt gegen ihre Person gerichteten Verfolgung 

ausgesetzt waren und im Fall der Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit auch keiner Verfolgungsgefahr ausgesetzt wären. 

Die Feststellung, dass die BF2 alleine aufgrund ihres Geschlechts im Herkunftsstaat keiner 

asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt wäre, beruht auf folgenden Erwägungen: 

Die B2 vermochte im Rahmen der mündlichen Verhandlung weder überzeugend darzulegen, 

dass sie einen „westlichen Lebensstil“ führe noch, dass sie eine diesbezügliche innere 

Einstellung habe und dass sich diese nachhaltig verfestigt hätte. Sie verfügte zum Zeitpunkt 

der Verhandlung nur über geringe Deutschkenntnisse. Der Besuch eines Deutschkurses bzw 
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das Erlangen eines Deutschzertifikates stellt im Übrigen noch keine besondere Aktivität dar, 

aus der geschlossen werden könnte, dass es der unbedingte Wille der BF2 wäre, eine 

„westliche Lebensweise“ anzunehmen. Es handelt es sich dabei vielmehr um eine 

Mindestaktivität, die von Asylwerbern in der Regel absolviert wird. Sie kümmert sich in 

Österreich um den Haushalt, wobei sie von ihrem Ehemann unterstützt wird. Sie nimmt in 

Österreich am sozialen Leben teil, indem sie sich in einem „Sprachcafe‘“ mit andere Frauen 

trifft und arbeitet fallweise als Reinigungskraft und hilft in der Gemeinde. Auch wenn die BF2 

über eine eigene Bankomatkarte verfügt und sich in Österreich so kleidet, wie sie es möchte, 

war letztlich keine derart fortgeschrittene Persönlichkeitsentwicklung zu erkennen, aufgrund 

derer eine Verinnerlichung eines „westlichen Verhaltens“ oder eine „westliche 

Lebensführung“ als wesentlicher Bestandteil ihrer Identität angenommen werden kann. Ihr 

in Österreich gepflegter Lebensstil stellt keinen nachhaltigen Bruch mit den in ihrem 

Herkunftsstaat verbreiteten gesellschaftlichen Werten dar. Der geschilderte Tagesablauf 

entspricht insgesamt eher einem traditionellen Frauenbild, zumal die Unterstützung durch 

ihren Mann für sich genommen noch keine „westliche Lebensweise“ nahelegt. Auch kann aus 

den allgemein gehaltenen Aussagen der BF2 vor dem Bundesverwaltungsgericht, wonach in 

Österreich Männer und Frauen die gleichen Rechte hätten, weder abgeleitet werden, dass 

die BF2 eine selbstbestimmte „westliche Lebensweise“ anstrebt, noch kann dadurch eine 

Verinnerlichung einer „westlichen Lebensweise“ angenommen werden. Derart stereotype 

Aussagen müssten ansonsten automatisch dazu führen, dass Beschwerdeführerinnen in 

jedem Fall Asyl aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe Frauen zu gewähren wäre. 

Zwar bemühte sich die BF2 sichtlich, bei der Beantwortung der vom Gericht gestellten 

Fragen, eine innere Haltung zu zeigen, die als modern und selbstbewusst bezeichnet werden 

kann. Es entstand im Verlauf ihrer Einvernahme bei der erkennenden Richterin jedoch der 

Eindruck, dass die Antworten der BF2 keinen tiefergehenden substantiellen Hintergrund 

aufwiesen. So beschränkten sich ihre Antworten hinsichtlich ihrer vorgebrachten „westlichen 

Orientierung“ auf den Umstand, hier Rechte zu haben, sich frei bewegen und einkaufen 

gehen zu können. Dass sie die Kinder in den Kindergarten bzw. in die Schule bringt, steht der 

Aussage des BF1 entgegen, dass er die Kinder in die Schule oder Kindergarten bringt (VH-

Schrift, S. 15,29). 

Dem Bundesverwaltungsgericht ist durchaus bewusst, dass das Leben als Frau in Afghanistan 

nicht mit jenem in Österreich – vor allem in Hinblick auf die in Österreich gegebenen 

Freiheiten – vergleichbar ist, allerdings konnte in der Verhandlung nicht der Eindruck 

vermittelt werden, dass es sich bei der BF2 um eine in ihrer Grundeinstellung „westlich 

orientierte“ Frau handeln würde, die allein aufgrund ihrer Gesinnung der potentiellen Gefahr 
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einer Verfolgung in ihrem Heimatstaat unterliegen würde. Die Feststellungen zur Situation 

als Frau beruhen aus Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zum Leben von 

Frauen in urbanen Zentren sowie aus den UNHCR-Richtlinien. Alle diese Quellen erschienen 

dem erkennenden Gericht als geeignete Beweismittel und waren im Hinblick auf die 

festzustellenden Tatsachen nachvollziehbar und schlüssig. Aus diesen länderkundlichen 

Dokumenten geht hervor, dass in den Großstädten Afghanistans die von der BF2 in 

Österreich gepflegte Lebensweise durchaus möglich ist. 

Hinsichtlich der BF3 und des BF4 wurden keine eigenen spezifischen Verfolgungsgründe 

dargelegt. Eine individuell drohende Verfolgungsgefahr konnte nicht glaubhaft gemacht 

werden, weshalb sich eine Prüfung erübrigt, ob sich die behauptete Gefährdungslage auf die 

Kinder erstrecken könnte. Bezüglich der Feststellung, dass die minderjährigen Kinder alleine 

aufgrund ihres Alters bzw vor dem Hintergrund der Situation von Kindern in Afghanistan 

nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit physische und/oder psychische Gewalt 

asylrelevanter Intensität zu befürchten hätten, wird auf die festgestellte Berichtslage sowie 

auf die rechtlichen Ausführungen verwiesen. 

Angesichts der Tatsache, dass sich die Beschwerdeführer in Afghanistan nie politisch betätigt 

und von keinen Problemen mit den Behörden ihres Herkunftsstaates betroffen gewesen sind, 

ging die belangte Behörde zutreffend vom Nichtbestehen einer diesbezüglichen individuellen 

Verfolgung der Beschwerdeführer im Falle ihrer Rückkehr aus. 

Die Beschwerdeführer haben mit ihrem Vorbringen auch keine konkret auf ihre Personen 

bezogene Gefährdung im Zusammenhang mit ihrer Volksgruppen- und 

Religionszugehörigkeit dargetan. 

Zur Rückkehrmöglichkeit: 

Die Feststellungen zu den Folgen einer Ansiedelung der Beschwerdeführer in der Provinz  

XXXX ergeben sich aus den o.a. Länderberichten. Auf das Wesentliche zusammengefasst geht 

aus den Länderberichten hervor, dass diese Provinz zu den volatilen Provinzen Afghanistans 

gezählt werden kann. Eine Rückkehr dorthin ist der Familie nicht zumutbar. 

Mazar-e Sharif: 

Die aktuelle Sicherheitslage in Mazar-e Sharif stellt kein Hindernis einer Rückkehr dar. Die 

Provinz Balkh ist nach wie vor eine der stabilsten Provinzen Afghanistans, sie zählt zu den 

relativ ruhigen Provinzen in Nordafghanistan. Balkh hat im Vergleich zu anderen Regionen 

weniger Aktivitäten von Aufständischen zu verzeichnen, trotzdem kommt es manchmal zu 
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Zusammenstößen zwischen Aufständischen und den afghanischen Sicherheitskräften oder 

auch zu Angriffen auf Einrichtungen der Sicherheitskräfte. Die afghanischen Verteidigungs- 

und Sicherheitskräfte haben die Kontrolle über Balkh und führen regelmäßig militärische 

Operationen durch, um regierungsfeindliche Aufständische zu verdrängen und sie davon 

abzuhalten, Fuß im Norden des Landes zu fassen. Aus dem vorliegenden Berichtsmaterial 

geht weiters hervor, dass sich die Region wirtschaftlich gut entwickelt. Es entstehen 

zusätzliche Arbeitsplätze, Firmen siedeln sich an und auch der Dienstleistungsbereich 

wächst. Im Juni 2017 wurde ein großes nationales Projekt ins Leben gerufen, welches darauf 

abzielt, die Armut und Arbeitslosigkeit in der Provinz Balkh zu reduzieren. Zwar ist die 

Infrastruktur noch unzureichend und behindert die weitere Entwicklung der Region, es gibt 

jedoch einen internationalen Flughafen über den die Stadt gut erreichbar ist. Mazar-e Sharif 

wird von Wien aus von Turkish Airlines mit einem Zwischenstopp in Istanbul angeflogen. Die 

Beschwerdeführer könnten Mazar-e Sharif aber auch von Kabul aus sicher erreichen: Was 

die Reise in Gebiete außerhalb der Hauptstadt Kabul betrifft, ist auszuführen, dass 

angesichts der auf den meisten Hauptverkehrsrouten gestiegenen Unsicherheit 

grundsätzlich nicht erwartet werden kann, dass afghanische Staatsangehörige von Kabul aus 

auf dem Landweg durch unsichere Gebiete reisen müssen, um ihren endgültigen (sicheren) 

Zielort zu erreichen. Im gegenständlichen Fall ist daher festzuhalten, dass den 

Beschwerdeführern im Falle der Rückkehr nach Afghanistan die Möglichkeit offensteht, auf 

dem Luftweg von Kabul nach Mazar-e-Sharif zu gelangen. Es besteht auch eine 

Flugverbindung zwischen Kabul und Mazar-e Sharif. Kam Air, eine afghanische 

Fluggesellschaft mit Sitz in Kabul, bietet für diese Verbindung zwei Flüge am Tag an; die 

Kosten für einen Inlandsflug von Kabul nach Mazar-e Sharif belaufen sich einer Internet-

Recherche zufolge derzeit auf etwa ca. 81 USD (= 75 EUR). 

Mazar-e Sharif ist alternativ via Instanbul von Wien aus per Flugzeug zu erreichen. 

Herat:  

Herat ist eine relativ gut entwickelte Provinz im Westen des Landes. Obwohl Aufständische 

in einigen Distrikten der Provinz aktiv sind, wird Herat als eine der relativ friedlichen 

Provinzen eingestuft. Herat verfügt über einen internationalen Flughafen. Dieser kann via 

Flughafen Kabul erreicht werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Herat per Flugzeug von 

Mashad (Iran) aus zu erreichen. Eine Verbindung von Wien nach Mashad ist per Flugzeug 

ebenfalls gegeben 

Zum BF1:  
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Die Feststellung, dass es dem BF1 möglich und zumutbar wäre, sich in Herat oder in Mazar-e 

Sharif niederzulassen, basiert auf einer Zusammenschau der länderspezifischen 

Feststellungen mit den beim BF1 vorliegenden persönlichen Umständen.  

Diesbezüglich sind insbesondere seine Sprachkenntnisse (Usbekisch und Dari) und seine 

berufliche Erfahrung als Landwirt, Bauarbeiter sowie als Getreidehändler zu berücksichtigen. 

Angesichts der zuletzt genannten Tätigkeiten, die der BF1 bis zu seiner Ausreise ausgeübt 

hat, konnte festgestellt werden, dass der BF1 auch bisher Lebensunterhalt seiner Familie 

erwirtschaftet hat.  

Für eine existenzielle Gefährdung des BF1 im Falle einer Niederlassung in Herat oder Mazar-e 

Sharif bestehen keine Hinweise. Der BF1 war vor der Ausreise aus Afghanistan 

selbsterhaltungsfähig und auch in der Lage, den Lebensunterhalt seiner Familie zu 

finanzieren. Der BF1 war keiner existenziellen Notlage ausgesetzt. Es gibt keinen 

Anhaltspunkt, wieso er in Herat oder Mazar-e Sharif nicht in der Lage sein sollte, seine 

Existenz – etwa auch durch Gelegenheits- und Hilfsarbeiten – zu sichern und eine einfache 

Unterkunft zu finden. Wie dargelegt, könnte er seine bisherige Berufserfahrung nutzen, um 

in Herat oder Mazar-e Sharif Fuß zu fassen. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von 

Rückkehrhilfe ist bekannt. Zudem verfügen die Beschwerdeführer über Familienangehörige 

und Verwandtschaft in Afghanistan, somit über ein soziales Netz. Die dargestellten 

Umstände rechtfertigen aus Sicht des erkennenden Gerichtes im Lichte einer 

Gesamtbetrachtung die Annahme, dass sich der BF1 in Herat oder Mazar-e Sharif eine 

Existenz aufbauen und sichern könnte. Unter Zugrundelegung der in den Feststellungen 

wiedergegebenen Länderberichte ergibt sich unter dem Aspekt der Sicherheitslage für den 

BF1 weder in Herat noch in Mazar-e Sharif eine besondere Gefährdungssituation.  

Zur BF2: 

Die Feststellung, dass es der BF2 möglich und zumutbar wäre, sich in Herat oder in Mazar-e 

Sharif niederzulassen, basiert ebenfalls auf einer Zusammenschau der länderspezifischen 

Feststellungen mit den bei der BF2 vorliegenden persönlichen Umständen. 

Festzuhalten ist zunächst, dass es der BF2 alleine nicht möglich und zumutbar wäre, sich dort 

niederzulassen. Zwar handelt es sich bei der BF2 um eine gesunde, junge und arbeitsfähige 

Frau, die bisher in Afghanistan gelebt hat. Wie sich aus den insoweit glaubhaften Angaben 

der BF2 ergibt, hat diese jedoch keine Schulbildung, verfügt über keine Berufsausbildung und 

ist trotz ihrer beruflichen Tätigkeit als Schneiderin noch nie selbst für ihren vollständigen 

Unterhalt aufgekommen.  
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Da es aber ihrem Ehemann, dem BF1 – wie bereits dargelegt – möglich wäre, für den 

Unterhalt der BF2 zu sorgen und dies auch in der Vergangenheit getan hat, wäre der BF2 eine 

Rückkehr im Familienverband sehr wohl möglich und zumutbar (zu den Aspekten der 

Sicherheitslage in Herat und Mazar-e Sharif und der Erreichbarkeit vgl. die obigen 

Ausführungen).  

Zu den minderjährigen BF3 bis BF6: 

Es handelt sich bei den BF3 bis BF6 um unmündige Minderjährige im Alter von 10 Jahren 

(BF3), 5 Jahre (BF4), 3 Jahren (BF5) und erst 5 Monaten (BF6), die im Familienverband mit 

den Eltern leben und weder über eigenes Vermögen noch über eine eigene Möglichkeit der 

Existenzsicherung verfügen. Minderjährige Kinder gelten zwar vor dem Hintergrund der 

Länderfeststellungen in Afghanistan als besonders vulnerable Antragsteller (gefährdet 

besonders durch Munitionsrückstände, körperliche Übergriffe durch Erwachsene, in Schulen 

oder durch die afghanische Polizei sowie auch durch die angespannte Versorgungslage). 

Doch im konkreten Fall bestehen intakte Familienverhältnisse und die Schutzwilligkeit der 

Eltern, sodass die Gefährdungen der BF3 bis BF6 in Mazar-e-Sharif und Herat als relativ 

gering einzuschätzen sind. Dass den minderjährigen, schulpflichtigen Beschwerdeführer ein 

Schulbesuch in Afghanistan nicht verwehrt wäre, ergibt sich aus den Länderfeststellungen in 

Verbindung mit dem von der BF2 und dem BF1 gezeigten Verhalten im Bundesgebiet und 

deren Aussage, wonach ihnen die Bildung ihrer Kinder wichtig ist. Aus den 

Länderfeststellungen ergibt sich, dass der Schulbesuch in Afghanistan bis zur Unterstufe der 

Sekundarbildung Pflicht ist und eine kostenlose Schulbildung bis zum Hochschulniveau 

gesetzlich vorgesehen ist. Hinderungsgründe für den Zugang zur Bildung sind mangelnde 

Sicherheit, konservative Einstellung und Armut. Bei den minderjährigen Beschwerdeführern 

ist nicht davon auszugehen, dass auch sie deswegen nicht in die Schule gehen werden, zumal 

ihre Eltern ihnen auch im Bundesgebiet eine Schulbildung ermöglichen und die Bedeutung 

einer Schulbildung betonten. 

Zur Lage im Herkunftsstaat: 

Die fallbezogenen Feststellungen zur Lage in Afghanistan stützen sich auf das aktuelle 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung vom 13.11.2019, 

idF 18.05.2020, einem Auszug des „EASO – Country Guidance Afghanistan, Juni 2018 sowie 

der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 30.08.2018. 
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Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im 

Herkunftsstaat stützen sich auf die zitierten Quellen. Da diese Länderberichte auf einer 

Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von regierungsoffiziellen und 

nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen 

übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im 

vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der 

getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich seither 

die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht 

von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der 

gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben.  

Aus den vorliegenden Länderinformationen ist abzuleiten, dass die Lage in Afghanistan 

generell nach wie vor weder sicher noch stabil ist, dass jedoch hinsichtlich der 

Sicherheitslage zwischen den verschiedenen Provinzen und innerhalb der Provinzen 

zwischen den einzelnen Distrikten differenziert werden muss. Auch in der Hauptstadt Kabul 

sind hauptsächlich Bezirke, in denen sich high-level-targets befinden, von der vermehrten 

Anschlagstätigkeit regierungsfeindlicher Gruppierungen betroffen, während in reinen 

Wohngebieten für die Allgemeinbevölkerung eine drastisch erhöhte Anschlagsgefahr aus 

dem vorliegenden Berichtsmaterial nicht abgeleitet werden kann. Nach wie vor gibt es 

Regionen, in denen eine relativ gute Sicherheitslage vorherrscht. Insbesondere in den 

großen Städten, die unter staatlicher Kontrolle stehen und die über die notwendige 

Infrastruktur und Möglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhalts verfügen (etwa Herat 

und Mazar-e Sharif) und in bestimmten Provinzen (etwa Balkh, Bamyan, Daikundi, Ghor und 

andere) wird die Sicherheitslage als vergleichsweise gut beschrieben.  

So hält etwa der EASO-Länderleitfaden Afghanistan nach einer Beurteilung aus Juni 2018 

eine innerstaatliche Fluchtalternative in den Städten Mazar-e-Sharif, Herat und Kabul für 

zumutbar für alleinstehende Männer, auch wenn es in dem Neuansiedlungsgebiet kein 

Unterstützungsnetzwerk gibt. So brächte die Situation der Neuansiedlung gewisse Härten 

mit sich, allerdings kann EASO zufolge der Schluss gezogen werden, dass derartige Personen 

in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse, Unterkunft und Hygiene sicherzustellen; dies sofern 

nicht aus deren persönlichen Umständen auf zusätzliche Vulnerabilitäten zu schließen ist. 

Die folgenden Umstände, die im gegenständlichen Fall im verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren geprüft wurden, wären in Betracht zu ziehen: Alter, Geschlecht, Familienstand, 

Gesundheitszustand, sozialer und wirtschaftlicher Hintergrund, Kenntnisse der lokalen 

Bedingungen, Unterstützungsnetzwerk und Religion. Soweit von Relevanz kann verfügbare 
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Reintegrationsunterstützung auch als zusätzlicher Faktor berücksichtigt werden, welche 

vorübergehend zur Reintegration in Afghanistan beiträgt (EASO-Länderleitfaden 

Afghanistan, S. 105);  

Auch die UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 

Asylum-Seekers from Afghanistan vom 30.08.2018, bei denen es sich nur um eine von vielen 

Quellen handelt und denen trotz ihrer unbestreitbaren Indizwirkung (zur Indizwirkung von 

UNHCR-Positionen vgl. etwa VwGH 16.01.2008, 2006/19/0182; 20.04.2006, 2005/01/0556 

mwN) weder ein Absolutheitsanspruch noch eine rechtliche Verbindlichkeit zukommt, 

schließen eine Rückkehr nach Afghanistan und innerstaatliche Fluchtalternativen keineswegs 

von vornherein aus. So wird - fast wortident mit den vorhergehenden UNHCR-Richtlinien 

Afghanistan vom 19.04.2016, die im zugrundeliegenden Verfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht neben anderen Quellen herangezogen wurden, und im Einklang 

mit dem soeben zitierten EASO-Länderleitfaden Afghanistan - die Ansiedlung von 

alleinstehenden, leistungsfähigen Männern (und verheirateten Paaren im berufsfähigen 

Alter) ohne festgestellte spezifische Vulnerabilitäten in urbanen und semi-urbanen 

Umgebungen, die unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen und die über die 

notwendige Infrastruktur und Möglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhalts verfügen, 

selbst ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft unter bestimmten 

Voraussetzungen, die, bezogen auf den Antragsteller, im zugrundeliegenden Verfahren 

geprüft wurden, durchaus für möglich und zumutbar gehalten (vgl. UNHCR Eligibility 

Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 

Afghanistan vom 30.08.2018, S. 112)  

Soweit UNHCR in der Richtlinie vom 30.08.2018 in der Folge weiters zu einer IFA/IRA in 

Kabul schlussfolgert, dass angesichts der derzeitigen Sicherheits-, Menschenrechts- und 

humanitären Situation in Kabul eine IFA/IRA in Kabul generell nicht verfügbar ist (s. S. 114), 

ist festzuhalten, dass eine IFA/IRA in Kabul demzufolge einzelfallbezogen aufgrund des 

fehlenden familiären bzw sozialen Netzwerkes zu verneinen ist.  

Selbst wenn man der Richtlinie des UNHCR betreffend Kabul folgt, ist festzuhalten, dass eine 

solche Schlussfolgerung in Bezug auf eine IFA/IRA ist in Hinblick auf Mazar-e Sharif und Herat 

auch in den aktualisierten UNHCR-Richtlinien nicht enthalten ist. Das 

Bundesverwaltungsgericht geht daher – auch unter Berücksichtigung der Länderberichte - 

derzeit nicht davon aus, dass eine IFA/IRA in Mazar-e Sharif und Herat angesichts der 

derzeitigen Sicherheits-, Menschenrechts- und humanitären Situation ausgeschlossen ist. 
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Insofern die UNHCR Richtlinien von einer Rekorddürre unter anderem in Herat und Balkh 

(Hauptstadt Mazar-e Sharif), infolge derer die Landwirtschaft zusammenbräche, sprechen, 

ist festzuhalten, dass der Hinweis auf eine allgemeine Dürresituation zu vage ist, um eine 

reale Bedrohungssituation iSd Art 3 EMRK zu begründen und insgesamt nicht geeignet ist, 

den aus den zahlreichen aktuellen Länderberichten gewonnenen Eindruck zu erschüttern. 

Ebensowenig ergibt sich aus den UNHCR Richtlinien, dass die Beschwerdeführer bei einer 

Ansiedelung in einer dieser beiden Städte individuell und konkret ziviles Opfer etwaiger 

Angriffe werden würden oder dass es bei seiner Rückkehr nicht mehr genügend Ressourcen 

gäbe. 

Die festgestellte Lage in Afghanistan betreffend die aktuell vorliegende COVID-19-Pandemie 

sowie die Definition von Risikogruppen erschließen sich aus allgemein zugänglichen, 

wissenschaftsbasierten Informationen von WHO (https://www.who.int) und CDC 

(https://www.cdc.gov/), sowie auf Basis von Informationen der österreichischen 

Bundesregierunghttps://www.oesterreich.gv.at und aus unbedenklichen tagesaktuellen 

Berichten und den Daten der John Hopkins University.  

Obwohl seit der Durchführung der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht einige Zeit verstrichen ist, ist von einem hinreichend geklärten 

und aktuellen Sachverhalt auszugehen, zumal alle nach der Verhandlung vorgelegte 

Beweismittel berücksichtigt worden sind und dem Beschwerdeführe die Möglichkeit 

eingeräumt wurde, zu den aktuellen Länderberichten und allenfalls geänderten 

Sachverhalten Stellung zu nehmen. Vor diesem Hintergrund war eine neuerliche mündliche 

Verhandlung nicht notwendig (vgl. VwGH 30.10.2019, Ra 2019/18/0326). 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Die gegenständlichen Beschwerdeverfahren, bei denen es sich um ein Familienverfahren iSd 

§ 34 AsylG 2005 handelt, wurden gemäß § 17 VwGVG iVm § 39 Abs. 2 AVG zur gemeinsamen 

Verhandlung und Entscheidung verbunden. 

Zu Spruchpunkt A)  

Nichtzuerkennung des Status von Asylberechtigten: 

„Flüchtling“ i.S.d. Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention (in Folge: „GFK“) ist, 

wer sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung 

außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 
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Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 

sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage 

oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

Die §§ 3 und 11 AsylG 2005 lauten samt Überschrift: 

„Status des Asylberechtigten 

§ 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, 
soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne 
des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 

(2) Die Verfolgung kann auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Fremde 
seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive 
Nachfluchtgründe). Einem Fremden, der einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) stellt, wird in der Regel 
nicht der Status des Asylberechtigten zuerkannt, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, 
die der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst geschaffen hat, es sei denn, es handelt 
sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im 
Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abzuweisen, wenn 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat.“ 

 

„Innerstaatliche Fluchtalternative 

§ 11. (1) Kann Asylwerbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, 
die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 
gewährleistet werden, und kann ihnen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet 
werden, so ist der Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen (Innerstaatliche Fluchtalternative). 
Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete 
Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die 
Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug 
auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. 

(2) Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die allgemeinen 
Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen.“ 

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 9 i.V.m. Z 11 AsylG 2005 ist „Verfolgung“ jede Verfolgungshandlung i.S.d. 

Art. 9 der EU-Richtlinie 2011/95/EU (in Folge: „Statusrichtlinie“). 

Gemäß Art. 9 Abs. 1 Statusrichtlinie muss eine Handlung um als „Verfolgung“ im Sinne des 

Art. 1 Abschnitt A der Genfer Flüchtlingskonvention zu gelten,  



 - 59 - 

a) aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sein, dass sie eine schwerwiegende 

Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellt, insbesondere der Rechte, von 

denen gemäß Art. 15 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten (in Folge: „EMRK“) keine Abweichung zulässig ist, oder 

b) in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der 

Menschenrechte, bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person davon in ähnlicher wie 

der unter Buchstabe a) beschriebenen Weise betroffen ist. 

Als „Verfolgung“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 leg. cit. können unter anderem die folgenden 

Handlungen gelten: 

a) Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, 

b) gesetzliche, administrative, polizeiliche und/oder justizielle Maßnahmen, die als solche 

diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt werden, 

c) unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung, 

d) Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer unverhältnismäßigen 

oder diskriminierenden Bestrafung, 

e) Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung des Militärdienstes in einem 

Konflikt, wenn der Militärdienst Verbrechen oder Handlungen umfassen würde, die unter 

den Anwendungsbereich der Ausschlussklauseln des Artikels 12 Absatz 2 fallen, und 

f) Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet 

sind. 

§ 18 Abs. 1 und 3 AsylG 2005 lautet:  

„§ 18. (1) Das Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht haben in allen Stadien des Verfahrens 

von Amts wegen darauf hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht 

oder lückenhafte Angaben über die zur Begründung des Antrages geltend gemachten Umstände 

vervollständigt, die Beweismittel für diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Beweismittel 

ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur Begründung des Antrages 

notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Beweismittel auch von Amts wegen beizuschaffen. 

(2) […] 

(3) Im Rahmen der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens eines Asylwerbers ist auf die 

Mitwirkung im Verfahren Bedacht zu nehmen.“ 

Gemäß § 19 Abs. 1 AsylG 2005 ist ein Fremder, der einen Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt hat, durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach Antragstellung oder im 
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Zulassungsverfahren zu befragen. Diese Befragung dient insbesondere der Ermittlung der 

Identität und der Reiseroute des Fremden und hat sich nicht auf die näheren Fluchtgründe 

zu beziehen. 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung." Eine 

Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 

Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv 

nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 

25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in 

einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte 

Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 

ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 

Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet 

ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu 

begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem 

Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr 

ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 

droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 05.09.2016, Ra 

2016/19/0074, m.w.N.). 

Die Glaubwürdigkeit des Vorbringens nimmt die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung ein (VwGH vom 20.06.1990, Zl. 90/01/0041).  

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der 

Entscheidung vorliegen muss (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 

98/20/0233). Für die Asylgewährung kommt es auf die Flüchtlingseigenschaft im Sinn der 

GFK zum Zeitpunkt der Entscheidung an. Es ist demnach für die Zuerkennung des Status der 

Asylberechtigten zum einen nicht zwingend erforderlich, dass eine Person bereits in der 

Vergangenheit verfolgt wurde, zum anderen ist auch eine bereits stattgefundene Verfolgung 

(„Vorverfolgung“) für sich genommen nicht hinreichend. Es ist entscheidend, dass im 

Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts weiterhin mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit mit Verfolgungshandlungen gerechnet werden muss (vgl. aktuell VwGH 

03.05.2016, Ra 2015/18/0212, m.w.N.) Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in 

der GFK genannten Gründen haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits 

Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw. des 

Staates ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat 

bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei 
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Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in 

Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183). 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.10.2009, 

2006/01/0793; 23.02.2011, 2011/23/0064) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 

relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt 

worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, 

Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen 

ausgehen, sofern diese Handlungen – würden sie von staatlichen Organen gesetzt –

asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 

Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 

Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet werden kann (VwGH 22.03.2000, 

99/01/0256 m.w.N.). Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits 

dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede 

Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Es ist erforderlich, dass der Schutz generell 

infolge Fehlens einer nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht gewährleistet wird (vgl. 

zuletzt VwGH 30.08.2017, Ra 2017/18/0119). Die mangelnde Schutzfähigkeit hat jedoch 

nicht zur Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht – diesfalls wäre fraglich, 

ob von der Existenz eines Staates gesprochen werden kann –, die ihren Bürgern Schutz 

bietet. Es kommt vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der 

Staatsangehörigen vor Übergriffen durch Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine 

ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256).  

Eine auf kriminellen Motiven beruhende Verfolgung kann keinem der in Art. 1 Abschnitt A Z 

2 GFK genannten Gründe zugeordnet werden. Dies bedeutet aber nicht, dass in einer 

solchen Situation einem Begehren auf Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten 

keinesfalls Erfolg beschieden sein kann. Es kommt nämlich entscheidend auch darauf an, auf 

welche Ursachen allenfalls fehlender staatlicher Schutz zurückzuführen ist. Ist der 

Heimatstaat des Beschwerdeführers aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 

Gründen nicht bereit, Schutz zu gewähren, käme einer primär kriminell motivierten 

Verfolgung nämlich asylrelevanter Charakter zu (vgl. VwGH 26.11.2014, Ra 2014/19/0059). 

Die „Glaubhaftmachung“ wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen 

seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der „hierzu geeigneten Beweismittel“, 

insbesondere des diesen Feststellungen zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers 

voraus (vgl. VwGH 19.03.1997, 95/01/0466). Im Falle der Unglaubwürdigkeit der Angaben 

des Asylwerbers können positive Feststellungen von der Behörde nicht getroffen werden 
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(vgl. VwGH 23.09.2014, Ra 2014/01/0058). Die Frage, ob eine Tatsache als glaubhaft 

gemacht zu betrachten ist, unterliegt der freien Beweiswürdigung der Behörde (VwGH 

27.05.1998, 97/13/0051). Das Vorbringen des Asylwerbers muss, um eine maßgebliche 

Wahrscheinlichkeit und nicht nur eine entfernte Möglichkeit einer Verfolgung glaubhaft zu 

machen, eine entsprechende Konkretisierung aufweisen. Die allgemeine Behauptung von 

Verfolgungssituationen, wie sie in allgemein zugänglichen Quellen auffindbar sind, wird 

grundsätzlich zur Dartuung von selbst Erlebtem nicht genügen (VwGH 15.03.2016, Ra 

2015/01/0069, Rz. 16). Als glaubwürdig können Fluchtgründe im Allgemeinen nicht 

angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand 

begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar 

widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden 

Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er 

maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt. Die Behörde 

kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn der 

Asylwerber während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im wesentlichen 

gleichbleibende Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit 

einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss 

aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung um jeden Preis dienen sollten, der Wirklichkeit 

aber nicht entsprechen (vgl. VwGH 06.03.1996, 95/20/0650). Es entspricht auch der 

Lebenserfahrung, dass die von einem Beschuldigten bei der ersten Vernehmung gemachten 

Angaben (erfahrungsgemäß) der Wahrheit am nächsten kommen (vgl. VwGH 26.01.1996, 

95/02/0289; zur Plausibilität s. VwGH 29.06.2000, 2000/01/0093; zu gehäuften und 

eklatanten Widersprüchen oder fehlendem Allgemein- und Detailwissen die Entscheidungen 

des Verwaltungsgerichtshofs vom 25.01.2001, Zl. 2000/20/0544, und vom 22.02.2001, Zl. 

2000/20/0461). Beweisergebnisse der Erstbefragung nach § 19 Abs. 1 AsylG 2005 – diese 

dient insbesondere der Ermittlung der Identität und der Reiseroute des Fremden und hat 

sich nicht auf die näheren Fluchtgründe zu beziehen – dürfen jedoch nicht unreflektiert bzw. 

ohne Berücksichtigung deren eingeschränkten Zwecks – insbesondere nicht ohne weitere 

Ermittlungen und ohne mündliche Verhandlung –  verwertet werden (vgl. dazu VwGH 

13.11.2014, Ra 2014/18/0061, Rz. 3.2. m.w.N.). Die Asylbehörden haben in der 

Beweiswürdigung den realen Hintergrund der vom Asylwerber vorgetragenen 

Fluchtgeschichte in ihre Überlegungen einzubeziehen und die Glaubwürdigkeit seiner 

Behauptungen auch im Vergleich zur einschlägigen Berichtslage zu messen (vgl. VwGH 

28.01.2015, Ra 2014/18/0108, Rz. III.4., m.w.N.). 

Zum Fluchtvorbringen der Verfolgung durch die Taliban: 
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Wie schon in der Beweiswürdigung dargelegt, vermochten die Beschwerdeführer nicht 

glaubhaft machen, dass ihr Vorbringen, wonach die Taliban die BF2 und den BF1 aufgrund 

der Tätigkeit der BF2 als Schneiderin bedroht haben sollen, der Wahrheit entspricht.  

Zwar hat UNHCR in seinen Richtlinien über die Feststellung des internationalen 

Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender darauf hingewiesen, dass die Taliban 

grundsätzlich über die operativen Kapazitäten verfügen würde, Angriffe in allen Teilen des 

Landes auszuführen. Davon zu trennen ist jedoch die Frage, ob es – prognostisch – 

wahrscheinlich ist, dass sie gerade die Beschwerdeführer in anderen Landesteilen, 

fallgegenständlich insbesondere in den Städten Mazar-e Sharif oder Herat, suchen und 

verfolgen würden (vgl. VwGH 22.02.2018, Ra 2017/18/0366-13). Fallbezogen ist 

festzuhalten, dass es auch für die Taliban aufgrund des fehlenden Meldesystems beinahe 

unmöglich ist, den Aufenthaltsort einer Person in einer Großstadt ohne weiteres 

herauszufinden und die Beschwerdeführer vermochten nicht darzulegen, warum gerade die 

Familie für die Taliban von so großer Bedeutung sein sollte, dass sie nach einer 

Wiedereinreise nach Afghanistan wieder in den Fokus dieser Organisation rücken sollte. 

Den Beschwerdeführern ist es aufgrund des Bestehens einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen ihre Person gerichtete 

aktuelle und landesweite Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem 

der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. 

Zu einer geschlechtsspezifischen Verfolgungsgefahr der BF2: 

Soweit die BF2 eine Verfolgungsgefahr in Afghanistan aufgrund ihrer Eigenschaft als Frau 

vorbrachte, vermochte sie eine individuelle und konkrete Betroffenheit einer allfälligen 

Verfolgung wegen der Verletzung sozialer Normen nicht aufzuzeigen. 

Die bloße Tatsache, dass die BF2 eine afghanische Frau ist, ist für sich alleine genommen 

ohne Berücksichtigung ihrer konkreten und individuellen Lebensumstände im 

Herkunftsstaat, ihrer persönlichen Einstellung und Wertehaltung sowie ihres bisherigen 

Verhaltens nicht ausreichend, um mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit von einer 

asylrelevanten Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

ausgehen zu können. 

Im Hinblick auf die derzeit vorliegenden herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen zur 

allgemeinen Lage von Frauen in Afghanistan haben sich keine hinreichend konkreten 

Anhaltspunkte dahingehend ergeben, dass alle afghanischen Frauen gleichermaßen bloß 
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aufgrund ihres gemeinsamen Merkmals der Geschlechtszugehörigkeit und ohne Hinzutreten 

weiterer konkreter und individueller Eigenschaften im Falle ihrer Rückkehr mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit Gefahr laufen würden, einer Verfolgung aus einem der in der GFK 

genannten Gründe ausgesetzt zu sein. In diesem Zusammenhang ist überdies darauf 

hinzuweisen, dass sich laut jüngsten Länderberichten die Situation von Frauen seit dem Ende 

der Taliban-Herrschaft erheblich verbessert hat. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes können Frauen Asyl beanspruchen, 

die aufgrund eines gelebten „westlich“ orientierten Lebensstils bei Rückkehr in ihren 

Herkunftsstaat verfolgt würden (vgl. etwa VwGH 28.05.2014, 2014/20/0017-0018). Gemeint 

ist damit eine von ihnen angenommene Lebensweise, in der die Anerkennung, die 

Inanspruchnahme oder die Ausübung ihrer Grundrechte zum Ausdruck kommt. 

Voraussetzung ist, dass diese Lebensführung zu einem solch wesentlichen Bestandteil der 

Identität der Frauen geworden ist, dass von ihnen nicht erwartet werden kann, dieses 

Verhalten im Heimatland zu unterdrücken, um einer bedrohenden Verfolgung wegen 

Nichtbeachtung der herrschenden politischen und/oder religiösen Normen zu entgehen 

(VwGH 22.03.2017, 2016/17/0388; vgl. auch VfGH 12.06.2015, E 573/2015-9). 

Im gegenständlichen Fall führte das Ermittlungsverfahren zu dem Ergebnis, dass die BF2 seit 

ihrer Einreise keine „westliche Lebensweise“ angenommen hat, die einen wesentlichen 

Bestandteil ihrer Identität und einen Bruch mit den allgemein verbreiteten gesellschaftlichen 

Werten in Afghanistan darstellen würde. Den bisherigen Aktivitäten und der Lebensweise 

der BF2 seit ihrer Einreise ist insgesamt nicht zu entnehmen, dass diese einen „westlichen“, 

selbstbestimmen Lebensstil anstrebt oder bereits pflegt. Auch eine entsprechende innere 

Wertehaltung konnte nicht glaubhaft gemacht werden. Nicht jede Änderung der 

Lebensführung einer Asylwerberin während ihres Aufenthalts in Österreich, die im Falle 

einer Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht mehr aufrechterhalten werden könnte, führt 

zudem dazu, dass der Asylwerberin deshalb internationaler Schutz gewährt werden muss 

(VwGH 23.01.2018, Ra 2017/18/0301). Als jedenfalls – verinnerlichter und wesentlicher – 

Bestandteil der Identität der BF1 ist, dass sie ohne Begleitung eines Mannes hinausgehen 

kann, selbstständig einkaufen geht und sich frei bewegen kann und schreiben und lesen 

gelernt hat. Dazu ist nach den getroffenen Länderberichten auszuführen, dass die BF2 in 

einer Großstadt wie Mazar-e Sharif und den dortigen gesellschaftlichen Gegebenheiten 

durchaus alleine (d.h. ohne ständige Begleitung durch ihren Ehemann), – und zwar aufgrund 

einer eigenständigen Entscheidung – einkaufen oder spazieren gehen, oder sich mit 

Freundinnen treffen kann. Ebenso kann sie dort bei der Verwaltung der Einkünfte der 

Familie mitentscheiden, ohne dass ihr deswegen Maßnahmen drohen würden. Es gäbe dort 



 - 65 - 

weder Schranken etwa einer strengen (konservativen) Familie noch der Gesellschaft an sich. 

Alle aufgezählten – von der BF2 im Zuge ihres Aufenthaltes in Österreich bereits 

verinnerlichten – Verhaltensweisen und alltäglichen Handlungsmöglichkeiten, kann diese 

somit auch am angenommenen Ort der Neuansiedlung, der Stadt Mazar-e Sharif 

aufrechterhalten. 

Betreffend eine angestrebte berufliche Zukunft der BF2 übersieht das 

Bundesverwaltungsgericht zunächst nicht, dass nach wie vor nicht unerhebliche 

Schwierigkeiten bestehen, mit welchen Frauen auf dem Arbeitsmarkt in Afghanistan zu 

kämpfen haben. Konkret äußerte die BF2 den Wunsch in einem Kindergarten zu arbeiten. 

Den Länderberichten ist jedenfalls zu entnehmen, dass die Aufnahme einer Tätigkeit in der 

Stadt Mazar-e Sharif für eine Frau vor allem im Gesundheits- oder Bildungsbereich, was dem 

derzeitigen Interesse der Beschwerdeführerin an einer Tätigkeit in einem Kindergarten 

entsprechen würde, durchaus möglich ist. Außerhalb dieser Sektoren ist eine 

Beschäftigungsaufnahme für Frauen zwar sehr schwierig, jedoch auch nicht ausgeschlossen. 

So ist nach den getroffenen Länderfeststellungen die Akzeptanz der Beschäftigung von 

Frauen im städtische Bereich kaum ein Problem. Gerade im Dienstleistungssektor arbeitet 

zwischenzeitig eine nicht unwesentliche Anzahl von Frauen. Überhaupt laufen staatliche 

Unterstützungsprogramme zur Hebung der Frauenbeschäftigung, so etwa wurde im 

September 2017 in der Provinz Balkh ein Backausbildungszentrum, welches von Frauen 

geleitet wird eröffnet. 

Auch ist aus dem Wunsch der BF2, dass ihre Kinder in die Schule gehen und einen Beruf frei 

wählen können – soweit dies überhaupt mit einer Verfolgungsgefahr aufgrund ihrer 

„Lebensweise“ bzw. mit ihrem „Lebensstil“ in Zusammenhang gebracht werden kann –, auch 

noch auf keine Gefahr einer Verfolgung in Mazar-e Sharif zu schließen. Sowohl ihren 

Töchtern und ihren Söhnen steht in Mazar-e Sharif der Weg zu Bildung, also dem Besuch 

einer Schule und – soweit dies im Entscheidungszeitpunkt überhaupt vorhergesagt werden 

kann – eine Auswahl an Berufsmöglichkeiten jedenfalls offen. Dies gilt auch für ihre eigenen 

Bildungsziele. Es ist also durchaus realistisch, dass die BF2 bei Rückkehr nach Afghanistan 

nach einiger Zeit „auf eigenen Beinen“ stehen könnte. Im Übrigen hat die BF2 bereits als 

Schneiderin gearbeitet.  

Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass die konkrete Situation entscheidend von 

den Faktoren Herkunft, Familie, Bildungsstand, finanzieller Situation und Religiosität 

abhängig ist. Dazu ist nun fallbezogen zu bemerken, dass die Beschwerdeführer schon 

einmal in Mazar-e Sharif war, wenn auch nur für einen Monat, der BF1 wird wie bisher für 
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die Familie sorgen verfügt über ein soziales Netz in Afghanistan. Seine Eltern und 

Geschwister leben nach wie vor in Afghanistan, auch die Eltern der BF2 leben noch im 

Heimatdorf. Von einem familiären Rückhalt ist auszugehen. Wie festgestellt ist davon 

auszugehen, dass der BF1 seine Frau bei ihren Plänen und ihrer selbstständigen 

Lebensführung unterstützen würde, wie schon hier in Österreich. Er kann ihr in der Ehe aber 

auch einen entsprechenden Schutz bieten. Schon aus diesem Grund droht der BF2 auch kein 

Leben, welches im Wesentlichen auf die eigene Wohnung bzw. Unterkunft beschränkt wäre. 

Eine einschränkend – konservative – Familienbande ist weder am Neuansiedlungsort noch 

sonst erkennbar. 

Wenngleich auch die Umsetzung nach den festgestellten Länderinformationen nur zögerlich 

erfolgt (EWAV-Gesetz) und die Wirkung nur sehr eingeschränkt bleibt, ist es keinesfalls so, 

dass für Frauen in Mazar e Sharif überhaupt kein durchsetzbarer staatlicher Schutz ihrer 

Grundrechte bestehen würde. In diesem Zusammenhang wurde auch die EVAW-Kommission 

auf nationaler und lokaler Ebene und die EVAW-Strafverfolgungseinheiten eingerichtet. 

Auch wurden Schutzzentren für Frauen errichtet und die Rekrutierung von Frauen in der 

Polizei verstärkt. Mittlerweile existieren für Frauen 205 Spezialeinsatzeinheiten, die 

hauptsächlich von weiblichen Mitarbeiterinnen der afghanischen Nationalpolizei geleitet 

werden. Auch die sozialen Medien in Afghanistan haben Frauen und Mädchen neue 

Möglichkeiten eröffnet. So ist in diesen der Kampf afghanischer Frauen und Mädchen, aber 

auch Jungen, gegen geschlechtsspezifische und sexuelle Gewalt in allen Formen tiefgründig 

dokumentiert. Die afghanische Regierung hat sich zudem ausdrücklich der Ziele der Initiative 

der Vereinten Nationen zur Geschlechtergleichstellung „Planet 50-50 by 2030“ verpflichtet 

und zählt dabei auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft um sicherzustellen, 

dass weibliches Empowerment als stetiger Prozess gesehen wird. So soll auch die Beteiligung 

von Frauen in allen Regierungsangelegenheiten gesteigert werden und der Frauenanteil in 

den Regierungsinstitutionen im Rahmen des Projekts „Frauen in der Regierung“ auf 30% 

erhöht werden (s. Fact Finding Mission Bericht, S 25). 

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die BF2 mit ihrer Lebensweise die herrschenden 

sozialen Normen in Afghanistan nicht in einem Ausmaß verletzt, dass ihr bei einer Rückkehr 

(unter Beibehaltung des derzeitigen Lebensstils) eine Verfolgung iSd GFK drohen würde.  

Zu einer Verfolgungsgefahr wegen Minderjährigkeit (BF3 bis BF6)  

Dass es den BF3 bis BF6 in Afghanistan grundsätzlich nicht möglich wäre, künftig ein 

selbstständiges und eigenständiges Leben mit Schulausbildung und außerhäuslicher 
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Erwerbsarbeit sowie freier Lebensgestaltung (im Rahmen der islamischen Religion) zu 

führen, wurde damit auch im Hinblick auf die Berichtslage nicht dargetan. Der BF3 steht es 

offen, sofort in Mazar-e Sharif wieder die Schule zu besuchen. Für die minderjährigen 

Beschwerdeführer gibt es in der Stadt Mazar-e Sharif einen guten Zugang zu 

Bildungseinrichtungen. Soweit die festgestellten Länderinformationen darauf hinweisen, 

dass es Probleme bei der Erreichbarkeit derselben geben könnte, so kann davon 

ausgegangen werden, dass BF1 und BF2 in Anbetracht der festgestellten, persönlichen 

(wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen nach Rückkehr in der Lage sein werden, durch die 

entsprechende Auswahl der Schule wie auch der Unterkunft einen Schulbesuch – zunächst 

ohnedies nur für BF3 und BF4 – sicherzustellen. Aufgrund der überwiegenden Sozialisierung 

der BF3 in Afghanistan und dem in Relation dazu erst kurzen Aufenthalt in Österreich ist 

dieser eine Wiedereingliederung in die dortige Gesellschaft jedenfalls möglich. Zu 

berücksichtigen ist im Hinblick auf die minderjährigen Beschwerdeführer auch, dass im 

Rahmen der angebotenen Rückkehrunterstützung insbesondere auch 

Unterstützungsmaßnahmen für Kinder vorgesehen sind. In Anbetracht der festgestellten 

allgemeinen Gegebenheiten in Afghanistan sowie der Stadt Mazar-e Sharif im Besonderen 

und den festgestellten persönlichen Umständen der Beschwerdeführer kann gegenständlich 

davon ausgegangen werden, dass diese anfangs und auch während einer Übergangsphase 

zwar mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert sein werden, wieder Fuß zu fassen 

(insbesondere in Bezug auf die Erlangung einer Erwerbstätigkeit zunächst durch den BF1). 

Allerdings kann auch davon ausgegangen werden, dass die Voraussetzungen vorliegen, 

danach ein mit anderen in der Stadt Mazar-e Sharif lebenden Afghanen vergleichbares 

(„normales“) Leben ohne unbillige Härten bzw. mit einer mehr als bloß das 

Existenzminimum ermöglichenden Perspektive zu führen. Jedenfalls können die 

Beschwerdeführer durch die Inanspruchnahme der durch die IOM verfügbaren Rückkehrhilfe 

bzw. Rückkehrunterstützung jedenfalls nach unmittelbarer Rückkehr übergangsweise, 

insbesondere auch im Hinblick auf den Zugang zu einer Unterkunft, das Auslangen finden. 

Zudem können die Beschwerdeführer auf ein soziales, familiäres Netzwerk zurückgreifen.  

Zu prüfen bleibt, ob unter dem Aspekt der „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe“ iSd GFK (z.B. Gruppe der Kinder) eine asylrelevante Verfolgungsgefahr alleine 

aufgrund des Alters der minderjährigen Beschwerdeführer bzw. vor dem Hintergrund der 

Situation von Kindern in Afghanistan zu erwarten ist. 

Bei dem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Asylgrund der „Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe“ handelt es sich um einen Auffangtatbestand, der sich in 
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weiten Bereichen mit den Gründen „Rasse, Religion und Nationalität“ überschneidet, jedoch 

weiter gefasst ist als diese. 

Unter Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe wird eine – nicht sachlich 

gerechtfertigte – Repression verstanden, die nur Personen trifft, die sich durch ein 

gemeinsames soziales Merkmal auszeichnen, die also nicht verfolgt würden, wenn sie dieses 

Merkmal nicht hätten (vgl. dazu VwGH 20.10.1999, 99/01/0197). Nach herrschender 

Auffassung kann eine soziale Gruppe aber nicht ausschließlich dadurch definiert werden, 

dass sie Zielscheibe von Verfolgung ist (vgl. etwa die UNHCR-Richtlinie zum Internationalen 

Schutz: „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ vom 07.05.2002, S. 2; 

Feßl/Holzschuster, AslyG 2005, 107, James C. Hathaway/Michelle Foster, „Membership of a 

Particular Social Group“, International Journal of Refugee Law Vol. 15 No. 3 (Juli 2003), 479; 

Guy S. Goodwin-Gill/Jane McAdam, The Refugee in International Law3 (2007), 79 f). 

Art. 10 Abs. 1 lit. d der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004 über die 

Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 

benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Statusrichtlinie) umschreibt 

eine Gruppe insbesondere dann als eine bestimmte soziale Gruppe, wenn die Mitglieder 

dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen Hintergrund, der nicht verändert werden 

kann, gemein haben, oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die so 

bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende nicht gezwungen 

werden sollte, auf sie zu verzichten, und die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich 

abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig 

betrachtet wird. 

Die Annahme einer „sozialen Gruppe“, welcher die minderjährigen Beschwerdeführer als 

verfolgte Personen angehören könnten, scheidet jedoch im vorliegenden Fall aus: Mag es 

auch in Afghanistan häufig zu Kinderarbeit und Misshandlungen bis zu Missbrauch von 

Kindern und Jugendlichen kommen, würde die Annahme einer sozialen Gruppe aller 

minderjährigen Kinder in Afghanistan schon wegen der Disparität einer solchen Gruppe ohne 

zusätzliche Merkmale zu weit gehen. Dazu ist auch anzumerken, dass die Richtlinien des 

UNHCR zum Internationalen Schutz betreffend Asylanträge von Kindern zwar für die Zwecke 

dieser Richtlinie jede Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, als Kind 

definieren, jedoch immer wieder darauf hinweisen, dass unabhängig davon, dem 

tatsächlichen Reifegrad der betreffenden Person der Vorrang vor dieser Definition 

einzuräumen ist. Abgesehen davon ist aus der Berichtslage nicht ersichtlich, dass der 
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Umstand, minderjährig zu sein, alleine Verfolgungsmaßnahmen nach sich ziehen könnte. So 

trifft die minderjährigen Beschwerdeführer eine solche potentielle Verfolgungsgefahr 

jedenfalls nicht aufgrund eines besonderen Merkmals oder einer besonderen Eigenschaft 

oder eines Hintergrundes, der nicht verändert werden kann, und treffen die aufgezeigten 

Gefahren in Afghanistan auch nicht nur Minderjährige. Selbiges könnte beispielsweise auch 

auf junge Erwachsene ohne bestehenden Familienverband, Menschen mit Behinderung etc. 

zutreffen. 

Der Verfolgungsgrund zur Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe besteht dann, wenn die 

Verfolgung wegen bestehender Gruppenzugehörigkeit erfolgt, weshalb sich jene, die erst 

durch die Verfolgung zu einer sozialen Gruppe werden, nicht auf jenen Grund berufen 

können. Verfolgung aus diesem Konventionsgrund ist daher lediglich dann zu bejahen, wenn 

die Repression nur Personen trifft, die sich durch ein gemeinsames soziales Merkmal 

auszeichnen (d.h. sie würden nicht verfolgt, wenn sie dieses Merkmal nicht hätten) und sich 

die Anknüpfung an dieses Merkmal oder die auf dem Merkmal basierende konkrete Art der 

Unterscheidung nicht mit sachlichen Gründen rechtfertigen lässt, sondern illegitim erscheint 

(vgl. Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005 [2006], 105). 

Die für minderjährige Kinder potentiell bestehenden Gefahren treffen in Afghanistan aber, 

wie dargelegt, nicht nur Kinder bzw. Jugendliche, auch wenn diese – insbesondere bei 

Fehlen eines familiären Rückhalts – aufgrund ihrer Schutzlosigkeit leichtere Opfer sind, 

sondern durchaus auch andere Personengruppen. Es ist richtigerweise – auch angesichts der 

Berichtslage – davon auszugehen, dass ein erhöhtes Risiko besteht, dass alleinstehende 

Jugendliche und junge Männer Opfer von Kriminalität oder Zwangsrekrutierung werden. 

Diese Verfolgung trifft sie aber nicht, weil sie einer bestimmten sozialen Gruppe angehören, 

sondern weil sie den Verfolgern leichter zur Verfügung stehen und diesen weniger 

entgegenzusetzen haben. Es handelt sich nicht um eine Verfolgung aufgrund der Stellung als 

Kind bzw. Jugendlicher, sondern um die Heranziehung des jeweils Schwächsten für die Ziele 

der jeweiligen Verfolger. Dieser Aspekt begründet aber für sich genommen keine 

Asylrelevanz, sondern ist bei der Frage zu berücksichtigen, ob subsidiärer Schutz zu 

gewähren ist. 

In Bezug auf die in Betracht kommenden Risiken ist zudem wesentlich, dass von den 

Beschwerdeführern nicht dargelegt wurde, dass konkret ihnen die Verwirklichung eines 

solchen Risikos mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohe. Hinweise darauf, dass gerade 

die minderjährigen Beschwerdeführer aufgrund von Eigenschaften, die sie von anderen in 

Afghanistan aufhältigen Personen maßgeblich unterscheiden würden, besonders von jenen 
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Risiken betroffen wären, haben sich im Verfahren nicht ergeben. Vielmehr geht es um 

allgemein in Afghanistan mögliche Gefährdungspotentiale, die generell aufgrund der 

notorischen Situation im Herkunftsstaat vorhanden sind, sodass weitestgehend (d.h. nicht 

nur die Beschwerdeführer betreffend) eine entsprechende allenfalls eintretende Möglichkeit 

einer Verfolgung gegeben ist. 

Eine Verfolgungsgefahr ist jedoch nach Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nur dann 

anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die 

entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. Dass im Falle der minderjährigen 

Beschwerdeführer eine mehr als nur entfernte Möglichkeit einer Verfolgung bestünde, ist im 

Verfahren nicht hervorgekommen. 

Eine allgemeine systematische Verfolgung von minderjährigen Kindern kann auf Basis der 

Quellenlage nicht angenommen werden und wurde von den Beschwerdeführern auch nicht 

behauptet.  

Prekäre Lebensbedingungen wie etwa im Fall von verwaisten Kindern und Jugendlichen, die 

ohne Unterstützung in sklavenähnlichen Verhältnissen leben müssen, können im Fall der 

minderjährigen, im Familienverband lebenden Kinder im Falle ihrer Rückkehr nach 

Afghanistan ebenso wenig bejaht werden (vgl. etwa VwGH 09.07.2002, 2001/01/0281).  

Im Ergebnis begründet sohin die Minderjährigkeit der BF3 bis BF6 (in Verbindung mit der 

allgemein prekären Lage im Herkunftsstaat) mangels Anknüpfung an zumindest einen 

Konventionsgrund keine Asylrelevanz.  

Zusammenfassend wurde keine Verfolgung der Beschwerdeführer dargelegt bzw. glaubhaft 

gemacht, die auf einem der in Art. 1 A Z 2 GFK genannten Konventionsgründe – nämlich 

Verfolgung aufgrund der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung – beruht, zumal das Bestehen 

einer innerstaatlichen Fluchtalternative zu bejahen war. 

Das Verlassen des Herkunftsstaates aus persönlichen Gründen oder wegen der dort 

vorherrschenden prekären Lebensbedingungen stellt keine relevante Verfolgung im Sinne 

der GFK dar. Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation stellt nach 

ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes keinen hinreichenden Grund für eine 

Asylgewährung dar (vgl. etwa VwGH vom 14.3.1995, 94/20/0798; 17.6.1993, 92/01/1081). 

Überhaupt rechtfertigen wirtschaftliche Gründe nach Art. 1 Abschnitt A GFK grundsätzlich 

nicht die Ansehung als Flüchtling. Sie könnten nur dann relevant sein, wenn den 
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Beschwerdeführern der völlige Verlust ihrer Existenzgrundlage drohte (VwGH 28.6.2005, 

2002/01/0414). Auch Nachteile, die auf die in einem Staat allgemein vorherrschenden 

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen zurückzuführen sind, stellen 

für sich genommen keine Verfolgung im Sinne der GFK dar. Eine Asylrelevanz im Hinblick auf 

sonstige Gründe ist aus dem festgestellten Sachverhalt bzw. dem Vorbringen der 

Beschwerdeführer nicht ersichtlich: Während einer kriegerischen Situation als solches keine 

Asylrelevanz zukommt hätten die Beschwerdeführer bei Rückkehr in ihren Herkunftsstaat 

jedenfalls eine Existenzgrundlage 

Die Beschwerden gegen Spruchpunkt I. der angefochtenen Bescheide waren daher gemäß § 

3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 

Nichtzuerkennung des Status als subsidiär Schutzberechtigten: 

§ 8 Abs. 1 bis 3 AsylG 2005 lautet:  

„§ 8. (1) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat 

eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 

zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens 

oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist 

mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten 

nach § 7 zu verbinden. 

(3) Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht.“ 

§ 8 Abs. 1 AsylG 2005 bezieht sich direkt auf die EMRK. Gemäß § 8 Abs. 1 leg. cit. sind die 

Artikel 2 (Recht auf Leben) und 3 EMRK (Verbot der unmenschlichen Behandlung) sowie das 

Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe zu berücksichtigen. Diese Normen 

fragen im Gegensatz zu § 3 AsylG 2005 i.V.m. der GFK grundsätzlich nicht danach, aus 

welchen Gründen die Verfolgungsgefahren resultieren (ursachenunabhängiger 

Schutzbereich). Darin liegt im Wesentlichen auch der Unterschied zu der Entscheidung nach 
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§ 3 AsylG 2005 (die GFK schützt eben nur vor Verfolgung aus gewissen Gründen, z.B. aus 

religiösen, ethnischen, politischen usw.). Damit kann der nach den Gründen der Verfolgung 

grundsätzlich nicht fragende Schutzbereich des § 8 AsylG 2005 doch wesentlich weiter 

gehen, als der nur aus bestimmten Gründen greifende Schutzbereich der GFK bzw. § 3 leg. 

cit. (Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, 2016, § 8 AsylG 

2005, K7). 

Zu klären ist, ob im Falle der Rückführung des Fremden in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK 

(Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die 

Abschaffung der Todesstrafe oder das Protokoll Nr. 13 zur EMRK über die vollständige 

Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden würde.  

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von 

seinem Antrag erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest 

gebilligten oder infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht 

abwendbaren und in den Schutzbereich des Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle 

Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention fallenden Bedrohung glaubhaft zu machen, wobei diese 

aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 

entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 

02.08.2000, 98/21/0461, zu § 57 FrG 1997; auch VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011). 

Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in 

der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von 

Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214). 

Bei der Beurteilung betreffend die Zuerkennung von subsidiärem Schutz nach § 8 AsylG ist 

im Einzelfall zu prüfen, ob einer Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale 

Gefahr einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung droht. Es bedarf einer 

ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des 

Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. 

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in 

der die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige 

Gründe für die Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben 

oder Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn 

diese Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu 

wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines 

solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr 

extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in 
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der betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können aber besondere 

in der persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände 

(Gefährdungsmomente) dazu führen, dass gerade bei ihr oder ihm ein – im Vergleich zur 

Bevölkerung des Herkunftsstaates im Allgemeinen – höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 

oder 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit befürchten zu müssen. In diesem Fall kann 

das reale Risiko der Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder eine ernsthafte Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit einer Person infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bereits in der Kombination der prekären 

Sicherheitslage und der besonderen Gefährdungsmomente für die einzelne Person 

begründet liegen. Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch 

dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine 

Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen 

auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Eine solche Situation ist nur unter 

exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es 

zur Begründung einer drohenden Verletzung der erwähnten Bestimmung notwendig, 

detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen. Diese 

Darlegung obliegt grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person. Diese hat durch 

geeignete Beweise gewichtige Gründe für eine Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass 

ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK 

widersprechende Behandlung drohen würde. Die allgemeine Situation in Afghanistan ist 

nämlich nicht so gelagert, dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers dorthin eine 

ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (VwGH 

25.04.2017, Ra 2016/01/0307, m.w.N. und Hinweisen insbesondere auch auf 

Rechtsprechung des EuGHs sowie des EGMR). Auch in jüngeren Erkenntnissen hat der 

Verwaltungsgerichtshof an den Leitlinien dieser Rechtsprechung festgehalten (vgl. dazu etwa 

VwGH 19.06.2017, Ra 2017/19/0095; 20.09.2017, Ra 2017/19/0205, Ra 2017/19/0190 und 

Ra 2016/19/0209; 18.10.2017, Ra 2017/19/0420; 05.12.2017, Ra 2017/01/0236). 

Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung bereits 

erkannt, dass eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche 

sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als 

innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht 

ausreicht, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen. Mit Bezug auf die 

Verhältnisse in Afghanistan wurde ausgeführt, es könne zutreffen, dass ein alleinstehender 
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Rückkehrer ohne familiären Rückhalt und ohne finanzielle Unterstützung in der afghanischen 

Hauptstadt Kabul (anfangs) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es 

sich aber um einen jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung 

verfüge, handle, sei - auf der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat - nicht zu erkennen, dass eine Neuansiedlung in Kabul nicht zugemutet 

werden könne.  

Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des 

Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19. April 2016, denen 

zufolge es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter ohne 

spezifische Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in urbaner 

Umgebung zu leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118).  

In den aktuellen Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 30.08.2018 äußert UNHCR angesichts der gegenwärtigen Sicherheitslage 

sowie der menschenrechtlichen und humanitären Situation in Kabul die Auffassung, dass 

eine interne Flucht- und Neuansiedlungsalternative in dieser Stadt "generell" nicht zur 

Verfügung stehe (arg. S. 114: "UNHCR considers that given the current security, human 

rights and humanitarian situation in Kabul, an Internal Flight or Relocation Alternative 

(IFA/IRA) is generally not available in the city.").  

UNHCR änderte damit in Relation zu den Richtlinien vom 19.04.2016 seine Schlussfolgerung 

zur Relevanz und Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative in der Stadt Kabul, 

dies auf Basis der (sofern nichts anderes angegeben) dem UNHCR am 31.05.2018 bekannten 

Informationen.  

Nach den aktuellen Richtlinien vom 30.08.2018 ist UNHCR außerdem vor dem näher 

dargestellten Hintergrund der Ansicht, dass eine vorgeschlagene  innerstaatliche  Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur sinnvoll möglich (und zumutbar) ist, wenn die Person Zugang 

zu Unterkünften, grundlegenden Dienstleistungen, wie Sanitärversorgung, 

Gesundheitsversorgung und Bildung sowie Möglichkeiten für den Lebensunterhalt oder 

nachgewiesene und nachhaltige Unterstützung für den Zugang zu einem angemessenen 

Lebensstandard hat. Darüber hinaus hält UNHCR eine innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur für zumutbar, wenn die Person Zugang zu einem 

Unterstützungsnetzwerk von Mitgliedern ihrer (erweiterten) Familie oder Mitgliedern ihrer 

größeren ethnischen Gemeinschaft in der Gegend der potenziellen Umsiedlung hat, die 
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beurteilt wurden, bereit und in der Lage zu sein, dem Antragsteller in der Praxis echte 

Unterstützung zu leisten.  

Das europäische Asyl- Unterstützungsbüro EASO geht in seiner Country Guidance: 

Afghanistan, Juni 2018 generell davon aus, dass in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e 

Sharif interne Schutzalternativen für "Single able-bodied adult men" als zumutbar angesehen 

werden können, auch wenn der Antragsteller in der jeweiligen Region kein unterstützendes 

Netzwerk hat. Obwohl die Situation in Bezug auf die Ansiedlung in den drei Städten mit 

gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, kann, so der Leitfaden, dennoch der Schluss 

gezogen werden, dass diese Antragsteller ihren Lebensunterhalt, Unterkunft und Hygiene 

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ihre individuellen Umstände keine zusätzlichen 

Vulnerabilitäten darstellen, gewährleisten können.  

Auch der Verfassungsgerichtshof hat in einem Erkenntnis vom 12. Dezember 2017, E 

2068/2017, ausgesprochen, dass einem gesunden Asylwerber im erwerbsfähigen Alter, der 

eine der Landessprachen Afghanistans beherrsche, mit den kulturellen Gepflogenheiten 

seines Herkunftsstaates vertraut sei und die Möglichkeit habe, sich durch 

Gelegenheitstätigkeiten eine Existenzgrundlage zu sichern, die Inanspruchnahme einer 

innerstaatlichen  Fluchtalternative  in Kabul zugemutet werden könne, und zwar selbst dann, 

wenn er - wie im entschiedenen Fall - nicht in Afghanistan geboren worden sei, dort nie 

gelebt und keine Angehörigen in Afghanistan habe, sondern im Iran aufgewachsen und dort 

in die Schule gegangen sei.  

Dem ist lediglich hinzuzufügen, dass bei dieser Sichtweise dem Kriterium der "Zumutbarkeit" 

neben jenem der Gewährleistung von Schutz vor Verhältnissen, die Art. 3 EMRK 

widersprechen, durchaus Raum gelassen wird.  

Um von einer zumutbaren innerstaatlichen Fluchtalternative sprechen zu können, reicht es 

nicht aus, dem Asylwerber entgegen zu halten, dass er in diesem Gebiet keine Folter oder 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erwarten hat. Es muss ihm vielmehr - im 

Sinne des bisher Gesagten - möglich sein, im Gebiet der innerstaatlichen Fluchtalternative 

nach allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne 

unbillige Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute führen können. Zuletzt hat der 

Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 23.01.2018, Ra 2018/18/0001, 

ausgesprochen, dass mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden 

können muss, dass der Asylwerber in dem als innerstaatliche Fluchtalternative geprüften 

Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter Verfolgung und vor Bedingungen, die nach § 8 
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Abs. 1 AsylG 2005 die Gewährung von subsidiärem Schutz rechtfertigen würden, findet. Sind 

diese Voraussetzungen zu bejahen, so wird dem Asylwerber unter dem Aspekt der Sicherheit 

regelmäßig auch die Inanspruchnahme der innerstaatlichen Fluchtalternative zuzumuten 

sein. In diesem Erkenntnis hat der Verwaltungsgerichtshof insbesondere unter Hinweis auf 

die Richtlinien des UNHCR zum internationalen Schutz Nr. 4 sowie der Statusrichtlinie auch 

festgehalten, dass die Frage der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative 

danach zu beurteilen ist, ob der in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von 

ernsthaften Schäden bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des Herkunftsstaates ein 

„relativ normales Leben“ ohne unangemessene Härte führen kann. 

Vor diesem Hintergrund ist für den vorliegenden Fall folgendes festzuhalten: 

Die Beschwerdeführer stammen aus der Provinz XXXX . Aufgrund der zugrundeliegenden 

Länderfeststellungen ist in Anbetracht der Sicherheitslage in dieser Provinz im 

Entscheidungszeitpunkt davon auszugehen, dass auf ein – reales – Risiko einer möglichen 

Verletzung von Art. 3 EMRK zu schließen ist, zählt  XXXX doch zu den relativ volatilen 

Provinzen des Landes. 

Nach den Ergebnissen des Verfahrens vor der belangten Behörde und der Verhandlung vor 

dem Bundesverwaltungsgericht muss - wie bereits oben ausgeführt - davon ausgegangen 

werden, dass die Beschwerdeführer weder aus "wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung" 

aus einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Asylgründen ihr Heimatland 

verlassen haben, noch dass sie im Falle ihrer Rückkehr einer "realen Gefahr" iSd Art. 2 oder 3 

EMRK ausgesetzt wären, die subsidiären Schutz notwendig machen würde. 

Die Beschwerdeführer können nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes – unter 

Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten Kriterien für das Bestehen einer internen 

Schutzalternative für Afghanistan sowie unter Berücksichtigung der oben angeführten 

Länderberichte in Zusammenschau mit den persönlichen Umständen – aus folgenden 

Gründen in zumutbarer Weise auf die Übersiedlung in andere Landesteile Afghanistans, 

konkret in die Stadt Mazar-e Sharif verwiesen werden. 

Laut den oben auszugsweise wiedergegebenen Richtlinien des UNHCR müssen die 

schlechten Lebensbedingungen sowie die prekäre Menschenrechtslage von intern 

vertriebenen afghanischen Staatsangehörigen bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative berücksichtigt werden, wobei angesichts des 

Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Gefüges der Gesellschaft auf Grund 

jahrzehntelang währender Kriege, massiver Flüchtlingsströme und interner Vertreibung 
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hierfür jeweils eine Einzelfallprüfung notwendig ist (zur Indizwirkung von UNHCR-Richtlinien 

vgl. u.a. VwGH 10.12.2014, Ra 2014/18/0103). 

Wie festgestellt, leiden die Beschwerdeführer an keiner lebensbedrohlichen Erkrankung, der 

BF1 und die BF2 sind im erwerbsfähigen Alter. Dadurch, dass die Beschwerdeführer in einer 

afghanischen Familie in Afghanistan aufwuchsen und im Familienverband sozialisiert 

wurden, sind sie mit den kulturellen Gepflogenheiten des Herkunftsstaates vertraut. Im 

Hinblick auf die derzeit bestehende Pandemie (Corona-Virus) fallen die Beschwerdeführer 

aufgrund ihres Alters und ihres Gesundheitszustands nicht unter eine Risikogruppe. Ein bei 

einer Überstellung der Beschwerdeführer nach Afghanistan vorliegendes „real risk“ einer 

Verletzung des Art. 3 EMRK ist somit auch hierzu nicht erkennbar. 

Der BF1 und die BF2 hätten aufgrund ihrer Arbeitsfähigkeit bei entsprechendem 

Arbeitswillen die Möglichkeit, sich beispielsweise mit Hilfstätigkeiten eine Existenzgrundlage 

zu sichern und so auch das Familieneinkommen sicherzustellen. Auch können die 

Beschwerdeführer durch die Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe zumindest 

übergangsweise in Mazar-e Sharif das Auslangen finden. Deshalb ist auch nicht zu 

befürchten, dass sie bereits unmittelbar nach der Rückkehr in eine existenzbedrohende bzw. 

wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnten. Es gibt keine hinreichenden Anhaltspunkte 

dafür, dass die Beschwerdeführer in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (z.B. 

Nahrung, Unterkunft) einer ausweglosen bzw. existenzbedrohenden Situation ausgesetzt 

wären. 

Unter Berücksichtigung der Länderberichte und der persönlichen Situation der 

Beschwerdeführer ist in einer Gesamtbetrachtung nicht zu erkennen, dass sie im Fall der 

Abschiebung nach Afghanistan und einer Ansiedlung in der Stadt Mazar-e Sharif in eine 

ausweglose Lebenssituation geraten und real Gefahr laufen würden, eine Verletzung der 

durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention geschützten Rechte zu erleiden. Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt im 

konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass den Beschwerdeführer eine Ansiedlung in der Stadt 

Mazar-e Sharif möglich und auch zumutbar ist. 

Wie festgestellt, gilt die Stadt Mazar-e Sharif als eine Art „Vorzeigeprojekt“ Afghanistans. Die 

Stadt Mazar-e Sharif steht nach den Länderfeststellungen jedenfalls als unter Kontrolle der 

afghanischen Regierung. Auch ergibt sich daraus nicht, dass dort von einem aktiven Konflikt 

zwischen der Regierung bzw. deren Kräften und regierungsfeindlichen Kräften auszugehen 

wäre. Grundsätzlich zählt die Provinz Balkh zu den ruhigen Provinzen Nordafghanistans mit 
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im Jahr 2017 neun zivilen Opfern auf 100.000 Einwohnern. Allerdings übersieht das 

erkennende Gericht nicht, dass es auch in der Stadt Mazar-e Sharif wiederkehrend zu 

sicherheitsrelevanten Vorfällen kommt. Aus dem erwähnten Berichtsmaterial geht hervor, 

dass Terroranschläge bzw. sonstige sicherheitsrelevante Vorfälle durch regierungsfeindliche 

Gruppierungen, insbesondere auf Einrichtungen mit Symbolcharakter („high-profile“-Ziele) 

wie insbesondere Regierungseinrichtungen oder Armeestützpunkte, in der Stadt Mazar-e 

Sharif nicht auszuschließen sind und in unregelmäßigen Abständen auch stattfinden. Jedoch 

begründet aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts allein der Umstand, dass an diesen 

Orten ein Vorfall ausgelöst durch regierungsfeindliche Gruppierungen erfolgen könnte, bei 

der derzeitigen Gefahrenlage für die Beschwerdeführer noch keine stichhaltigen Gründe für 

ein reales Risiko der Verletzung ihrer durch Art. 2 oder 3 EMRK garantierten Rechte bzw. 

liegt deshalb noch keine ernsthafte Bedrohung ihres Lebens oder ihrer Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen Konflikts vor (dazu VwGH 

25.04.2017, 2017/01/0016, m.w.N.): Die in Mazar-e Sharif verzeichneten Anschläge 

ereigneten sich hauptsächlich im Nahebereich der dargestellten „high-profile“-Ziele. Diese 

Gefährdungsquellen sind jedoch in reinen Wohngebieten und auch bei Berücksichtigung 

bestimmter, üblicherweise zu erwartender Bewegungen der Beschwerdeführer nach deren 

Neuansiedlung (insbesondere der Weg zu Orten des Einkaufs von Gegenständen des 

täglichen Bedarfs, zu [möglichen, zukünftigen] Arbeitsstätten oder medizinischen 

Einrichtungen) nicht in einem solchen Ausmaß anzunehmen, dass von einem bereits 

erreichten Gewaltausmaß, wonach es geradezu wahrscheinlich wäre, dass auch die 

Beschwerdeführer tatsächlich und durch ihre bloße Anwesenheit in der Stadt Mazar-e Sharif 

Opfer eines Gewaltaktes werden würde, gesprochen werden muss. Dies insbesondere, wenn 

man dabei die Häufigkeit der dargestellten Anschläge dem Gesamtgebiet und der gesamten 

Einwohnerzahl von Mazar-e Sharif (rund 500.000) gegenüberstellt. Auch EASO geht (vgl. 

dazu EASO-Länderleitfaden Afghanistan, S. 99) vor dem Hintergrund von Art. 8 

Statusrichtlinie grundsätzlich davon aus, dass das Ausmaß der willkürlichen Gewalt in Mazar-

e Sharif nicht ein so hohes Niveau erreicht, dass ernsthafte Gründe für die Annahme 

vorliegen, dass ein Zivilist allein aufgrund seiner Anwesenheit dort einem tatsächlichen 

Risiko eines schweren Schadens ausgesetzt wäre.  

Die Beschwerdeführer könnten Mazar-e Sharif über den Luftweg aufgrund des vorhandenen, 

internationalen Flughafens praktikabel, sicher und legal erreichen. Im gegenständlichen Fall 

ist festzuhalten, dass den Beschwerdeführern im Falle der Rückkehr nach Afghanistan die 

Möglichkeit offensteht, auf dem Luftweg von Kabul nach Mazar-e Sharif zu gelangen, auch 

wenn diese Art der Reise mit höheren Kosten als die Anreise auf dem Landweg verbunden 
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ist. Wie sich aus den Länderberichten ergibt, stehen in der Hauptstadt Kabul mehrere 

Transportmöglichkeiten in andere Gebiete Afghanistans zur Verfügung. Die Entfernung 

zwischen Kabul und Mazar-e Sharif beträgt auf dem Landweg ca. 425 km (Wegzeit ca. 6 bis 7 

Stunden). Mit dem Flugzeug ist Mazar-e Sharif via Kabul auf sicherem Wege zu erreichen. 

Auch Herat (Bevölkerungszahl 1.928.327) - eine der größten Provinzen Afghanistans - mit der 

Provinzhauptstadt Herat City (Bevölkerungszahl 477.452) wird laut Länderberichten als eine 

der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in abgelegenen 

Distrikten der Provinz aktiv. Es kann den B Beschwerdeführern unter Berücksichtigung der 

bereits dargelegten persönlichen Verhältnisse durchaus zugemutet werden, die Kosten für 

diesen Flug aus Eigenem aufzubringen. Die obige Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt 

im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass den Beschwerdeführern auch eine Ansiedlung in der 

Stadt Herat möglich und auch zumutbar ist. 

Für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 

Herkunftsstaat Afghanistan reicht es auch nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte 

Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen, sondern es müssen vom 

Betroffenen auch individuelle Umstände glaubhaft gemacht werden, die im Fall der 

Rückkehr nach Afghanistan eine reale Gefahr der Verletzung des Art. 3 EMRK für maßgeblich 

wahrscheinlich erscheinen lassen. Solche Umstände konnten die BF im Verfahren jedoch 

nicht glaubhaft machen. Unter diesen Gesichtspunkten kann davon ausgegangen werden, 

dass sie auch nach einer Rückkehr nach Herat in der Lage sein werden, sich den 

Lebensunterhalt zu sichern. 

Unabhängig vom individuellen Vorbringen der Beschwerdeführer sind keine 

außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen, die sie im Fall einer 

Rückkehr nach Afghanistan drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis im Sinne von 

Art 3 EMRK iVm § 8 AsylG darstellen könnten, wie etwa eine dramatische Versorgungslage 

(z.B. Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des 

Lebens (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v. United 

Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, 

Beschwerde Nr. 133699/03). Für die Zuerkennung des Status eines subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan reicht es nicht aus, sich 

bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu 

berufen, sondern es müssen von dem Betroffenen auch individuelle Umstände glaubhaft 

gemacht werden bzw. detailliert und konkret dargelegt werden, warum solche 
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exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.05.2016; Ra 2016/19/0036; 08.09.2016, 

Zl. Ra 2016/20/0063). 

Die Beschwerdeführer haben das Vorliegen einer existenz- oder gar lebensbedrohenden 

Erkrankung nicht dargelegt.  

Ausgehend davon, ist mit Blick auf die persönliche Situation der Beschwerdeführer nicht zu 

erkennen, dass sie im Fall der Abschiebung nach Afghanistan in eine ausweglose 

Lebenssituation geraten und reale Gefahr laufen würden, eine Verletzung seiner durch Art. 2 

EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 

geschützten Rechte zu erleiden. 

Zu den minderjährigen BF3 bis BF6: 

Bei den Beschwerdeführern handelt es sich um eine Familie mit vier minderjährigen Kindern. 

Diese ist im Hinblick auf die Definition nach Art. 21 der EU-Richtlinie 2013/33/EU als 

„besonders vulnerabel“ anzusehen. Dies wiederum verlangt – auch bei Kindern, welche mit 

ihren Eltern leben – nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs und des 

Verwaltungsgerichtshofs eine konkrete Auseinandersetzung damit, welche 

Rückkehrsituation die Beschwerdeführer am angenommenen Rückkehrort vorfinden, 

insbesondere unter Berücksichtigung der dort herrschenden Sicherheitslage und 

Bewegungsfreiheit (vgl. VwGH 21.03.2018, Ra 2017/18/0474-0479 sowie VfGH 11.10.2017, E 

1803-1805/2017, Pkt. 2.2 unter Hinweis insbesondere auf Art. 24 Abs. 2 GRC, Art. I des 

Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von Kindern und das Urteil des EuGH vom 

06.06.2013, Rs. C- 648/11, MA u.a.). Dementsprechend hat auch der Verfassungsgerichtshof 

wiederholt hervorgehoben, welche Bedeutung die Länderfeststellungen im Hinblick auf 

Minderjährige haben (vgl. zB VfGH 9.6.2017, E 484/2017 ua.; 11.10.2017, E 1803/2017 ua.; 

25.9.2018, E 1463/2018 ua.; 26.2.2019, E 3837/2018 ua.; 13.3.2019, E 1480/2018 ua.; 

26.6.2019, E 2838/2018 ua.; 26.6.2019, E 5061/2018 ua.; 26.6.2019, 1846/2019 ua.) (vgl 

VfGH E 1138/2019-16 vom 23.09.2019).  

Vor dem Hintergrund des aktuellen Bilds zum Muster sicherheitsrelevanter Vorfälle bzw. der 

Sicherheitslage als solches von Mai 2018 (EASO-Sicherheitsupdate Mai 2018) geht EASO 

davon aus, dass die Provinz Balkh insgesamt – und dies bedeutet auch einschließlich der 

Stadt Mazar-e Sharif – als Gebiet anzusehen ist, in dem wahllose Gewalt auf einem – etwa 

verglichen zur Provinz Kabul bzw. auch der Stadt Kabul – so niedrigen Niveau stattfindet, 

dass im Allgemeinen kein echtes Risiko für einen Zivilisten besteht, persönlich von wahlloser 

Gewalt im Sinne von Art. 15 lit. c Statusrichtlinie betroffen zu sein. Allerdings müssten 
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immer einzelne Elemente berücksichtigt werden, weil sie den Antragsteller in 

risikoerhöhende Situationen bringen können. Zivilpersonen, denen es an der Fähigkeit 

mangelt, eine Situation richtig einzuschätzen könnten sich daher Risiken im Zusammenhang 

mit willkürlicher Gewalt aussetzen (z.B. Kinder - je nach Umgebung, familiärem Hintergrund, 

Eltern oder Erziehungsberechtigten und Reifegrad; geistig Behinderte, s. EASO-

Länderleitfaden, S. 24 und 25). 

Der UNHCR weist i.d.Z. – wie EASO vor dem Hintergrund der Berichte von EASO zur 

Sicherheitslage bzw. dem aus diesem zu entnehmenden Muster aus Mai 2018 – darauf hin, 

dass nur wenige Städte in Afghanistan von Angriffen durch regierungsfeindliche 

Gruppierungen verschont bleiben, denen es auf zivile Opfer ankommt („seek to make 

civilian victims“). Er stellt auch fest, dass gerade Zivilisten an den täglichen wirtschaftlichen 

und sozialen Aktivitäten in städtischen Gebieten teilnehmen, die der Gefahr ausgesetzt sind, 

Opfer solcher Gewalt zu werden. Zu diesen Aktivitäten gehören Reisen zu und von einem 

Arbeitsplatz, Reisen zu Krankenhäusern und Kliniken oder Reisen zur Schule, 

Lebensunterhaltsaktivitäten, die in den Straßen der Stadt stattfinden, wie Straßenverkauf, 

sowie das Gehen zu Märkten, Moscheen und anderen Orten, an denen sich Menschen 

treffen (UNHCR-Richtlinien S. 110 f und insbesondere FN 678). Vor der Berichtslage des 

EASO zur Sicherheitssituation sieht der UNHCR bei der Relevanzprüfung einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative für die Stadt Kabul ein Risiko für Zivilisten bei ihren 

täglichen Verrichtungen Opfer der allgemeinen Gewalt („generalized violence“) zu werden 

(vgl. UNHCR-Richtlinien, FN 688).  

Gegenständlich wird für die mj. Beschwerdeführer – grundsätzlich sowohl vom UNHCR wie 

auch EASO erkennbar anders als Kabul bewertete – Stadt Mazar-e Sharif als Rückkehrort 

angenommen. Sie kehren dorthin in einem funktionierenden Verband mit ihren 

fürsorglichen Eltern zurück und ist davon auszugehen, dass die Eltern ihre Kinder vor 

Gefahrenquellen entsprechend schützen werden (Gefahr von zB Landminen). Auch sonst ist 

der aus den Länderfeststellungen folgenden Sicherheitssituation in der Provinz Balkh nicht 

zu entnehmen, dass der Faktor Minderjährigkeit zu einer Gefährdungsverdichtung in der 

Person der BF3 bis BF6 führen könnte.  

Das EASO hält eine innerstaatliche Fluchtalternative dann nicht für zumutbar (EASO-

Länderleitfaden Afghanistan, S. 108), wenn es der Familie an ausreichenden finanziellen 

Mitteln („sufficient financial means“) oder einem Unterstützungsnetz im jeweiligen Teil 

Afghanistans fehlt. Bei der Bewertung des Sicherheitskriteriums für ein potenzielles IPA 

sollte auch die Situation von Kindern berücksichtigt werden. Zu schließen ist bei 
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gemeinsamer Betrachtung der mit – wie zuvor dargestellt – Indizwirkung ausgestatteten 

Richtlinien des UNHCR und des EASO, dass bei Fehlen eines familiären Netzwerks vor Ort, 

d.h. am angenommen Neuansiedlungsort, also hier in der Stadt Mazar-e Sharif, jedenfalls 

(d.h. wechselseitig kompensierend) – und insbesondere auch ausreichende – finanzielle 

Mittel vorhanden sein müssen, um bei Familien mit Kindern eine innerstaatliche 

Fluchtalternative zumutbar erscheinen zu lassen. 

Die Lebensgrundlage der minderjährigen Beschwerdeführer ist bei einer Rückkehr im 

Familienverband durch die Erwerbsfähigkeit des BF1 abgesichert. Er verfügt über 

Arbeitserfahrung in verschiedenen Bereichen (Landwirtschaft, Baugewerbe, 

Getreidehandel). Zudem bestünde – wie oben angeführt - die Möglichkeit, dass der BF1 die 

vorhandenen Familienbesitztümer – allenfalls im Wege von Mittelsmännern – veräußert. 

Die primäre Versorgung der Familie erscheint daher jedenfalls gesichert. Aus diesen 

Gründen ist auch nicht zu befürchten, dass die BF3 bis BF6 bereits unmittelbar nach ihrer 

Rückkehr und noch bevor ihr Vater in der Lage wäre, selbst für den Unterhalt zu sorgen, in 

eine existenzbedrohende bzw. wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnten. Dabei ist 

den getroffenen Feststellungen zu entnehmen, dass im Rahmen der angebotenen 

Rückkehrunterstützung auch entsprechend Wohnraum für die erste Zeit organisiert werden 

könnte. In der Stadt Mazar-e Sharif stehen nach den Länderinformationen ausreichend 

Unterkünfte, einschließlich Apartments mit mehreren Zimmern zur Aufnahme einer 

mehrköpfigen Familie zur Verfügung, dabei auch – wenngleich nicht in der Mehrheit – 

solche über dem Standard als „Slum“ (s. EASO-Länderleitfaden, S. 104 unter Verweis auf die 

aktuelle Berichtslage dieser Einrichtung). Eine grundlegende Infrastruktur und der Zugang 

zu grundlegender Versorgung, einschließlich zu sanitärer Infrastruktur, sind in der Stadt 

Mazar-e Sharif gegeben, welche nach der festgestellten Berichtslage als eines der größten 

Handels- und Finanzzentren Afghanistans gilt. Die grundsätzliche Versorgung mit Gütern 

wird nach den getroffenen, auf aktuellen Berichten beruhenden Feststellungen – s. dazu 

auch die Hinweise des UNHCR auf S. 111 - auch nicht durch eine derzeit auch die Provinz 

Balkh betreffende Trockenperiode (Dürre) beeinträchtigt. Dies ist auch der aktuellen 

Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zur „Lage in Herat-Stadt und Mazar-e-

Sharif aufgrund anhaltender Dürre“ vom 13.09.2018 zu entnehmen. 

In Anbetracht dieser Umstände ist auch nicht zu befürchten, dass die mj. Beschwerdeführer 

von der Notwendigkeit einer eigenen Erwerbstätigkeit im Sinne von Kinderarbeit betroffen 

sein würden. Es bestehen insgesamt keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die 

minderjährigen BF aufgrund der unter dem Aspekt der Minderjährigkeit zu beurteilenden 

Faktoren bei einer Rückkehr einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung 
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ausgesetzt sind. Auch steht es ihnen – in Anbetracht der Länderfeststellungen - offen, in 

Mazar-e-Sharif oder Herat, die Schule zu besuchen.  

Zusammengefasst ist es den Beschwerdeführern aufgrund der dargelegten Umstände daher 

möglich, sich in Afghanistan eine Existenz aufzubauen und diese zu sichern. Wie oben 

ausgeführt, gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass die Beschwerdeführer in 

Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, Unterkunft) einer 

lebensbedrohenden Situation ausgesetzt sind.     

Das Vorliegen akuter und schwerwiegender Erkrankungen, welche im Falle einer Rückkehr 

in den Herkunftsstaat allenfalls zu einer Überschreitung der hohen Eingriffsschwelle des Art. 

3 EMRK führen könnten, ist bei keinem der Beschwerdeführer gegeben.   

Es ist den Beschwerdeführern somit nicht gelungen, den mit Blick auf die Rechtsprechung 

des VwGH erforderlichen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens von in der Person gelegenen, 

exzeptionellen Umstände im Hinblick auf eine drohende Verletzung von Art. 3 EMRK durch 

ihre Rückführung in den Herkunftsstaat zu erbringen (vgl. dazu VwGH 25.04.2017, Ra 

2017/01/0016) 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. der angefochtenen Bescheide war daher vor diesem 

Hintergrund gem. § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen.   

Zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung und Festlegung einer Frist für die freiwillige 

Ausreise 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit 

einer Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 

Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und in den Fällen der Z 1 und 3 

bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird.   

Vorerst wird festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels 

gemäß § 57 AsylG 2005 nicht vorliegen, weil der Aufenthalt des Beschwerdeführers weder 

seit mindestens einem Jahr gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG geduldet ist, noch zur 

Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen notwendig ist noch der Beschwerdeführer Opfer von Gewalt 

iSd § 57 Abs. 1 Z 3 AsylG wurde.   
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Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 AsylG 2005 ist, dass dies 

zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG iSd Art. 8 

EMRK geboten ist.   

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG) idgF lautet:  

„§ 9 (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot 

gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der 

Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend 

geboten ist.  

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 

berücksichtigen:  

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des 

Fremden rechtswidrig war,  

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens,  

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens,  

4. der Grad der Integration,  

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden,  

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit,  

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 

Einwanderungsrechts,  

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich 

die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren,  

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren 

überlangen Verzögerungen begründet ist.  

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die 

Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die 

ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem 

Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im 

Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein unionsrechtliches 

Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§ 45 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl.I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre."   
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Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der 

Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit 

dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung 

von strafbaren Handlungen, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz 

der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.   

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinn des Art. 8 

EMRK vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

für Menschenrechte, des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes 

jeweils von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine 

Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere 

verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 

Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die 

Lebenssituation des Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die 

nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung.   

Bei dieser Interessenabwägung sind zu berücksichtigen die Aufenthaltsdauer, das 

tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des 

Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu 

Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der 

Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen 

Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche 

Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen 

Ordnung, die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem 

sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, die näheren 

Umstände der Zumutbarkeit der Übersiedlung des Partners in das Heimatland des 

Beschwerdeführers sowie die Frage, inwieweit die Dauer des Asylverfahrens dem 

Beschwerdeführer anzulasten ist (EGMR 12.01.2010, 47486/06, A. W. Khan, RN 39; 

24.11.2009, 1820/08, Omojudi, RN 41; VfGH 07.10.2010, B 950/10; 01.07.2009, U 992/08 

und U 1104/08; 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 17.12.2007, 

2006/01/0216 bis 0219).  

Die Beschwerdeführer haben abseits ihrer familiären Bindungen untereinander keine 

familiären Anknüpfungspunkte in Österreich. 
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Vom Prüfungsumfang des Begriffes des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK ist nicht nur die 

Kernfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern umfasst, sondern zB auch Beziehungen 

zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen 

Eltern und erwachsenen Kindern (etwa EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 

Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt. 

Es kann nämlich nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen Personen, 

welche miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben 

iSd Art. 8 EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von der 

konkreten Lebenssituation abhängig. Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK setzt 

daher neben der Verwandtschaft auch andere, engere Bindungen voraus; die Beziehungen 

müssen eine gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf abzustellen, ob die 

betreffenden Personen zusammengelebt haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob 

sie (finanziell) voneinander abhängig sind (vgl. etwa VwGH 26.01.2006, 2002/20/0423; 

08.06.2006, 2003/01/0600; 26.01.2006, 2002/20/0235, worin der Verwaltungsgerichtshof 

feststellte, dass das Familienleben zwischen Eltern und minderjährigen Kindern nicht 

automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit beendet wird, wenn das Kind weiter bei den 

Eltern lebt). 

Durch die gemeinsame Ausweisung bzw. Rückkehrentscheidung betreffend eine Familie wird 

nicht in das Familienleben der Fremden eingegriffen (VwGH 18.3.2010, 2010/22/0013; 

19.09.2012, 2012/22/0143; 19.12.2012, 2012/22/0221; vgl. EGMR 9.10.2003, Fall Slivenko, NL 

2003, 263). Ein schützenswertes Familienleben der Beschwerdeführer im Bundesgebiet im 

oben dargestellten Sinn liegt aufgrund der gegenüber allen Familienmitglieder erlassenen 

Rückkehrentscheidungen nicht vor. 

Die Ausweisung bildet daher keinen unzulässigen Eingriff in das Recht der Beschwerdeführer 

auf Schutz des Familienlebens. Die aufenthaltsbeendende Maßnahme könnte daher 

allenfalls in das Privatleben der BF eingreifen.  

Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 

wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, 

zu verstehen (vgl. Sisojeva ua gg. Lettland, EuGRZ 2006, 554). In diesem Zusammenhang 

komme dem Grad der sozialen Integration des Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu. Bei 

der Beurteilung der Frage, ob die BF in Österreich über ein schützenswertes Privatleben 

verfügen, spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da - abseits familiärer 

Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen Jahren im 

Aufenthaltsstaat anzunehmen ist.   
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Der VwGH geht bei einem dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen von einer eher 

kürzeren Aufenthaltsdauer aus (vgl. Chvosta, ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf VwGH 

8.3.2005, 2004/18/0354; 27.3.2007, 2005/21/0378), und stellt im Erkenntnis vom 

26.6.2007, 2007/10/0479, fest, "dass der Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei 

Jahren [...] jedenfalls nicht so lange ist, dass daraus eine rechtlich relevante Bindung zum 

Aufenthaltsstaat abgeleitet werden könnte".   

Im vorliegenden Fall hat die mit den angefochtenen Bescheiden getroffenen 

Entscheidungen die Aufenthaltsbeendigung der BF zur Folge.    

Daher stellt die aufenthaltsbeendende Maßnahme einen Eingriff in den Schutzbereich des 

Privatlebens im Sinn des Art. 8 Abs. 1 EMRK dar.    

Die BF1 bis BF4 reisten 2016 illegal nach Österreich, der BF5 und die BF6 wurden in 

Österreich geboren. Alle Beschwerdeführer halten sich seither nur aufgrund eines 

vorläufigen Aufenthaltsrechts als Asylwerber im österreichischen Bundesgebiet auf. Der BF1 

und die BF2 haben Deutschkurse absolviert und verfügen über Deutschkenntnisse auf dem 

Niveau A1. Sie verfügen über Kontakte zu österreichischen Freunden. Der BF1 und die BF2 

beteiligen sich an gemeinnützigen Arbeiten. Zusätzlich kümmert sie die BF2 um den 

Haushalt und die minderjährigen BF. Die BF3 besucht in Österreich die Volksschule, der BF4 

den Kindergarten. Im Wesentlichen leben die BF von der Grundversorgung und sind 

grundsätzlich nicht erwerbstätig. Der BF1 ist Mitglied einer Herrenfitnessrunde. Die BF2 

arbeitet fallweise per Dienstleistungsscheck als Reinigungskraft.  

Eine tiefergehende sprachliche oder berufliche Integration der Beschwerdeführer in die 

österreichische Gesellschaft liegt nicht vor. Es ist auch nicht mit einer baldigen 

Selbsterhaltungsfähigkeit der Beschwerdeführer zu rechnen.  Die Beschwerdeführer sind 

unbescholten.   

Die Beschwerdeführer sind in Afghanistan geboren und aufgewachsen und wurden in einem 

afghanischen Familienverband sozialisiert. Daher ist davon auszugehen, dass sie mit den 

gesellschaftlichen und kulturellen Gepflogenheiten des Herkunftsstaates vertraut sind. Zur 

Verständigungsfähigkeit im Herkunftsstaat ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführer eine 

dortige Landessprache muttersprachlich sprechen. Die Beschwerdeführer können sich somit 

auch im Herkunftsstaat artikulieren. Insgesamt ist davon auszugehen, dass eine 

überwiegende Bindung zum Herkunftsstaat vorliegt.  
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Dass die Beschwerdeführer zum Entscheidungszeitpunkt strafrechtlich unbescholten sind, 

vermag weder das persönliche Interesse an einem Verbleib in Österreich zu verstärken noch 

das öffentliche Interesse an der aufenthaltsbeendenden Maßnahme entscheidend 

abzuschwächen (zB VwGH 25.02.2010, 2009/21/0070; 13.10.2011, 2009/22/0273; 

19.04.2012, 2011/18/0253).  

Im gegenständlichen Fall wiegt die Verfahrensdauer daher nicht so schwer, dass die 

öffentlichen Interessen an der Einhaltung der einreise- und fremdenrechtlichen Vorschriften 

sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung angesichts der Verfahrensdauer im 

Inland nicht mehr hinreichendes Gewicht haben, die Rückkehrentscheidung als "in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig" erscheinen lassen (vgl. VfSlg 18.499/2008, 

19.752/2013; EGMR 04.12.2012, Fall Butt, Appl. 47.017/09, Z 85f). In diesem Fall sind die 

bereits oben dargestellten Integrationsmaßnahmen, die die Beschwerdeführer im Rahmen 

ihres Aufenthaltes gesetzt haben, gegenüberzustellen. Im Hinblick auf die Zeitspanne, seit 

der sich die Beschwerdeführer in Österreich aufhalten, könnte selbst unter Miteinbeziehung 

integrativer Merkmale - wie etwa ein Freundes- und Bekanntenkreis im Bundesgebiet - eine 

von Art. 8 EMRK geschützte "Aufenthaltsverfestigung" noch nicht angenommen werden (vgl. 

VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht 

ausreichte, um daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abzuleiten; vgl. 

auch VwGH 20.12.2007, 2007/21/0437, zu § 66 Abs. 1 FPG, wonach der 6-jährigen 

Aufenthaltsdauer eines Fremden im Bundesgebiet, der Unbescholtenheit, eine feste soziale 

Integration, gute Deutschkenntnisse sowie einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, 

jedoch keine Familienangehörigen geltend machen konnte, in einer Interessensabwägung 

keine derartige "verdichtete Integration" zugestanden wurde, da der Aufenthalt "letztlich 

nur auf einem unbegründeten Asylantrag fußte"; ähnlich auch VwGH 25.02.2010, 

2010/18/0026; 30.04.2009, 2009/21/0086; 08.07.2009, 2008/21/0533; 08.03.2005, 

2004/18/0354).  

Somit kann nicht festgestellt werden, dass dem subjektiven Interesse der Beschwerdeführer 

am Verbleib in Österreich Vorzug gegenüber dem maßgeblichen öffentlichen Interessen an 

der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften, 

denen aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 

8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt, zu geben ist (vgl. VwGH 22.01.2013, 

2011/18/0036; 10.05.2011, 2011/18/0100; 22.03.2011, 2007/18/0628; 26.11.2009, 

2007/18/0305).  
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Es ist davon auszugehen, dass die Interessen der Beschwerdeführer an einem Verbleib im 

Bundesgebiet nur geringes Gewicht haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der 

Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus 

der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund treten. Die 

Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall dringend geboten und 

erscheint auch nicht unverhältnismäßig. Schwierigkeiten beim Wiederaufbau einer Existenz 

im Heimatland vermögen die Interessen an einem Verbleib in Österreich nicht in 

entscheidender Weise zu verstärken, sondern sind vielmehr - letztlich auch als Folge eines 

seinerzeitigen, ohne ausreichenden (die Asylgewährung oder Einräumung von subsidiärem 

Schutz rechtfertigenden) Grund für eine Flucht nach Österreich vorgenommenen Verlassens 

des Heimatlandes - im öffentlichen Interesse an einem geordneten Fremdenwesen 

hinzunehmen (vgl. VwGH 14.11.2017, Ra 2017/21/0188).  

Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG stellt sohin keine Verletzung des 

Beschwerdeführers in seinem Recht auf Privat- und Familienleben gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG 

iVm Art. 8 EMRK dar. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte hervorgekommen, dass im 

gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig wäre. Die Erteilung 

eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist daher ebenfalls nicht geboten.  

Die Beschwerdeführer sind als Staatsangehörige von Afghanistan keine begünstigten 

Drittstaatsangehörigen und es kommt ihnen kein Aufenthaltsrecht nach anderen 

Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten Abweisung seines Antrags auf internationalen 

Schutz das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG 2005 mit der Erlassung dieser Entscheidung 

endet.  

Der Aufenthalt der Beschwerdeführer ist weder seit mindestens einem Jahr gemäß § 46a 

Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG geduldet, noch zur Gewährleistung der Strafverfolgung von 

gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von 

zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen 

notwendig. Keiner der BF wurde Opfer von Gewalt iSd § 57 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005. Im 

gegenständlichen Verfahren haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, welche auf das 

Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung einer Aufenthaltsberechtigung aus den in 

§ 57 AsylG 2005 angeführten Gründen hätten schließen lassen.  

Die Voraussetzungen des § 10 AsylG 2005 liegen vor: Da die Anträge der Beschwerdeführer 

auf internationalen Schutz abgewiesen wurden, ist die Rückkehrentscheidung gemäß § 10 
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Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 zu erlassen. Es ist auch kein Aufenthaltstitel nach § 57 AsylG 2005 von 

Amts wegen zu erteilen.  

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig 

festzustellen, dass eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder 

mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom 

Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich ist.  

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch 

Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, 

oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als 

Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 

verbunden wäre.  

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist die Abschiebung in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe 

für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, 

ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005).  

Die Zulässigkeit der Abschiebung der Beschwerdeführer in den Herkunftsstaat ist gegeben, 

da nach den tragenden Gründen des gegenständlichen Erkenntnisses betreffend die 

Abweisung seines Antrages auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status 

des Asylberichtigten und des Status des subsidiär Schutzberechtigten keine Umstände 

vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung nach Afghanistan im Sinne 

des § 50 FPG ergeben würden. Die Abschiebung ist schließlich nach § 50 Abs. 3 FPG 

unzulässig, solange ihr die Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. Eine derartige Empfehlung 

besteht für Afghanistan nicht.  

Die Abschiebung der Beschwerdeführer nach Afghanistan ist daher zulässig.  

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG zugleich eine 

Frist für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 
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55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom 

Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die 

der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 

berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, 

überwiegen.  

Da derartige besondere Umstände von den Beschwerdeführern nicht behauptet wurden und 

auch im Ermittlungsverfahren nicht hervorgekommen sind, ist die Frist zu Recht mit 14 

Tagen festgelegt worden.  

Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung und 

die gesetzte Frist für die freiwillige Ausreise vorliegen war die Beschwerde gegen 

Spruchpunkt III. bis VI. des angefochtenen Bescheides gemäß §§ 10 Abs. 1 Z 3 und 55, 57 

AsylG 2005 sowie §§ 46, 52 und 55 FPG als unbegründet abzuweisen.  

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.  

Zu Spruchpunkt B) 

Unzulässigkeit der Revision:  

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen.   

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der eine grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor, dies insbesondere deshalb, weil es hier sowohl bei der Prüfung 

der Frage, ob eine Rückkehr in den Heimatstaat für die BF zumutbar ist, als auch bei der 

Frage, ob es ein im Hinblick auf Art. 8 EMRK besonders schützenswertes Privat- und 

Familienleben gibt, um Einzelfallbeurteilungen handelt, deren Bedeutung nicht über den 

konkreten Fall hinausgeht.   


